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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -, 

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

dbb tarifunion,
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - nachfolgend 
Beschäftigte genannt - , die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einem 
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre 
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chef-
ärztinnen/Chefärzte,

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausge-
hendes regelmäßiges Entgelt erhalten,

c) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,

d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW gilt, 
sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbstständigen, 
dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fachlichen  
Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden Betrieben mit 
in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern 
beschäftigt sind und Tätigkeiten auszuüben haben, welche dem fachlichen  
Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnen sind,

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 
2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbetrieben, 
die in der Regel mehr als 50 wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
beschäftigen,

f) Angestellte, für die der TV Ang iöS, der TV Ang-O iöS, der TV Ang aöS oder der TV 
Ang-O aöS gilt,

g) Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder einzel-
arbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter im Bereich 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,
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h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, 
sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,

i) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III ge-
währt werden,

k) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten,

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 
sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

n) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterpersonal mit überwiegend 
künstlerischer Tätigkeit und Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker,

o) Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,

p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages 
tätig sind,

q) Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken dienen-
den landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, 
Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind; dies 
gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen Anlagen und Parks 
sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten Gemeindewäldern,

r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststätten, 
Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbetrieben und 
Ziegeleien,

s) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studentische 
Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaft-
lichen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunsthochschu-
len, Musikhochschulen und Fachhochschulen für Musik,

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. s:
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, Verwal-
terinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assistenten 
und Lektorinnen/Lektoren, soweit und solange entsprechende Arbeitsverhält-
nisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb der Umsetzungsfrist des § 72 
Abs. 1 Satz 8 HRG begründet werden (gilt auch für Forschungseinrichtungen); 
dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeitsverhältnisse. 

t) Beschäftigte des Bundeseisenbahnvermögens.
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(3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen möglich, 
Betriebe, die dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW 
entsprechen, teilweise oder ganz in den Geltungsbereich des TVöD einzubeziehen. 
2Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen (z.B. für 
Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts) möglich, Betriebsteile, die dem Geltungsbe-
reich eines TV-N entsprechen, in den Geltungsbereich 

a) des TV-V einzubeziehen, wenn für diesen Betriebsteil ein TV-N anwendbar ist 
und der Betriebsteil in der Regel nicht mehr als 50 wahlberechtigte Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer beschäftigt, oder

b) des TVöD einzubeziehen.

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 
werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön-

nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren 
Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probe-
zeit.

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegen-
heit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten 
derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich 
anzuzeigen.

(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 
Arbeitgebers zu beeinträchtigen.
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(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäf-
tigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er 
zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der 
beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/
einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
der Arbeitgeber.

(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten.

§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder 
abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb 
außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei 
Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.

Protokollerklärungen zu Absatz 1:
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer 

anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen 
Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei 
einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers 
unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 
verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge 
aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklärung zu Absatz 2:
Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die 
vorbergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der 
Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt.

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen 
des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3:
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses 
- die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der 
Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich 
geregelt.
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§ 5 Qualifizierung

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen 
Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung 
von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung 
und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertrags-
parteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot 
dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 
4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und 
näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im 
Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weitergehende Mitbe-
stimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind
a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen 

für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 
Tätigkeit; Umschulung) und

d)  die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifi-
zierung).

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt.

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - Anspruch 
auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt 
wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als 
Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch 
jährlich zu führen.

(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – ein-
schließlich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, 
grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch 
eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die 
Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen 
und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in 
Geld und/oder Zeit erfolgen.

(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbe-
zogen werden.

(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen 
so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.
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Abschnitt II

Arbeitszeit

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für 

a) die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich,

b) die Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA im Tarifgebiet 
West durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich, im Tarifgebiet Ost durch-
schnittlich 40 Stunden wöchentlich; im Tarifgebiet West können sich die Tarif-
vertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene darauf einigen, die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden zu verlängern.

2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 
kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten 
haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be-
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieb-
lichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich 
innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, 
sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von 
den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche 
Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche 
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwen-
digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtar-
beit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder 
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mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet. 

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors 
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 
1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täg-
lichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schicht-
arbeit.

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem lan-
desbezirklichen Tarifvertrag - für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene 
- getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande 
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.

Protokollerklärung zu § 6:
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungs-
rechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(Absätze 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 

§ 7 Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäf-
tigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht 
herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 
denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden 
Nachtarbeit umfassen..

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 
des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnit-
ten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von 
mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stel-
le aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht 
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dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
 

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, 
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten  
(§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten 
Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche 
ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 45 Stun-
den oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 außerhalb 
der Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festge-
legten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen 
Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge.  Die Zeitzuschläge betragen  –  auch bei Teilzeitbeschäftigten  –  je 
Stunde

a) für Überstunden
 in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v.H.,
 in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H.,

b) für Nachtarbeit 20 v.H.,

c) für Sonntagsarbeit  25 v.H.,

d) bei Feiertagsarbeit   
  - ohne Freizeitausgleich 135 v.H.,
  - mit Freizeitausgleich 35 v.H.,
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e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr  35 v.H.,

f) für Arbeit an Samstagen von  13 bis 21 Uhr, 
 soweit diese nicht im Rahmen von 
 Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt  20 v.H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der  
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach  
Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/ 
des Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und  
die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden 
Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden 
als solche.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach 
der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der 
Stufe 4.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich 
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 
235 v.H. gezahlt.

(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienst-
lichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeit-
raums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.
H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen 
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es sei denn, 
sie sind angeordnet worden. 

(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie 
beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie 
für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Ent-
gelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an 
dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird jede angefangene 
Stunde auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie 
etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. 5Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, 
soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 
6Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 7Eine Rufbereitschaft 
im Sinne von Satz 6 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger 
als zwölf Stunden vor. 8In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für 
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jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maß-
gabe der Entgelttabelle gezahlt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, 
ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird landesbezirklich – für den Bund in einem 
Tarifvertrag auf Bundesebene - geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung 
nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienst-
stelle am 30. September 2005 jeweils geltenden Bestimmungen fort.

(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-
schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 
Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine 
Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9 Bereitschaftszeiten

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeits-
platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten 
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzuneh-
men und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Beschäftigte, in 
deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten 
fallen, gelten folgende Regelungen:
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktori-

siert).

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeits-
zeit nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 
Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

 3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisa-
tionsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 1Im Bereich der VKA bedarf die Anwendung des Absatzes 1 im Geltungsbereich eines 
Personalvertretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Abs. 
9 gilt entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes unterlie-
gt die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 
2 BetrVG. 
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(3)  Im Bereich des Bundes gilt Absatz 1 für Beschäftigte im Sinne des Satzes 2, wenn 
betrieblich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unter Einschluss der Bereit-
schaftszeiten für diese Beschäftigtengruppen festgelegt werden.

Protokollerklärung zu § 9:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

§ 10  Arbeitszeitkonto

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-
den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirk-
lichen Tarifvertrag - für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene - getroffen 
werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und 
der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 
6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto 
einzurichten. 

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle 
Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerich-
tet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht 
durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit 
umgewandelte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere Kontin-
gente (z.B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-
/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte 
entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, 
welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 
treffen:

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige 
Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen für das 
Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den 
Beschäftigten;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z.B. 
an so genannten Brückentagen) vorzusehen;
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d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich 
kurzfristig widerruft.

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines 
Langzeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu 
beteiligen und – bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur 
Insolvenzsicherung zu treffen.

§ 11 Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

 tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche 
Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag 
bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei 
der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen 
bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des 
Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe-
schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitar-
beitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Protokollerklärung zu Abschnitt II:
Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben 
unberührt. 



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 1�

Abschnitt III

Eingruppierung und Entgelt

§ 12 Eingruppierung

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.]

§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.]

§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, 
und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer 
der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertra-
gung der Tätigkeit.

(2) Durch landesbezirklichen Tarifvertrag - für den Bund durch einen Tarifvertrag auf 
Bundesebene - wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage kommen-
den Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer 
persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätig-
keit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem 
ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist. 

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgrup-
pen 9 bis 15 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, 
das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 und 2 ergeben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 
8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts 
der/des Beschäftigten.

§ 15 Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe.

Protokollerklärungen zu Absatz 1:
1. Für Beschäftigte des Bundes, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, beträgt der Bemessungssatz für das Tabellenentgelt und 
die sonstigen Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen 
Tarifvertrag ergänzenden Tarifverträgen und –regelungen 92,5 v.H. der nach den 
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jeweiligen Tarifvorschriften für Beschäftigte des Bundes, für die Regelungen des 
Tarifgebiets West Anwendung finden, geltenden Beträge.

2. 1Für Beschäftigte im Bereich der VKA, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden, beträgt der Bemessungssatz für das Tabellenentgelt und 
die sonstigen Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen 
Tarifvertrag ergänzenden Tarifverträgen und -regelungen 94 v.H. der nach den 
jeweiligen Tarifvorschriften für Beschäftigte im Bereich der VKA, für die Rege-
lungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, geltenden Beträge. 2Dieser 
Bemessungssatz erhöht sich zum 1. Juli 2006 auf 95,5 v.H. und zum 1. Juli 2007 
auf 97 v.H..

3. Die Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche aus § 23 Abs. 1 
und 2.

(2) 1Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 
erhalten Entgelt nach den Anlagen A (Bund bzw. VKA). 2Beschäftigte, für die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den 
Anlagen B (Bund bzw. VKA).

(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen bzw. für den Bund in bundesweiten tarifver-
traglichen Regelungen können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von Outsour-
cing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 
Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze 
vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des 
Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsver-
einbarung, für den Bund durch Bundestarifvertrag.

§ 16 (Bund) Stufen der Entgelttabelle 

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 
sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 (Bund) geregelt.

(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 9 bis 15 werden die Beschäftigten 
zwingend der Stufe 1 zugeordnet. 2Etwas anderes gilt nur, wenn eine mindestens 
einjährige einschlägige Berufserfahrung aus einem vorherigen befristeten oder 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zum Bund vorliegt; in diesem Fall erfolgt die Stufen-
zuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus dem 
vorherigen Arbeitsverhältnis zum Bund. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:
Ein vorheriges Arbeitsverhältnis besteht, wenn zwischen Ende des vorherigen und 
Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses mit demselben Arbeitgeber ein Zeitraum von 
längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der 
Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens zwölf Monate.

(3) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 2 bis 8 werden die Beschäftigten der 
Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt 
die/der Beschäftige über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei 
Jahren, erfolgt bei Einstellung nach dem 31. Dezember 2008 in der Regel eine  
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Zuordnung zur Stufe 3. 3Ansonsten wird die/der Beschäftigte bei entsprechender 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr der Stufe 2 zugeordnet. 4Unabhängig 
davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs 
Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufen-
zuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit 
förderlich ist.

Protokollerklärungen zu den Absätzen 2 und 3: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen 

oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.
2.  Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung 

der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten vom 13. September 2005 
gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

(4) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer unun-
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit):
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 (Bund) geregelt. 

(5) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 
der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der 
vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 16 (VKA)  Stufen der Entgelttabelle 

(1) 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 
sind im Anhang zu § 16 (VKA) geregelt.

(2) 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine ein-
schlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die 
Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei 
Jahren, erfolgt bei Einstellung nach dem 31. Dezember 2008 in der Regel eine Zu-
ordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen 
zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der 
Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten vom 13. September 2005 gilt 
grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.
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(3) 1Die Beschäftigten erreichen – von Stufe 3 an die jeweils nächste Stufe in Abhän-
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer unun-
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit):
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 (VKA) geregelt.

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegan-
genen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe 
erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung 
nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der 
betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-
/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der 
Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem 
Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene 
Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen 
Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen 
der Personalentwicklung.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbe-
zogene Stufenzuordnung. 
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(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 Satz 1 
und des § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schrift-
lich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalen-
derjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, 
werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von 
mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung 
zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem 
Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten 
beschäftigt waren, werden voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjeni-
gen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, 
mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem der-
zeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, 
so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Entgeltgruppen 
1 bis 8) bzw. 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppie-
rung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom 
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 2 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe und ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.
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§ 18 Bund  Leistungsentgelt

(1) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt 
ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. 

(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur 
Verfügung stehende Gesamtvolumen 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des 
Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des 
jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende 
Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung 
zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1:
Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich 
Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigungen, 
Auslandsdienstbezüge einschließlich Kaufkraftausgleiche und Auslandsverwen-
dungszuschläge, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, 
Strukturausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertarif-
lichen Beschäftigten.

(3) Nähere Regelungen werden in einem Bundestarifvertrag vereinbart.

Protokollerklärungen zu Absatz 3: 

1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Einfüh-
rung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits gewollt 
ist. 2Kommt bis zum 30. September 2007 kein Bundestarifvertrag zu Stande, 
erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 
6 v.H. des für den Monat September jeweils zustehenden Tabellenentgelts. 3Das 
Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Restbetrag des Gesamtvo-
lumens. 4Solange in den Folgejahren keine Einigung nach Absatz 3 zu Stande 
kommt, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 5Für das Jahr 2007 erhalten 
die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 
v.H. des für den Monat September 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts 
ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß § 18 
Abs. 2 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Absatz 3 zustande 
gekommen ist. 

2. 1In der Entgeltrunde 2008 werden die Tarifvertragsparteien die Umsetzung des 
§ 18 (Leistungsentgelt) analysieren und ggf. notwendige Folgerungen ziehen. 2In 
diesem Rahmen werden auch Höchstfristen für eine teilweise Nichtauszahlung 
von Gesamtvolumina gemäß Satz 4 der Protokollerklärung Nr. 1 festgelegt; 
ferner wird eine Verzinsung des etwaigen ab dem Jahr 2008 nicht ausgezahlten 
Gesamtvolumens geklärt. 

(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Protokollerklärungen zu § 18 (Bund): 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungs-

entgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 
2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenom-
men werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen berücksich-
tigt werden. 

§ 18 VKA    Leistungsentgelt

(1) 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die 
öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigenver-
antwortung und Führungskompetenz gestärkt werden. 

(2) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt 
ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. 

(3) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur 
Verfügung stehende Gesamtvolumen 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des 
Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des 
jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende 
Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung 
zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich 
Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigungen, 
Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, 
unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten. 
2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich einbezogen werden.

(4) 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, 
Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschiedener For-
men des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel eine 
einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung 
erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Erfolgsprämie kann 
in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben dem gemäß 
Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4Die Leistungszulage ist eine 
zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung. 
5Leistungsentgelte können auch an Gruppen von Beschäftigten gewährt werden. 
6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich sein. 7Für Teil-
zeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden.
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Protokollerklärungen zu Absatz 4:
1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Einfüh-

rung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits gewollt 
ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, rechtzeitig vor dem 1. 
Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 3Kommt bis zum 30. Sep-
tember 2007 keine betriebliche Regelung zustande, erhalten die Beschäftigten 
mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 6 v.H. des für den Monat 
September jeweils zustehenden Tabellenentgelts. 4Das Leistungsentgelt erhöht 
sich im Folgejahr um den Restbetrag des Gesamtvolumens. 5Solange auch in den 
Folgejahren keine Einigung entsprechend Satz 2 zustande kommt, gelten die 
Sätze 3 und 4 ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten mit dem 
Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 v.H. des für den Monat Septem-
ber 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt jedoch 
nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, wenn bis zum 31. 
Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zustande gekommen ist. 

2. 1In der Entgeltrunde 2008 werden die Tarifvertragsparteien die Umsetzung 
des § 18 (Leistungsentgelt) analysieren und ggf. notwendige Folgerungen (z.B. 
Schiedsstellen) ziehen. 2In diesem Rahmen werden auch Höchstfristen für eine 
teilweise Nichtauszahlung des Gesamtvolumens gemäß Satz 3 der Protokoller-
klärung Nr. 1 festgelegt; ferner wird eine Verzinsung des etwaigen ab dem Jahr 
2008 nicht ausgezahlten Gesamtvolumens geklärt.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 4:
1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unternehmens-
führung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Erfolg wird auf 
der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt. 

(5) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen 
von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder über 
eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine freiwillige Ab-
rede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigten-
gruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 
3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten System beruhende 
Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung. 

(6) 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich verein-
bart. 2Die individuellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Beschäftigtengruppen 
müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 

 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche 
Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden:

• Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Entgelten,
 

• zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen,

• Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbeson-
dere für Mehrwertsteigerungen (z.B. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, - der 
Dienstleistungsqualität, - der Kunden-/ Bürgerorientierung) 
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• Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien der 
systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen Bewertung 
(messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach  
Arbeitsbereichen, u.U. Zielerreichungsgrade,

• Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Ge-
schäftsgrundlagen,

• Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

• Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, ggf. 
Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Entgelt,

• Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertungen. 

Protokollerklärung zu Absatz 6:
Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Betriebsrat, 
hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüttung der Leistungs-
entgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung Nr. 1 zu Absatz 4 
sicherzustellen, solange eine Kommission im Sinne des Absatzes 7 nicht besteht.

(7) 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Controlling des betrieblichen Systems 
wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die 
betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten 
Beschwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwendung 
beziehen. 3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission, 
ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt 
der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe darzulegen. 5Notwendige 
Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen empfiehlt die betriebliche 
Kommission. 6Die Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben unberührt.

(8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

Protokollerklärungen zu § 18:
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungs-

entgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 
2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlos-
sen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten aus-
genommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen 
berücksichtigt werden.

3. Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Parteien der betrieblichen Systeme 
als auch für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittelbar geltende Rege-
lungen. 

4. Die Beschäftigten in Sparkassen sind ausgenommen.
5. Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-West-

falen und im Saarland zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G bleiben unberührt.
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§ 19 Erschwerniszuschläge

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingrup-
pierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind.

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätz-
lich nur bei Arbeiten

a) mit besonderer Gefährdung,

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, aus-
reichend Rechnung getragen wird.

(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch abwei-
chend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts 
der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2.

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden im Bereich 
der VKA landesbezirklich – für den Bund durch einen Tarifvertrag auf Bundesebene 
- vereinbart. 2Für den Bund gelten bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden 
Tarifvertrages die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen des Bundes fort.

§ 20 Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung. 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, für die die Regelungen des 
Tarifgebiets West Anwendung finden, 

 in den Entgeltgruppen 1 bis 8  90 v.H.,

 in den Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v.H. und 

 in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v.H.

des  der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei 
das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien.  
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2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 
3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen 
hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat 
des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des 
Kindes während des Bemessungszeitraums eine erziehungsgeldunschädliche Teil-
zeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem 
Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Protokollerklärung zu Absatz 2:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden 
die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch 
bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht 
für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der 
drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann 
mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, 
bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an 
weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in 
dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3) Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, gilt 
Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung 
75 v.H. der dort genannten Vomhundertsätze betragen.

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,

 
1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 
1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom-
men haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor 
Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;

2. in denen Beschäftigten nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein 
Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden.

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des 
Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei Kalendermonate vor Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses.
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§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und 
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungs-
zeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte 
Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden), Leistungsentgel-
te, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23.

Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3:

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 
Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die 
vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu 
legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszei-
tänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe 
der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum 
zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des 
Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des 
Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben die in 
diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte gezahlten Beträge bei der 
Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt. 

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist 
die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn 
des Berechnungszeitraums eingetreten.

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall

(1)  1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-
leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer 
von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der medi-
zinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
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werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des 
§ 21; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen.  
3Für Beschäftigte, die wegen Übersteigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der 
Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflicht-
versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde  
zu legen.

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3)

 von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und

 von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

 seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.  
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, 
die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über 
den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine 
vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder 
aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln 
der Beschäftigten finanziert ist. 3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige 
Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden 
Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den 
Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des über-
zahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden 
Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der 
Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft 
verspätet mitgeteilt.

§ 23 Besondere Zahlungen

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate 
dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte 
beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 
3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäf-
tigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die 
beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht 
vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögens-
wirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten 
Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, 
für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des 
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Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 
34 Abs. 3)

a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro,

b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro.
 
 2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 3Im Bereich der 

VKA können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung günstigere Regelungen getroffen 
werden.

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als 
Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe 
– für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die 
Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Üb-
rigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto 
hat befreiende Wirkung. 4Für den Bereich der VKA können betrieblich eigene Rege-
lungen getroffen werden.

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile 
ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abwei-
chendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für 
den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto 
innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Entgeltbestandteile, die 
nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21, 
sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.

Protokollerklärungen zu Absatz 1:
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengün-

stigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entste-
henden zusätzlichen Überweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden 
Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahl-
tag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-
zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht.
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(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-
teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch 
auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeits-
stunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der son-
stigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 
Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-
teile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden.

§ 25 Betriebliche Altersversorgung

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des 
Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung  –  ATV) bzw. des Tarifvertrages über die zusätz-
liche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes  –  Altersvorsorge-TV-
Kommunal  –  (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt IV 

Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 

 bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage, 

 bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und 

 nach dem vollendeten 40. Lebensjahr  30 Arbeitstage. 

 3Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe 
des  Kalenderjahres vollendet wird. 4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaub-
sanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, 
der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag 
aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberück-
sichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann 
auch in Teilen genommen werden. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 6:
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 
Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten 
des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub 
wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis 
zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der 
Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsver-
hältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt 
unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um 
ein Zwölftel. 

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten 
Zeitpunkt gezahlt.
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§ 27 Zusatzurlaub

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig Schicht-
arbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 
Satz 1 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate

 einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z.B. ständige Vertreter) 
erhalten Beschäftigte des Bundes, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 2 oder 
Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet 
haben, und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit im 
Bereich der VKA soll bei annähernd gleicher Belastung die Gewährung zusätzlicher 
Urlaubstage durch Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden.

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnah-
me von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr 
gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalender-
jahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub 
nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 
50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 
36 Arbeitstagen; § 26 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend.

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2:
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Satz 1 und 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtar-
beit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbe-
freiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen 
des § 22 unschädlich.

§ 28 Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die  
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.
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§ 29 Arbeitsbefreiung

(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach 
§ 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten 
nur die folgenden Anlässe: 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin
 im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens-
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes
oder Elternteils      zwei Arbeitstage,

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund
 an einen anderen Ort     ein Arbeitstag,

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum    ein Arbeitstag,

e) schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er  ein Arbeitstag
 in demselben Haushalt lebt,   im Kalenderjahr,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
 nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu
 jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht  vier Arbeitstage
 oder bestanden hat,    im Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte
 deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das  
 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder  
 wegen körperlicher, geistiger oder seelischer  bis zu
 Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,  vier Arbeitstage
 übernehmen muss,    im Kalenderjahr. 

 2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreu-
ung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der 
Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Be-
schäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt 
fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche
 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,  nachgewiesene 
        Abwesenheitszeit   

       einschließlich 
        erforderlicher
        Wegezeiten.
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(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, 
soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten 
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenom-
men werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach  
§ 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf ErSatz des Entgelts geltend 
machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als 
Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den 
Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber 
abzuführen.

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt wer-
den, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2:
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach 
Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persönlichen 
Gründen).

(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der 
Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, 
der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer vertragsschließender 
Gewerkschaften auf Anfordern der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern 
nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 2Zur 
Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Bund und der VKA oder ihrer Mitglied-
verbände kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung 
erteilt werden. 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach 
dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversiche-
rungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen entgegenstehen. 
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Abschnitt V

Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30 Befristete Arbeitsverträge

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen 
zulässig. 2Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der An-
gestellten unterlegen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Besonder-
heiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG unmittelbar 
oder entsprechend gelten.

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, 
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende 
Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Ar-
beitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt 
zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 
2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete 
oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 
Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs 
Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer 
Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit 
beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeits-
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber

 von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen,

 von insgesamt mehr als einem Jahr  sechs Wochen

 zum Schluss eines Kalendermonats,

 von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate,

 von insgesamt mehr als drei Jahren  vier Monate

 zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

 3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Un-
terbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.
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Protokollerklärung zu Absatz 5:
Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte 
Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.

(6) Die §§ 31,32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt.

§ 31 Führung auf Probe

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer 
von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höch-
stens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten 
Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten 
nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 
4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 
4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält 
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.

§ 32 Führung auf Zeit

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier 
Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind 
zulässig:

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 
einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Ge-
samtdauer von zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genann-
ten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
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Entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung 
nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 
v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der 
übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 
4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen 
Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das 65. Lebensjahr vollendet 
hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der 
Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat 
den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unter-
richten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 
4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX 
erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des 
Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des 
Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht 
das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, 
wenn der Beschäftigte nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten 
Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und 
freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche 
bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung schrift-
lich beantragt. 

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gut-
achten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 
bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf 
des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden 
ist.

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a 
geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag 
abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes verein-
bart ist. 
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§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündi-
gungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) 

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss,

 von mehr als einem Jahr   6 Wochen,

 von mindestens 5 Jahren  3 Monate,

 von mindestens 8 Jahren  4 Monate,

 von mindestens 10 Jahren  5 Monate,

 von mindestens 12 Jahren  6 Monate

 zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und 
für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer 
Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur 
aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis 
zum 30. September 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es 
dabei.

(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurück-
gelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines 
Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonder-
urlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln 
Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 
erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungs-
zeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen 
öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber.

§ 35 Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung 
und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses 
ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten 
ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
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Abschnitt VI

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36  Anwendung weiterer Tarifverträge (VKA)

Protokollerklärung:
1Die Tarifvertragsparteien werden bis zum 30. Juni 2006 regeln, welche den BAT/BAT-
O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, BMT-G/BMT-G-O ergänzenden Tarifverträge und 
Tarifvertragsregelungen für Beschäftigte im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 
– ggf. nach ihrer Anpassung an diesen Tarifvertrag – weiter anzuwenden sind. 2Bis dahin 
finden alle den BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, BMT-G/BMT-G-O ergänzenden 
Tarifverträge oder Tarifvertragsregelungen der VKA in ihrem bisherigen Geltungsbereich 
weiter Anwendung.

§ 37 Ausschlussfrist

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten  oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38 Begriffsbestimmungen

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes:

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Ar-
beitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet be-
gründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem 
Gebiet fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West.

(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug genom-
men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personal-
vertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt.

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-
gungsstelle vor. 

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Beschei-
nigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer 
die vertraglich geschuldete Arbeitsleitung in vollem Umfang zu erbringen, ohne 
deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des 
SGB VI zu sein. 
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(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätig-
keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen 
hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf 
Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Arbeiter unterlegen hätte.

§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten

a) § 20 am 1. Januar 2007,

b) § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006

in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum 31. Dezember 2009.

(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann im Bereich der VKA von den Tarifvertragsparteien 
auf landesbezirklicher Ebene im Tarifgebiet West § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b mit einer 
Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum 30. November 2005. 2Eine Kündigung nach Satz 1 erfasst zugleich auch 
abweichende Regelungen der tariflichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit für be-
sondere Beschäftigtengruppen in den Besonderen Teilen.

(4) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden

a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit einer 
Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember 2007;

b) unabhängig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007;

c) die jeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) und B (Bund bzw. VKA) zu § 15 ohne 
Einhaltung einer Frist, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007;

d) § 20 zum 31. Dezember eines jeden Jahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2008;

e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007;

f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007;
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Protokollerklärung zu Absatz 4:
1Die Tarifvertragsparteien werden prüfen, ob die getroffenen Kündigungsregelungen 
den beiderseitigen Interessen hinreichend Rechnung tragen, oder ggf. einer Änderung 
oder Ergänzung bedürfen. 2Sollten bis zum 30. Juni 2006 keine Änderungen vereinbart 
worden sein, bleibt Absatz 4 unverändert in Kraft. 3Die Tarifvertragsparteien werden im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung gesonderte Kündi-
gungsregelungen zu den §§ 12, 13 und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren.
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Anhang zu § 9

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen / Hausmeister

1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht uner-
heblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD:

2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf 
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und 
Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeister 
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzu-
nehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten 
werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden 
innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert 
ausgewiesen.

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen

(1) 1Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in den Leitstellen, in deren Tätigkeit 
regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten 
folgende besondere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD:

 2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf 
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und 
Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschrei-
ten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am 
Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, 
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereit-
schaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 
6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen 
täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

(2) Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich der gesetz-
lichen Pausen. 

(3) Die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Arbeitszeit bleiben im Übrigen unberührt.

(4) Für Beschäftigte, die unter die Besonderen Regelungen für die Beschäftigten im 
kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst [bislang SR 2x BAT /BAT-O] fallen, gilt 
die dortige Arbeitszeitregelung, auch soweit sie in Leitstellen tätig sind.
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Anhang zu § 16 (Bund) 

Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte 
Beschäftigte (Bund)

1Abweichend von § 16 (Bund) Abs. 1 ist Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O 
 (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O; 

b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach Aufstieg 
aus IX/IXb BAT/BAT-O, 

- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O (vorhan-
dene Beschäftigte),

- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 MTArb/MTArb-O (vorhandene 
Beschäftigte),

- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O;

c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O 
 (vorhandene Beschäftigte),
- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte),
- Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte),
- Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O.

Protokollerklärung:
Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 1 TVÜ-Bund.

2Abweichend von § 16 (Bund) Abs. 4 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende 
Sonderregelungen:

In der Entgeltgruppe 9 (Bund) wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich in   

Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT/
BAT-O)

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die  
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 er-
reicht.
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Anhang zu § 16 (VKA)

Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte 
Beschäftigte (VKA)

I.

(1) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 1 Satz 1 ist Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend

- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen,
- Vergütungsgruppe IX BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen nach  

Aufstieg aus X,
- Lohngruppe 1 BMT-G/BMT-G-O mit ausstehendem Aufstieg nach 1a, 
- Lohngruppe 1a BMT-G/BMT-G-O,

b) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend

- Lohngruppe 9 BMT-G/BMT-G-O, 

c) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend

- Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen
 ohne Aufstieg nach IVb,
- Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen 

nach Aufstieg aus Vc,
- Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O 

nach Aufstieg aus VIb (Lehrkräfte),

d) in der Entgeltgruppe 15 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Vergütungsgruppe Ib BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
 mit ausstehendem Aufstieg nach Ia.

(2) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 2 werden Beschäftigte mit Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Vb BAT/ BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit 
ausstehendem Aufstieg nach IVb und IVa der Stufe 1 zugeordnet. 

(3) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende 
Sonderregelungen:

a) In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 bei Tätig-
keiten entsprechend der Lohngruppe 9 BMT-G/BMT-G-O erreicht. 

b) In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 5 nach neun Jahren in Stufe 4 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen ohne Aufstieg nach IVb und der Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O/
BAT-Ostdeutsche Sparkassen nach Aufstieg aus Vc erreicht. 
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II.

(1) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst 
(Anlage 1b zum BAT/ BAT-O) Eingangsstufe 

 
a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII 
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b)

b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII
- Kr. VII ohne Aufstieg 
- Kr. VI ohne Aufstieg

c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend

- Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI 
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va

(2) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst 
(Anlage 1b zum BAT/ BAT-O) Endstufe in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 11 die Stufe 
5 bei Tätigkeiten entsprechend

- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII
- Kr. VII ohne Aufstieg 
- Kr. VI ohne Aufstieg
- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V

(3) Abweichend von § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflege-
dienst (Anlage 1b zum BAT/ BAT-O) für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderrege-
lungen:

a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII BAT/BAT-O,

b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI BAT/BAT-O,
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c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X BAT/BAT-O, 

d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
BAT/BAT-O,

e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei 
Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII 
BAT/BAT-O,

f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 
5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg BAT/BAT-O,

g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppen Kr. VI ohne Aufstieg BAT/BAT-O. 
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Anlage A (Bund)

Tabelle TVöD / Bund

 - Tarifgebiet West - 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780  

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360  

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090  

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000  

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635  

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380  

9 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980  

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493

7 1.800 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1.602 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1  1.286 1.310 1.340 1.368 1.440
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Anlage A  (VKA)

Tabelle TVöD / VKA
 - Tarifgebiet West - 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780 5.030 1)

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360 4.610

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090 4.280

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000 4.200

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635 3.835

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380 3.470

   9 2) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3.180

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493 3)

7 1.800 4) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285 5)

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1.602 6) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1  1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen:
1) 5.100     
      

Für Beschäftigte im Pflegedienst:      

2) E 9 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.495 2.650 2.840 3.020

      
3)   2.533     
4)   1.850     
5)   2.340     
6)   1.652     
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Anlage B (Bund)

Tabelle TVöD / Bund

 - Bemessungssatz Tarifgebiet Ost  92,5 v.H. -  
(gültig ab 1. Oktober 2005)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422  

14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033  

13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783  

12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700  

11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362  

10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127  

9 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757  

8 1.782 1.980 2.072 2.155 2.248 2.306

7 1.665 1.850 1.970 2.063 2.132 2.197

6 1.632 1.813 1.906 1.993 2.054 2.114

5 1.561 1.734 1.822 1.910 1.975 2.021

4 1.482 1.647 1.758 1.822 1.887 1.925

3 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.845

2 1.340 1.489 1.536 1.582 1.684 1.790

1  1.190 1.212 1.240 1.265 1.332
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Anlage B  (VKA)

Tabelle TVöD / VKA
 

- Bemessungssatz Tarifgebiet Ost 94 v.H. -  
(gültig ab 1. Oktober 2005)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.181 3.534 3.666 4.136 4.493 4.728 1)

14 2.876 3.196 3.384 3.666 4.098 4.333

13 2.648 2.942 3.102 3.412 3.845 4.023

12 2.369 2.632 3.008 3.337 3.760 3.948

11 2.284 2.538 2.726 3.008 3.417 3.605

10 2.200 2.444 2.632 2.820 3.177 3.262

   9 2) 1.937 2.153 2.265 2.566 2.801 2.989

8 1.810 2.012 2.106 2.190 2.284 2.343 3)

7 1.692 4) 1.880 2.002 2.096 2.167 2.233

6 1.658 1.842 1.936 2.026 2.087 2.148 5)

5 1.587 1.763 1.852 1.941 2.007 2.054

4 1.506 6) 1.673 1.786 1.852 1.918 1.956

3 1.481 1.645 1.692 1.767 1.824 1.875

2 1.362 1.513 1.560 1.607 1.711 1.819

1  1.209 1.231 1.260 1.286 1.354

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen:
1)  4.794     
      

Für Beschäftigte im Pflegedienst:      

2) E 9 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.345 2.491 2.670 2.839

      
3)   2.381     
4)   1.739     
5)   2.200     
6)   1.553   
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Anlage B  (VKA)

Tabelle TVöD / VKA

 - Bemessungssatz Tarifgebiet Ost  95,5 v.H. -  
(gültig ab 1. Juli 2006)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.232 3.591 3.725 4.202 4.565 4.804      

14 2.922 3.247 3.438 3.725 4.164 4.403

13 2.690 2.989 3.152 3.467 3.906 4.087

12 2.407 2.674 3.056 3.390 3.820 4.011

11 2.321 2.579 2.770 3.056 3.471 3.662

10 2.235 2.483 2.674 2.865 3.228 3.314

    9 2) 1.968 2.187 2.302 2.607 2.846 3.037

8 1.839 2.044 2.139 2.225 2.321 2.381 3)

7 1.719 4) 1.910 2.034 2.130 2.201 2.268

6 1.685 1.872 1.967 2.058 2.120 2.182 5)

5 1.612 1.791 1.881 1.972 2.039 2.087

4 1.530 6) 1.700 1.815 1.881 1.948 1.987

3 1.504 1.671 1.719 1.795 1.853 1.905

2 1.384 1.538 1.585 1.633 1.738 1.848

1  1.228 1.251 1.280 1.306 1.375

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen:
1) 4.871     

      

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2) E 9 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.383 2.531 2.712 2.884
         

3)   2.419     
4)   1.767     
5)   2.235     
6)   1.578     
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Anlage B  (VKA)   

Tabelle TVöD / VKA

 - Bemessungssatz Tarifgebiet Ost  97 v.H. -  
(gültig ab 1. Juli 2007)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.282 3.647 3.783 4.268 4.637 4.879 1)

14 2.968 3.298 3.492 3.783 4.229 4.472

13 2.732 3.036 3.201 3.521 3.967 4.152

12 2.444 2.716 3.104 3.444 3.880 4.074

11 2.357 2.619 2.813 3.104 3.526 3.720

10 2.270 2.522 2.716 2.910 3.279 3.366

    9 2) 1.999 2.221 2.338 2.648 2.891 3.085

8 1.868 2.076 2.173 2.260 2.357 2.418 3)

7 1.746 4) 1.940 2.066 2.163 2.236 2.304

6 1.711 1.901 1.998 2.090 2.153 2.216 5)

5 1.637 1.819 1.911 2.003 2.071 2.119

4 1.554 6) 1.727 1.843 1.911 1.979 2.019

3 1.528 1.698 1.746 1.824 1.882 1.935

2 1.406 1.562 1.610 1.659 1.765 1.877

1  1.247 1.271 1.300 1.327 1.397

Für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Besonderen Teil Krankenhäuser fallen:
1)  4.947     

Für Beschäftigte im Pflegedienst:

2) E 9 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.420 2.571 2.755 2.929

 
3)   2.457     
4)   1.795     
5)   2.270     
6)   1.602
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Anhang zu den Anlagen A und B (VKA)

I. Beschäftigte im Pflegedienst

Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 
1b zum BAT/BAT-0)

a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. Va 
mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach 
Kr. VI 

- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 5
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 6

b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. V 
mit Aufstieg nach Kr. VI

- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 6

c) In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. V mit 
Aufstieg nach Kr. Va BAT 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,

d) In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va BAT 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6.

e) In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V BAT 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5.

f) In der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. II 
mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit Aufstieg 
nach Kr. IV BAT 
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- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6.

g) In der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I mit 
Aufstieg nach Kr. II BAT in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6.

II. Ärztinnen und Ärzte

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1erhalten die Ärztinnen und Ärzte, die unter den 
Geltungsbereich des Besonderen Teil Krankenhäuser fallen, in der Entgeltgruppe 14

- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Stufe 4 und
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Stufe 5.
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Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion:
1. Vorsitzender
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Niederschriftserklärungen 

1. zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:

Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen und 
Zuschläge nicht berücksichtigt.

2. zu § 1 Abs. 2 Buchst. s:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäftigte 
sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche Personal in 
Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu unter-
stützen.

3. zu § 4 Abs. 1:

Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet 
sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“.

4. zu § 8 Abs. 3:

Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die 
Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbereit-
schaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschäftigte 
folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und Sonn-
tag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte.”

5. zu § 10 Abs. 4:

Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht begrün-
det.

6. zu § 14 Abs. 1:

1. Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Ent-
geltgruppe entspricht, bestimmt sich nach den gemäß § 18 Abs. 3 TVÜ-Bund/VKA 
fortgeltenden Regelungen des § 22 Abs. 2 BAT/BAT-O bzw. den entsprechenden 
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, 
dass diese Niederschriftserklärung im Zusammenhang mit der neuen Entgeltord-
nung überprüft wird.

2. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ist.

7. zu § 16 (Bund) Abs. 3 Satz 2:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfungen 
zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können.
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8. zu § 16 (VKA) Abs. 2 Satz 2:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfungen 
zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können.

9. zu § 18 (Bund) Abs. 2:

Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt finanziert 
- Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,
- im Rahmen zukünftiger Tarifrunden. 

Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil aus 
auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienzge-
winnen.

10. zu § 18 (Bund) Abs. 4:

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV sowie die Satzung der VBL bis 
spätestens 31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

11. zu § 18 (Bund):

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne des 
§ 4 TV ATZ sind. 

12. zu § 18 (VKA) Abs. 3:

Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt finanziert 
- Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,
- im Rahmen zukünftiger Tarifrunden. 

Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil aus 
auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienzge-
winnen.

13. zu § 18 (VKA) Abs. 4 Satz 8:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne des 
§ 4 TV ATZ sind.

14. zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:

1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die 
Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung kann 
auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, z.B. bei 
der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben, Grundsatzentschei-
dungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.

15. zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:

Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.
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16. zu § 18 (VKA) Abs. 7:

1. Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über 
Leistungsentgelte im Einzelfall.

2. Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten betrieb-
lichen Kommissionen sind identisch. 

17. zu § 18 (VKA) Abs. 8:

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die Sat-
zungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens 31. 
Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

18. zu § 20 Abs. 2 Satz 1:

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe 
2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü zu den 
Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören.

19. zu Abschnitt III:

Die Tarifvertragsparteien werden zeitnah Tarifverhandlungen zur Regelung der Entgelt-
sicherung bei Leistungsminderung in Ergänzung des TVöD aufnehmen.

20. zu § 29 Abs. 1 Buchst. f:

Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich ver-
ordnete Behandlung.
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Tarifvertrag zur Überleitung der 
Beschäftigten des Bundes in den TVöD 
und zur Regelung des Übergangsrechts  

(TVÜ-Bund) 
vom 13. September 2005

Zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -, 

einerseits

und

dbb tarifunion,
- vertreten durch den Vorstand -, 

andererseits

wird Folgendes vereinbart: 
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1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits-
verhältnis zum Bund über den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 
1. Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) fallen, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses. 2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden Beschäf-
tigten.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:
In der Zeit bis zum 30. September 2007 sind Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat unschädlich.

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 
Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zum Bund nach dem 
30. September 2005 beginnt und die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen. 

(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, die am 30. Sep-
tember 2005 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-O fallen, 
finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer 
ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung.

(4) Die Bestimmungen des TVöD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 
Regelungen trifft.

§ 2 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD

(1) 1Der TVöD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich des Bundes 
die in Anlage 1 TVÜ-Bund Teil A und Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B aufgeführten Tarif-
verträge (einschließlich Anlagen) bzw. Tarifvertragsregelungen, soweit im TVöD, in 
diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit kein abwei-
chender Termin bestimmt ist.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
1Die noch abschließend zu verhandelnde Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B (Negativliste) 
enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Bund Teil A hinaus - die Tarifverträge bzw. die Tarif-
vertragsregelungen, die am 1. Oktober 2005 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 
2Ist für diese Tarifvorschriften in der Negativliste ein abweichender Zeitpunkt für das 
Außerkrafttreten bzw. eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich 
die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Arbeiter/
Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.).
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(2) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Oktober 
2005 ersetzt, die 
- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TVöD bzw. dieses Tarifvertrages 

stehen, 
- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 

durch den TVöD bzw. diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben worden ist, 
oder

- zusammen mit dem TVöD bzw. diesem Tarifvertrag zu Doppelleistungen führen 
würden.

(3) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Bund Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten fort, soweit im TVöD, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch Be-
schäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2.

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbe-
reich (Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.).

(4) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-
schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren 
Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TVöD bzw. dieses 
Tarifvertrages entsprechend. 
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2. Abschnitt 

Überleitungsregelungen

§ 3 Überleitung in den TVöD

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005 gemäß den 
nachfolgenden Regelungen in den TVöD übergeleitet. 

§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe (§ 22 
BAT / BAT-O bzw. entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. 
besondere tarifvertragliche Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der 
Anlage 2 TVÜ-Bund den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 

(2) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Vo-
raussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt 
hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 höhergruppiert worden.

(3) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 
eine niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert bzw. eingereiht worden 
wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 herabgruppiert bzw. niedriger eingereiht worden.

§ 5 Vergleichsentgelt

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TVöD wird für die Beschäf-
tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im September 2005 
erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet.

(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das Ver-
gleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 
1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 
BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
familienzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet der TVöD 
am 1. Oktober 2005 auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils 
individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 
des Ortszuschlags in das Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im September 2005 
tarifvertraglich zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt 
ein, als sie nach dem TVöD nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine 
Gesamtvergütung (§ 30 BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:
Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltord-
nung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen unter den bisherigen 
Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage.

(3)  1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O wird der 
Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte Lohn nach § 23 Abs. 1 MTArb / MTArb-O, bildet 
dieser das Vergleichsentgelt.

(4) 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund-
vergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensalters- bzw. 
Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so 
behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im September 2005 erfolgt.  
2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend.

(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
herabgesetzt ist, entsprechend.

Protokollerklärung zu § 5 Abs. 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende 
Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehe-
gattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Abs. 2 Satz 2 2.Halbsatz) 
unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT / BAT-O.

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für keinen Tag 
dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A 
Abs. 7 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT / BAT-O bzw. der entsprechenden 
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Ver-
gleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. September 2005 die Arbeit wieder 
aufgenommen. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß § 27 
Abschn. A Abs. 8 oder Abschn. B Abs. 7 BAT / BAT-O bzw. den entsprechenden 
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der 
Grundvergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer bisherigen zur nächsthöheren 
Lebensalters- bzw. Lohnstufe im September 2005 nur zur Hälfte erhalten, für die 
Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der volle Mo-
natstabellenlohn aus der nächsthöheren Lebensalters- bzw. Lohnstufe zugrunde 
gelegt.
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§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 4 be-
stimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 steigen diese Beschäf-
tigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 
3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Abs. 1 
und 3 1. Alternative, § 9 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer 
höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Ent-
geltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individu-
ellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2In den Fällen 
des Satzes 1 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor 
dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 
derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung 
im September 2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3.

(3)  Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Werden 
Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der 
höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen 
Endstufe entspricht. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 4Die individuelle End-
stufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie 
die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.

(4)  1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2, 
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 3Abweichend von Satz 1 werden 
Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine in der Allgemeinen Vergütungs-
ordnung (Anlage 1a) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O 
mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der 
Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.

§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O werden entsprechend 
ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 MTArb / MTArb-O der Stufe der gemäß § 4 be-
stimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle 
des TVöD bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist 
hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 

(2) § 6 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entspre-
chend. 
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(3) 1Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden 
die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 
Zwischenstufe zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die 
dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem 
Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen 
Stufenaufstieg aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu-
fe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regu-
lären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, 
jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Regelungen des TVöD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD gilt entsprechend. 
3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu-
fe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgruppe, 
als sei die niedrigere Einreihung bereits im September 2005 erfolgt; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach 
Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD u. zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) �0

3. Abschnitt 

Besitzstandsregelungen

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 
übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen 
Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder  
Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bishe-
rigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD 
eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgelt-
gruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit 
ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-O übergeleitet wor-
den sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergü-
tungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe 
Vc BAT / BAT-O übergeleitet worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung 
nach Satz 1 und 2 ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höhergrup-
pierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Satzes 2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 
15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bishe-
rigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung 
oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwischen dem 1. November 
2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert wären, erhalten ab dem Zeit-
punkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, 
die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung 
aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Voraussetzung für diesen Stufen-
aufstieg ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.
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 3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht 
mehr gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi-
duellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 
entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O 
bis spätestens zum 30. September 2007 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, obwohl die Hälfte der 
erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag noch nicht erfüllt ist. 

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen

(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 30. 
September 2005 nach der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O eine Vergütungs-
gruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet wer-
den, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 eine Vergütungs-
gruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten 
ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden 
hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach 
dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
bereits am 30. September 2005 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 

- am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschn. A BAT / BAT-O zur 
Hälfte erfüllt ist,

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten 
und 

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 im Anschluss an 
einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Fol-
gendes:

 
(a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 

Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind 
zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden 
wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingruppiert; § 8 Abs. 1 Satz 
2 bis 5 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppen-
zulage steht nicht zu.

(b) Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 
30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am  
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1. Oktober 2005 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungs-
gruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurück-
gelegt sein muss.

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange ge-
zahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz.

§ 10  Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit

1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O 
zusteht, erhalten nach Überleitung in den TVöD eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer 
bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben 
und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende 
Tätigkeit über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab 
dem 1. Oktober 2007 die Regelungen des TVöD über die vorübergehende Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 
vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. September 2005 
wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT / BAT-O noch keine 
Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach 
bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen 
des § 9 MTArb / MTArb-O entsprechend; bei Vertretung einer Arbeiterin/eines Arbeiters 
bemisst sich die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn nach § 9 Abs. 
2 Buchst. a MTArb / MTArb-O und dem im September 2005 ohne Zulage zustehenden 
Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über die vorü-
bergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend.

§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile

 (1) 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT/BAT-O oder MTArb/MTArb-O in der für September 2005 
zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeld-
gesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 
oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage 
entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst 
steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für 
ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt 
wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem 
Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen Ablei-
stung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung 
eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die 
unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung 
gewährt.
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 (2) 1§ 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinba-
rung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

(a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder 
der übergeleiteten Beschäftigten,

(b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernom-
menen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäf-
tigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind.

§ 12  Strukturausgleich

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 
ausschließlich in den in Anlage 3 TVÜ-Bund aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem 
monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 2Maßgeblicher 
Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, 
Lebensalterstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Oktober 2005, sofern in 
Anlage 3 TVÜ-Bund nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in Anla-
ge 3 TVÜ-Bund nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets Ost An-
wendung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz.

(4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Abs. 2 TVöD). 
2§ 5 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.

§ 13  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 BAT gegolten hat, wird 
abweichend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeld-
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zuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokran-
kengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, die 
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, 
ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokran-
kengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zustünde, zugrunde zu legen.

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Wo-
che seit dem Beginn ihrer über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhin-
derung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr 
Entgelt nach § 21 TVöD fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Oktober 2005 Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach 
Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TVöD angerechnet.

Protokollerklärung zu § 13:
1Soweit Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis mit dem Bund vor dem 1. August 1998 
begründet worden ist, Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall haben, besteht dieser 
nach den bisher geltenden Regelungen des Bundes zur Gewährung von Beihilfen an 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fort. 2Änderungen der Beihilfevorschriften für 
die Beamtinnen und Beamten des Bundes kommen zur Anwendung.

§ 14 Beschäftigungszeit

(1) 1Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der jeweiligen tarif-
rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit 
im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 2Abweichend von Satz 1 bleiben bei  
§ 34 Abs. 2 TVöD für Beschäftigte Zeiten, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitritts-
gebiet (Art. 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990) zurückgelegt worden 
sind, bei der Beschäftigungszeit unberücksichtigt.

(2) Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TVöD werden die bis zum 30. September 2005 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe 

- des BAT anerkannte Dienstzeit,

- des BAT-O bzw. MTArb-O anerkannte Beschäftigungszeit,

- des MTArb anerkannte Jubiläumszeit

sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 
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§ 15 Urlaub

(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs bzw. von Zusatzurlaub 
für das Urlaubsjahr 2005 gelten die im September 2005 jeweils maßgebenden 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2005 fort. 2Die Regelungen des TVöD gelten für 
die Bemessung des Urlaubsentgelts sowie für eine Übertragung von Urlaub auf das 
Kalenderjahr 2006. 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Vergü-
tungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2005 einen Anspruch auf 30 Arbeits-
tage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen 
Anspruch für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TVöD bei abwei-
chender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

(3) § 49 Abs. 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub für 
gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter des Bundes gelten bis zum In-Kraft-
Treten eines entsprechenden Tarifvertrags des Bundes fort; im Übrigen gilt Absatz 1 
entsprechend.

(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 48a MTArb / MTArb-O wird der nach der 
Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2005 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 
2006 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach 
den Bestimmungen des TVöD im Kalenderjahr 2006 zustehenden Zusatzurlaub für 
Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 16  Abgeltung

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitz-
ständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. abgefunden 
werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 6 bleiben unberührt.

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt:
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. Da damit die fristgerechte Überleitung bei Beschäf-
tigten, die eine Zahlung nach §§ 25, 37 MTArb / MTArb-O bzw. § 56 BAT / BAT-O erhal-
ten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. Oktober 2005 eine Fortzahlung der bisherigen 
Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach 
dem noch zu erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis zusteht.  
2Die in Satz 2 genannten Bestimmungen – einschließlich etwaiger Sonderregelungen 
- finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung 
weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 
3§ 55 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unbe-
rührt. 
4Sollte das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen 
ausfallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen. 
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4. Abschnitt  

Sonstige vom TVöD abweichende 

oder ihn ergänzende Bestimmungen

§ 17  Eingruppierung 

(1) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD (mit Entgeltord-
nung) gelten die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, die 
§§ 1, 2 Absätze 1 und 2 und § 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis 
des Bundes zum MTArb (TVLohngrV) einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses 
mit Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarifgebiet Ost 
über den 30. September 2005 hinaus fort. 2Diese Regelungen finden auf überge-
leitete und ab dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte Beschäftigte im jeweiligen 
bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung.  
3An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 
- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem  

1. Oktober 2005 in Entgeltgruppe 1 TVöD neu eingestellte Beschäftigte,
- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem  

1. Oktober 2005 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhält-
nisse erfolgt außertariflich.

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind alle zwischen dem 
1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindenden 
Eingruppierungs- bzw. Einreihungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppie-
rungen) vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 
2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3. 

(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens der neuen Ent-
geltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in 
diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer nicht 
dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt 
wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich nach dem 30. September 2008 
bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der 
bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Abs. 2) vermindert sich 
die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze 
korrigierender Rückgruppierung bleiben unberührt.

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Oktober 2005 
nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgruppen-
zulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe der Allgemei-
nen Vergütungsordnung (Anlage 1a) ist eine Vergütungsgruppenzulage zugeordnet, 
die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer ent-
sprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als Besitzstandszulage in der 
bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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(6) In der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung erhalten Beschäftigte, denen ab dem 1. Oktober 2005 eine an-
spruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zulage, die sich 
betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Meister- und Programmiererzulage 
bemisst, soweit die Anspruchsvoraussetzungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt 
sind.

(7) 1Für Eingruppierungen bzw. Einreihungen zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 
In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allge-
meinen Vergütungsordnung (Anlage 1a) und die Lohngruppen des Lohngruppenver-
zeichnisses gemäß Anlage 4 TVÜ-Bund den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 
2Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(8) 1Beschäftigte, die zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der 
neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 13 eingruppiert werden und die nach der 
Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O 
mit fünf- bzw. sechsjährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O 
eingruppiert wären, erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung eine 
persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer 
Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 
2Von Satz 1 werden auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, 
deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 
1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 

(9) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD gelten die bishe-
rigen Regelungen für Vorarbeiter/innen und für Vorhandwerker/innen im bisherigen 
Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 2Satz 1 
gilt für Lehrgesellen entsprechend. 3Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TVöD zusätzlich eine Tätigkeit 
auszuüben, für die nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für 
Vorarbeiter/innen, Vorhandwerker/innen oder Lehrgesellen besteht, erhält die/der 
Beschäftigte bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 sowie von § 14 Abs. 3 TVöD anstelle der Zulage nach §14 TVöD für die 
Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden 
Tätigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabel-
lenentgelts. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 
Eingruppierungen entsprechend. 

Protokollerklärung zu § 17:
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass in der noch zu verhandelnden Ent-
geltordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhoch-
schulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf 
das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter 
Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangsphase nicht 
mehr in eine höhere bzw. niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert ist) zusammengeführt 
werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen oberhalb der Entgeltgruppe 9 
bleibt davon unberührt. Sollte hierüber bis zum 31. Dezember 2007 keine einvernehm-
liche Lösung vereinbart werden, so erfolgt ab dem 1. Januar 2008 bis zum In-Kraft-Tre-
ten der Entgeltordnung die einheitliche Eingruppierung aller ab dem  
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1. Januar 2008 neu einzugruppierenden Beschäftigten mit Fachhochschulabschluss nach 
den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu „Vb BAT ohne Aufstieg nach IVb (mit und 
ohne FH-Abschluss)“.

§ 18  Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  
nach dem 30. September 2005

(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in 
der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 30. September 2007 erstmalig 
außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet 
der TVöD Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe 
übergeleitet worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Abs. 2 Satz 
1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 Abs. 3 
Satz 2 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Abs. 4 bestimmt sich die Höhe der Zulage 
nach den Vorschriften des TVöD über die vorübergehende Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit.

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O übergeleiteten Beschäftigten 
nach dem 30. September 2005 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige 
Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifver-
trages über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des MTArb /MTArb-O 
mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TVöD 
richtet, soweit sich aus § 17 Abs. 9 Satz 3 nichts anderes ergibt. 

(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD gilt - auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2 – die Regelung des TVöD zur vorübergehenden 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sich die Voraus-
setzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Abs. 2 BAT / BAT-O 
bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen.

§ 19  Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü

(1) Zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet oder in die Lohn-
gruppen 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a 
eingestellt werden, folgende Tabellenwerte: 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

(2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I zum BAT / BAT-O unterliegen 
dem TVöD. Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü mit folgenden Tabellenwerten 
übergeleitet: 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

4.275 4.750 5.200 5.500 5.570
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 2Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 3§ 6 Abs. 4 findet 
keine Anwendung.

(3) Die Regelungen des TVöD über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 

§ 20  Jahressonderzahlung 2006

Die mit dem Entgelt für den Monat November 2006 zu zahlende Jahressonderzahlung 
berechnet sich für Beschäftigte nach § 1 Abs. 1 und 2 nach den Bestimmungen des § 20 
TVöD mit folgenden Maßgaben:

1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgeltgruppen

a) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets West 
Anwendung finden, 82,14 v. H. 

b) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden, 61,60 v. H.

2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich um 
einen Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und denen am 1. Juli 
2006 Entgelt nach einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 zusteht, erhöht sich dieser 
Zusatzbetrag auf 332,34 Euro. 3Satz 2 gilt entsprechend bei Beschäftigten – auch 
für Beschäftigte nach § 1 Abs. 2 – im Tarifgebiet West, denen bei Weitergeltung 
des BAT Grundvergütung nach der Vergütungsgruppe Kr VI zugestanden hätte. 
Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem Zusatzbetrag nach Satz 1 oder 2 den Teil, der 
dem Anteil ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht. 4 Der Zusatzbetrag nach den Sätzen 1 bis 3 ist kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt.

3. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich für jedes 
Kind, für das Beschäftigte im September 2006 kinderbezogene Entgeltbestandteile 
gemäß § 11 erhalten, um 25,56 Euro.

Protokollerklärung zu § 20:
Diese Regelung ersetzt die nachwirkenden Tarifverträge über ein Urlaubsgeld sowie 
über eine Zuwendung mit Wirkung ab 1. Januar 2006.

§ 21 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT / BAT-O, § 31 Abs. 2 Unterabs. 2 
MTArb / MTArb-O für Arbeitsleistungen bis zum 30. September 2005 werden nach den 
bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit 
Ablauf des 30. September 2005 beendet worden wäre.
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§ 22 Bereitschaftszeiten

1Nr. 3 SR 2r BAT / BAT-O für Hausmeister und entsprechende Tarifregelungen für Be-
schäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit 
gelten fort. 2Dem Anhang zu § 9 TVöD widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind 
bis zum 31. Dezember 2005 entsprechend anzupassen.

§ 23 Sonderregelungen für besondere Berufsgruppen

Die Überleitungs-, Übergangs- und Besitzstandsregelungen für besondere Berufsgrup-
pen im Bereich des Bundes ergeben sich aus der Anlage 5 TVÜ-Bund.
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5. Abschnitt  

Übergangs- und Schlussvorschrift

§ 24 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

(2) 1Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 
werden, frühestens zum 31. Dezember 2007. 2Die §§ 17 bis 19 einschließlich Anlagen 
können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, schriftlich gekündigt 
werden, frühestens zum 31. Dezember 2007; die Nachwirkung dieser Vorschriften 
wird ausgeschlossen.

Berlin, den 13. September 2005

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern

Für die
dbb tarifunion:
1. Vorsitzender 
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Anlage 1  

TVÜ-Bund Teil A

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert durch 
den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 31. 
Januar 2003 

 
2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O) 

vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 13 
vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifli-
che Vorschriften – (BAT-O ) 

3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 
(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter 
des Bundes und der Länder (MTArb) 

4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O) 
vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 
vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an 
den MTArb – (MTArb-O) 
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Anlage 1  

TVÜ-Bund Teil B

Vorbemerkungen: 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der  
Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die  
Neufassung diese Anlage. 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich 
die Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Bund.

1. Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961

2. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Kapitäne 
und der Besatzungsmitglieder der Fischereischutzboote und der 
Fischereiforschungsschiffe des Bundes vom 11. Januar 1972

3. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Kapitäne und Besatzungsmitglieder der 
Fischereischutzboote und Fischereiforschungsschiffe des Bundes vom 
31. Januar 1974

4. Tarifvertrag für die Angestellten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes auf Laderaumsaugbaggern vom 22. März 1978

5. Tarifvertrag für die Arbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
auf Laderaumsaugbaggern vom 22. März 1978

6. Festlegung des Gerichtsstandes bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten zwischen dem 
Bund und den Angestellten des Deutschen Wetterdienstes, Tarifvertrag vom 2. 
September 1964 

7. Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich des Bundes vom 31. 
Januar 2003

8. Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich des Bundes vom  
31. Januar 2003, mit Ausnahme des § 3 Abs. 1 der für die Tabellenentgelte der 
Anlage B – Bund nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 
und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Bund fortgilt

9. Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 

10. Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der Anlage B – Bund 
nach§ 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 
zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Bund fortgilt

11. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis des Bundes zum MTArb (TV 
LohngrV) vom 11. Juli 1966

12. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis des Bundes zum MTArb-O  
(TV Lohngruppen-O-Bund) vom 8. Mai 1991

13. Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Leistungslohnverfahren im 
Bereich der SR 2 g  des Abschnitts A der Anlage 2 MTArb vom 16. November 1971
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14. Tarifvertrag zur Überleitung der Arbeiter der Zoll- und Verbrauchssteuer-
verwaltung und der Bundesvermögensverwaltung der Oberfinanzdirektion 
Berlin sowie der Bundesmonopol-verwaltung für Branntwein in das Tarifrecht 
des Bundes vom 18. September 1991

15. Tarifvertrag über die Eingruppierung der Angestellten in den Warenfach-
abteilungen und bei den Außenstellen der Einfuhr- und Vorratsstellen, der 
Einfuhrstelle für Zucker und der Mühlenstelle vom 8. Dezember 1966

16. Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für 
Arbeiter des Bundes vom 26. Juli 1960 

17. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Bund) vom 17. Mai 1982, mit 
Ausnahme der §§ 5 bis 10, die bis zum Inkrafttreten der Entgeltordnung 
fortgelten

18. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Bund) vom 8. Mai 
1991, mit Ausnahme
• des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 
• des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 20,
• des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 17 und
• des § 1 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7                                                       

19. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT  
 vom 11. Januar 1962  
 - Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der 
   Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TVöD 

20. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O 
(TV Zulagen zu § 33 BAT-O) vom 8. Mai 1991 
- Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neureglung der 
   Erschwerniszuschläge gemäß  § 19 TVöD 

21. Tarifvertrag über Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb für Arbeiter des Bundes 
(LohnzuschlagsTV) vom 9. Mai 1969 
- Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der 
   Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TVöD  

22. Tarifvertrag über Taucherzuschläge für Arbeiter des Bundes vom 13. September 
1973  
- Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der 
  Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TVöD  

23. Tarifvertrag über Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O und über Taucher-
zuschläge für Arbeiter des Bundes im Geltungsbereich des MTArb-O  
(TV Lohnzuschläge-O-Bund) vom 8. Mai 1991 
- Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der 
  Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TVöD  

24. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom  
17. Dezember 1970                         

25. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) 
vom 8. Mai 1991                   

26. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Bund) vom  
17. Dezember 1970                           

27. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  
8. Mai 1991   
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28. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973

29. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  
10. Dezember 1990

30. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  
12. Oktober 1973 

31. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  
10. Dezember 1990 

32. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977

33. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom  
10. Dezember 1990

34. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977

35. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom  
10. Dezember 1990

36. Beihilfetarifvertrag, TV vom 15. Juni 1959

37. Tarifvertrag über die Gewährung von Beihilfen an Arbeiter, Lehrlinge und 
Anlernlinge des Bundes vom 15. Juni 1959 

38. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum vom 10. April 1987 

39. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum  (Mantel-TV AiP-O) vom 5. März 1991 

40. Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003

41. Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 
31. Januar 2003

42. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum vom 10. April 1987 

43. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 
10. April 1987 

44. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV 
Zuwendung AiP-O) vom 5. März 1991 

45. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 
10. April 1987

46. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV 
Urlaubsgeld AiP-O) vom 5. März 1991

47. Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst vom 4. September 1990

48. Tarifvertrag über die Eingruppierung der Angestellten des Bundesverbandes für 
den Selbstschutz vom 15. November 1978

49. Tarifvertrag über eine Zulage an Arbeiter bei der Bundesanstalt für 
Flugsicherung  
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50. Tarifvertrag über eine Zulage an Arbeiter beim Bundesausfuhramt vom 15. April 
1992 

51. Tarifvertrag über eine Zulage für Angestellte mit Aufgaben nach dem 
Asylverfahrensgesetz (TV Zulage Asyl Ang-O) vom 3. Mai 1993

52. Tarifvertrag über eine Zulage an Auszubildende (TV-Zulage Azubi-O) vom 
5. März 1991

53. Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen 
Dienst vom 17. Juli 1996

54. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der 
Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe 
(Versorgungs-TV) vom 4. November 1966
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Anlage 1  

TVÜ-Bund Teil C

Vorbemerkung: 
 

Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 
zitiert.

1. Tarifvertrag für Arbeitnehmer des Bundes über die Arbeitsbedingungen bei 
besonderen Verwendungen im Ausland (AuslandsV-TV) vom 9. November 1993  

2. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der bei Auslandsvertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland beschäftigten nicht entsandten Arbeitnehmer 
–Tarifvertrag Arbeitnehmer Ausland (TV AN Ausland) vom 30. November 2001 

3. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der bei Auslandsvertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland beschäftigten deutschen nicht entsandten 
Angestellten (TV Ang Ausland) vom 28. September 1973  

4. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der bei Auslandsvertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland beschäftigten deutschen nicht entsandten 
Arbeiter (TV Arb Ausland) vom 28.9.1973 

5. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) 
vom 9. Januar 1987  

6. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der 
Länder (RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 

7. Tarifvertrag zur Ergänzung der Lohn- und Vergütungssicherung in bestimmten 
Bereichen des Bundes vom 9. Januar 1987

8. Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  

9. Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung der Bundeswehr vom 18. Juli 2001 

10. Tarifvertrag über die Geltung des Tarifvertrages über einen sozialverträglichen 
Personalabbau im Bereich des Bundesministers der Verteidigung vom 30. No-
vember 1991 für die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. vom 24. Februar 
1994

11. Tarifvertrag über Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beschluss 
des deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit 
Deutschlands (UmzugsTV) vom 24. Juni 1996 

12. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998

13. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002  
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14. Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der 
Bundesrepublik Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 

15. Tarifvertrag zur Übernahme von Tarifverträgen vom 12. Mai 1975

16. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden vom  
4. November 1971 

17. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei 
obersten Landesbehörden vom 4. November 1971 

18. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten des Bundes 
vom 21. Juni 1977

19. Tarifvertrag über eine Zulage für Angestellte beim Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik vom 14. Dezember 1990 

20. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten des Bundes  
vom 21. Juni 1977  

21. Tarifvertrag über eine Zulage für Arbeiter beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik vom 14. Dezember 1990 

22. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter des Bundes im Geltungsbereich des  
MTArb-O (TV Zulagen Arb-O-Bund) vom 8. Mai 1991;  
gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung fort. 

23. Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Leistungslohnverfahren im 
Bereich der SR 2 a des Abschnitts A der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 
1. April 1964 

24. Tarifvertrag über die Eingruppierung der im Kontrolldienst und Prüfdienst 
beschäftigten Angestellten des Bundesamtes für Güterverkehr vom 18. Januar 
2005, mit den Maßgaben der Anlage 5 zu § 23 TVÜ-Bund.

Ferner gelten bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung diejenigen Tarifrege-
lungen fort, die Eingruppierungsregelungen enthalten.               
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Anlage 2 TVÜ-Bund

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am  
30. September / 1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Bund)

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgruppe
Lohngruppe

15 Ü I Keine

15 Keine Stufe 6 

Ia 
Ia nach Aufstieg aus Ib 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ia 

Keine

14 Keine Stufe 6 

Ib ohne Aufstieg nach Ia
Ib nach Aufstieg aus IIa 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ib

Keine

13 Keine Stufe 6 

IIa ohne Aufstieg nach Ib
Keine

12 Keine Stufe 6 

IIa nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach 
IIa

Keine

11 Keine Stufe 6 

III ohne Aufstieg nach IIa
III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg 
nach III

Keine

10 Keine Stufe 6 

IVa ohne Aufstieg nach III
IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg 
nach IVa

Va in den ersten sechs Monaten 
der Berufsausübung, wenn 
danach IVb mit Aufstieg nach IVa 
(Zuordnung zu Stufe 1)

Keine
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9 IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine 
Stufe 6)

IVb nach Aufstieg aus Va ohne wei-
teren Aufstieg nach IVa (keine 
Stufe 6)

IVb nach Aufstieg aus Vb (keine 
Stufe 6)

Va mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb ohne weiteren Aufstieg nach 
IVa (keine Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6)

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb (keine Stufe 6)

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 
4 nach 9 Jahren in der Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6)

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6)

9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 
3, keine Stufen 5 und 6)

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vb
Vc ohne Aufstieg nach Vb
Vc nach Aufstieg aus VIb 

8a

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 
8a

7 Keine 7a

7 mit ausstehendem 
   Aufstieg nach 7a
7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
7 und 7a

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg 
nach Vc 
VIb ohne Aufstieg nach Vc
VIb nach Aufstieg aus VII 

6a

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6a
6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6 und 6a
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5 VII mit ausstehendem Aufstieg nach 
VIb
VII ohne Aufstieg nach VIb
VII nach Aufstieg aus VIII 

5a

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5a
5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5 und 5a

4 Keine 4a

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4a

4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4 und 4a

3 Keine Stufe 6

VIII mit ausstehendem Aufstieg 
nach VII
VIII ohne Aufstieg nach VII
VIII nach Aufstieg aus IXb

3a 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit    
ausstehendem Aufstieg nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2a mit 
ausstehendem   Aufstieg nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine 
Stufe 6)

2a nach Aufstieg aus 2 mit 
ausstehendem    Aufstieg nach 3 
und 3a

2a mit ausstehendem Aufstieg nach 
3 und 3a 

2a nach Aufstieg aus 2 (keine Stufe 
6)

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a 3 und 3a

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a und 3 (keine Stufe 6)

2 Ü Keine 2a

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a

2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2 und 2a
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2 IXa

IXb mit ausstehendem Aufstieg 
nach VIII 

IXb mit ausstehendem Aufstieg 
nach IXa 

IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 
6)

X (keine Stufe 6)

1a (keine Stufe 6)

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 
1a (keine Stufe 6)

1 Keine Keine
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Anlage 3 TVÜ Bund

Strukturausgleiche für Angestellte (Bund)

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, 
erhalten den entsprechenden Anteil, in  jedem Fall aber die Hälfte des Strukturaus-
gleichs für Verheiratete.

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. Ok-
tober 2007. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten 
Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TVöD beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal "nach 4 
Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wobei die Auszahlung 
eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der 
Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung während der 
Zeit des Arbeitsverhältnisses. 

Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf die-
sen Zeitraum begrenzt (z.B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im Oktober 2007 
und Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012).  Eine Ausnahme besteht dann, wenn 
das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen 
Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis 
zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn 
der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten 
Dauer.

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

2 X IXb nach 2 
Jahren OZ 2 23 40 € für 4 Jahre

2 X IXb nach 2 
Jahren OZ 2 29 30 € dauerhaft

2 X IXb nach 2 
Jahren OZ 2 31 30 € dauerhaft

2 X IXb nach 2 
Jahren OZ 2 33 30 € dauerhaft

2 X IXb nach 2 
Jahren OZ 2 35 20 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 25 35 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 29 35 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft

8 Vc ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

9 Vb ohne OZ 1 29 60 € für 12 
Jahre

9 Vb ohne OZ 1 31 60 €
nach 4 

Jahren für 
7 Jahre

9 Vb ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 27 90 €
nach 4 
Jahren  

für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 35 20 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 37 40 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft

9 Vb IVb nach 6 
Jahren OZ 1 29 50 € für 3 Jahre

9 Vb
IVb nach 2,

3, 4, 6 
Jahren

OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 Vb
IVb nach 2,

3, 4, 6 
Jahren

OZ 2 31 50 € für 4 Jahre

9 Vb
IVb nach 2,

3, 4, 6 
Jahren

OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach 2,

3, 4, 6 
Jahren

OZ 2 39 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

9 Vb
IVb nach 2,

3, 4, 6 
Jahren

OZ 2 41 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

10 IVb IVa nach 2,  
4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVb
IVa nach 

2, 4, 6 
Jahren

OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 

2, 4, 6 
Jahren

OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVb IVa n. 6. J. OZ 2 29 70 € für 7 Jahre

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 
Jahren

OZ 2 37 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 
Jahren

OZ 2 39 60 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4,6 
Jahren 

OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4,6 
Jahren

OZ 2 43 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 37 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

11 IVa III nach 4, 6,  
8 Jahren OZ 1 41 40 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4, 
6, und 8 
Jahren

OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4, 
6, und 8 
Jahren 

OZ 2 37 70 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

11 IVa
III nach 4, 
6, und 8 
Jahren

OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4, 
6, und 8 
Jahren 

OZ 2 41 85 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4, 
6, und 8 
Jahren

OZ 2 43 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 1 41 40 €
nach vier 

Jahren 
dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 37 70 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft

12 III IIa nach
 10 Jahren OZ 1 33 95 € für 5 Jahre 

12 III IIa nach
 10 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III IIa nach
 10 Jahren OZ 1 39 50 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 37 100 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 10 
Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 39 50 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 8 
Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 31 100 € für 5 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 37 100 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III IIa nach 
5 Jahren OZ 1 29 100 € für 3 Jahre

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 1 39 50 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 2 37 100 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 2 41 100 €
dauerhaft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 
Jahren

OZ 2 43 85 € dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 39 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 39 80 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 41 80 €  

dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 15 
Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 39 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 1 31 100 € für 3 Jahre

14 IIa
Ib nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 1 41 80 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 2 31 110 € für 7 Jahre

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 IIa Ib nach 
5 u. Jahren OZ 2 39 110 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 2 41 110 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 IIa
Ib nach
 5 u. 6 
Jahren

OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 
5 u. 6 

Jahren
OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 33 50 €

nach 4 
Jahren für 

5 Jahre

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 35 50 € für 5 Jahre 

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 37 80 € für 4 Jahre

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 41 80 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 IIa Ib nach 11 
Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 35 110 €

nach 3 
Jahren für  

3 Jahre

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 39 110 €

nach 4 
Jahren  

dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 11 
Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 1 41 80 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 2 39 110 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag
Stufe 1,2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft
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Anlage 4 TVÜ-Bund

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (Bund) 

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

Ia 

Ib mit Aufstieg nach Ia 

-

14 Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

Ib ohne Aufstieg nach Ia

-

13 Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

Beschäftigte mit Tätigkeiten, 
die eine abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulausbildung 
voraussetzen (IIa mit und ohne 
Aufstieg nach Ib) 
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ]

-

12
Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

III mit Aufstieg nach IIa

-

11
Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

III ohne Aufstieg nach IIa 

IVa mit Aufstieg nach III 

-

10
Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

Va in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach 
IVb mit Aufstieg nach IVa 

-
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

9
IVb ohne Aufstieg nach IVa 

(zwingend Stufe 1, keine Stufe 6)

Va mit Aufstieg nach IVb ohne 
weiteren Aufstieg nach IVa 
(zwingend Stufe 1, keine Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb 
(zwingend Stufe 1, Stufe 3 nach 
5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6)

Vb mit Aufstieg nach IVb 
(zwingend Stufe 1, keine Stufe 6)

Vb ohne Aufstieg nach IVb 
(zwingend Stufe 1, Stufe 3 nach 
5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6)

9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 
7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6)

8
Vc mit Aufstieg nach Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb

8 mit Aufstieg nach 8a

7 Keine 7 mit Aufstieg nach 7a

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a

6
VIb mit Aufstieg nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc

6 mit Aufstieg nach 6a

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

5
VII mit Aufstieg nach VIb

VII ohne Aufstieg nach VIb

5 mit Aufstieg nach 5a

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4
Keine 4 mit Aufstieg nach 4a

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a

3 Keine Stufe 6

VIII mit Aufstieg nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII

3 mit Aufstieg nach 3a

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine 
Stufe 6)

2 Ü Keine 2 mit Aufstieg nach 2a

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a
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1
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und 

Küchenbereich
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten
- Servierer/innen
- Hausarbeiter/innen
- Hausgehilfe/Hausgehilfin
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

Ergänzungen können durch Tarifvertrag auf Bundesebene geregelt 
werden. 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen 
Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohngruppen.

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

2
IX b mit Aufstieg nach VIII 
IX b mit Aufstieg nach IXa 

X mit Aufstieg nach IXb (keine 
Stufe 6)

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 
6)
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Anlage 5 zu § 23 TVÜ-Bund

1. Übergangsregelung zu § 45 Nr. 7 TVöD und TVAng Ausland/TV Arb Ausland:

a)  1Bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifvertrags über eine persönliche Zulage nach  
§ 14 gilt die in § 18 Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 MTArb/MTArb-O genannte Frist von 
30 Tagen nicht für zu einer Auslandsdienststelle entsandten Beschäftigte, die 
vor dem 1 Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätten. 
Diese Beschäftigten sind verpflichtet,
-  während des Heimaturlaubs,
-  in anderen Fällen Beschäftigte oder Beamtinnen/Beamte bis zur Dauer von 

drei Monaten 
 zu vertreten. 2§ 18 Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 2 MTArb/MTArb-O finden für diesen 

Zeitraum keine Anwendung.

b)  1Bei Änderungen infolge der Zuordnung zu den neuen Entgeltgruppen bei ins 
Ausland entsandten Beschäftigten, die unter 
-  die Sonderregelungen für Beschäftigte die zu Auslandsdienstorten des 

Bundes entsandt sind oder 
-  den TV Ang Ausland und TV Arb Ausland,

 bemisst sich die Höhe der Auslandsbezüge bis zur nächsten Versetzung nach der 
bis zum 30. September 2005 geltenden Rechtslage. 2Ergeben sich nach altem 
Recht höhere Auslandsbezüge als nach neuem Recht, erhalten Beschäftigte eine 
abbaubare persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Auslandsbezügen, die sich nach dem bis zum 30. September 2005 geltenden 
Recht ergeben hätten, und dem ab 1. Oktober 2005 zu zahlenden Auslandsent-
gelt. 3Die persönliche Zulage entfällt bei einer Höhergruppierung. Allgemeine 
Entgeltanpassungen werden auf die persönliche Zulage angerechnet. 

2. Übergangsregelung für Personen, denen am 30. September 2005 nach den Sonder-
regelungen für die Angestellten im Bereich des Bundesministeriums der Vertei-
digung (SR 2 e I BAT) sowie nach dem Tarifvertrag über einen sozialverträglichen 
Personalabbau im Bereich des Bundesministers der Verteidigung vom 30. November 
1991 (SOPA) eine Übergangsversorgung zugestanden hat:

 Nr. 9 a der SR 2 e I BAT gilt weiter.

3. Übergangs- und Überleitungsregelung zu § 46 Sonderregelungen für die Beschäf-
tigten im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung:

a) Die SR 2 b Nr. 10 Abs. 3 MTArb/MTArb-O und SR 2 e II Nr. 9 Abs. 1 und 3 BAT/  
BAT-O gelten bis zum In–Kraft-Treten einer ablösenden tarifvertraglichen Rege-
lung fort.

b) Für die Überleitung vorhandener Beschäftigter im Sinne des § 1 Abs. 1 TVÜ-
Bund, deren Eingruppierung sich am 30. September 2005 nach der Vergütungs-
ordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b) richtet, gelten ergänzend 
zu §§ 3 ff TVÜ-Bund die Sonderregelungen des TVÜ-VKA für diese Beschäf-
tigtengruppe (Protokollerklärungen zu § 4 Abs. 1 und zu §§ 4 und 6 TVÜ-VKA 
einschließlich der dort in Bezug genommenen Anlagen 4 und 5 TVÜ-VKA); die 
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Strukturausgleichsbeträge für diese Beschäftigten ergeben sich aus Anlage 2 
Abschnitt II TVÜ-VKA; im übrigen gilt § 12 TVÜ-Bund.

c) Für Beschäftigte im Pflegedienst im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 TVÜ-Bund richten 
sich Eingruppierungsvorgänge im Sinne des § 17 Abs. 7 TVÜ-Bund, die zwischen 
dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung statt-
finden, nach der Zuordnung der Vergütungsgruppen der Vergütungsordnung für 
Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b) gemäß Protokollerklärung zu § 4 Abs. 1 
in Verbindung mit Anlagen 4 und 5 TVÜ-VKA.

4. Übergangsregelung für ehemalige Beschäftigte des Luftfahrtbundesamtes im Be-
reich des Bundesministeriums für Verkehr Bau und Wohnungswesen (SR 2 h BAT) 

 1Für Beschäftigte des Luftfahrt Bundesamtes, die auf Grund von § 1 des Gesetzes 
zur Übernahme der Beamten und Arbeitnehmer bei der Bundesanstalt für Flugsi-
cherung (Artikel 7 des Zehnten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 
vom 23. Juli 1992) Aufgaben der Flugsicherung wahrnehmen, gelten die Sonder-
regelungen 2h BAT für den Bereich des Bundes in der bis zum 31. Dezember 2001 
geltenden Fassung für die Dauer des fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter. 
2Teil III Abschn. C der Anlage 1a zum BAT gilt bis zum In-Kraft-Treten von Eingruppie-
rungsvorschriften des TVöD nebst Entgeltordnung weiter. § 18 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

5. Übergangsregelung für die Beschäftigten auf Fischereischutzbooten und Fische-
reiforschungsfahrzeugen einschließlich der Ärzte und Heilgehilfen im Bereich des 
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernähung und Landwirtschaft:

 1Beschäftigte auf Fischereischutzbooten und Fischereiforschungsfahrzeugen ein-
schließlich der Ärzte und Heilgehilfen, jedoch ohne die auf diesen Fahrzeugen einge-
setzten  Beschäftigten des Deutschen Wetterdienstes, werden vom Geltungsbereich 
des TVöD und TVÜ-Bund vorläufig ausgenommen. 2Für die Beschäftigten, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, gelten der Tarifvertrag 
zur Regelung der Arbeitsbedingungen und der Besatzungsmitglieder der Fischerei-
schutzboote und Fischereiforschungsfahrzeuge vom 11. Januar 1972 in der Fassung 
vom 13. März 1987 und der Tarifvertrag über eine Zuwendung für Kapitäne und 
Besatzungsmitglieder der Fischereischutzboote und Fischereiforschungsschiffe des 
Bundes vom 31. Januar 1974 vorläufig weiter. 3Die Tarifvertragsparteien stimmen 
darüber ein, dass die Beschäftigten nach Satz 1 in den TVöD übergeleitet werden 
sollen. 4Die Tarifverhandlungen sollen spätestens nach In-Kraft-Treten der Entgelt-
ordnung aufgenommen werden.

6. Übergangsregelung für Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Finan-
zen

a) Für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes bei der Bundesmonopolverwaltung 
für Branntwein, deren dortiges Arbeitsverhältnis über den 30. September 2005 
hinaus fortbesteht, und die zum 1. Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des 
TVöD fallen, gelten für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnisses die tarifvertraglichen Bestimmungen der Nr. 5 und 7 der Sonder-
regelung 2g MTArb / MTArb-O sowie der Tarifvertrag über die Ausführung von 
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Arbeiten im Leistungslohnverfahren im Bereich der SR 2g des Abschnitts A der 
Anlage 2 MTArb vom 16. November 1971 weiter.

b) Für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes im Geltungsbereich des Tarifvertrags 
zur Überleitung der Arbeiter der Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung und 
der Bundesvermögensverwaltung der Oberfinanzdirektion Berlin sowie der 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein in das Tarifrecht des Bundes vom 
18. September 1991, deren Arbeitsverhältnis zum Bund über den 30. September 
2005 hinaus fortbesteht, und die zum 1. Oktober 2005 unter den Geltungsbe-
reich des TVöD fallen, gelten für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses die tarifvertraglichen Bestimmungen des vorgenannten 
Überleitungstarifvertrags weiter.

7. Für im Kontroll- und Prüfdienst beschäftigte Angestellte des Bundesamtes für  
Güterverkehr erfolgt am 1. Oktober 2005 vorerst die Fortzahlung der bisherigen 
Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten 
nach der Überleitung zusteht.

 Niederschriftserklärung zu Nr. 7 der Anlage 5 TVÜ-Bund: 
 Es besteht Einvernehmen zwischen den Tarifvertragsparteien, baldmöglichst Ver-

handlungen über besondere Überleitungsregelungen für im Kontroll- und Prüfdienst 
beschäftigte Angestellte des Bundesamtes für Güterverkehr aufzunehmen. 

8. Für Lehrkräfte des Bundes erfolgt am 1. Oktober 2005 vorerst die Fortzahlung der 
bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Be-
schäftigten nach der Überleitung zusteht.

 Niederschriftserklärung zu Nr. 8 der Anlage 5 TVÜ-Bund:
 Es besteht Einvernehmen zwischen den Tarifvertragsparteien, baldmöglichst 

Verhandlungen über besondere Überleitungsregelungen für Lehrkräfte des Bundes 
aufzunehmen. 
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Niederschriftserklärungen: 

1. zu § 2 Abs. 1:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TVöD und der diesen ergänzende 
TVÜ-Bund das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeitsvertragliche Bezug-
nahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung beinhalten.

2. zu § 2 Abs. 2: 

Mit Abschluss der Verhandlungen über die Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B heben die Tarifver-
tragsparteien § 2 Absatz 2 auf. 

3. zu § 8 Abs. 2:

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der Entgelt-
gruppe.

4. zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 9 Abs. 2 bis 4:
 
Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine Hö-
hergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulässig.

5. zu § 10:

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit ist. 

6. zu § 12:

1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fülle der denkbaren Fallgestal-
tungen bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach individueller 
Fallgestaltung in Einzelfällen sowohl zu überproportional positiven Folgen als auch 
zu Härten führen kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen im Interesse einer für eine 
Vielzahl von Fallgestaltungen angestrebten Abmilderung von Exspektanzverlusten 
hin.

2. 1Die Tarifvertragsparteien erkennen unbeschadet der Niederschriftserklärung Nr. 1 
an, dass die Strukturausgleiche in einem Zusammenhang mit der zukünftigen Ent-
geltordnung stehen. 2Die Tarifvertragsparteien werden nach einer Vereinbarung der 
Entgeltordnung zum TVöD, rechtzeitig vor Ablauf des 30. September 2007 prüfen, 
ob und in welchem Umfang sie neben den bereits verbindlich vereinbarten Fällen, in 
denen Strukturausgleichsbeträge festgelegt sind, für einen Zeitraum bis längstens 
Ende 2014 in weiteren Fällen Regelungen, die auch in der Begrenzung der Zuwächse 
aus Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. 3Sollten zusätzliche 
Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus ergebenden Kostenwir-
kungen in der Entgeltrunde 2008 zu berücksichtigen. 
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7. zu § 17 Abs. 8: 

 Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über Zuordnung und Fortbestand/Besitz-
stand der Zulage im Rahmen der neuen Entgeltordnung verbunden.

8. zu § 18: 

1. Abweichend von der Grundsatzregelung des TVöD über eine persönliche Zulage bei 
vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist durch einen Tarif-
vertrag für den Bund im Rahmen eines Katalogs, der die hierfür in Frage kommen-
den Tätigkeiten aufführt, zu bestimmen, dass die Voraussetzung für die Zahlung 
einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene 
Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die /der Beschäftigte 
ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen ist. Der Tarifvertrag soll 
spätestens am 1. Juli 2007 in Kraft treten.

2. Die Niederschriftserklärung zu § 10 gilt entsprechend.

9. zu § 20: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig:

1. Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis mit dem Bund nach dem 31. Juli 2003 begrün-
det worden ist, erhalten im Jahr 2005 mit den Bezügen für den Monat November 
2005 eine Zuwendung in gleicher Weise (Anspruchsgrund und Anspruchshöhe) wie 
im Jahr 2004.

2. Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis mit dem Bund vor dem 1. August 2003 be-
gründet worden ist, erhalten im Jahr 2005 eine Jahressonderzahlung, bestehend aus 
Urlaubsgeld und Zuwendung nach Maßgabe der nachwirkenden Tarifverträge über 
ein Urlaubsgeld sowie über eine Zuwendung.

10. zu § 24 Abs. 1:

1Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und tech-
nischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD 
sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten Umsetzung der 
neuen Tarifregelungen zum 1. Oktober 2005. 2Sie bitten die personalverwaltenden und 
bezügezahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine terminnahe 
Überleitung zu ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu verrechnenden Abschlagszah-
lungen zu überbrücken.
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Tarifvertrag zur Überleitung der 
Beschäftigten der kommunalen 

Arbeitgeber in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts

(TVÜ-VKA)
vom 13. September 2005

Zwischen 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

dbb tarifunion 
- vertreten durch den Vorstand -

 andererseits

wird Folgendes vereinbart: 
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1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits-
verhältnis zu einem tarifgebundenen Arbeitgeber, der Mitglied eines Mitglied-
verbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist, über 
den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 1. Oktober 2005 unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Dieser 
Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden sowie für die von § 2 Abs. 6 
erfassten Beschäftigten hinsichtlich § 21 Abs. 5.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
In der Zeit bis zum 30. September 2007 sind Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat unschädlich.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
 Tritt ein Arbeitgeber erst nach dem 30. September 2005 einem der Mitgliedverbän-

de der VKA als ordentliches Mitglied bei und hat derselbe Arbeitgeber vor dem  
1. September 2002 einem Mitgliedverband der VKA als ordentliches Mitglied ange-
hört, so ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des  
30. September 2005 das Datum tritt, welches dem Tag der Wiederbegründung der 
Verbandsmitgliedschaft vorausgeht, während das Datum des Wirksamwerdens der 
Verbandsmitgliedschaft den 1. Oktober 2005 ersetzt.

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 
Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber 
im Sinne des Absatzes 1 nach dem 30. September 2005 beginnt und die unter den 
Geltungsbereich des TVöD fallen. 

(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, die am  
30. September 2005 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen / BMT-G / BMT-G-O fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen 
tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung.

(4) Die Bestimmungen des TVöD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 
Regelungen trifft.

§ 2  Ablösung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD

(1) 1Der TVöD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag bei tarifgebundenen Ar-
beitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA sind, den

- Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961,
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- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften -  
(BAT-O) vom 10. Dezember 1990,

- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften -  
(BAT-Ostdeutsche Sparkassen) vom 21. Januar 1991,

- Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Be-
triebe - BMT-G II - vom 31. Januar 1962,

- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften  
für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O) vom  
10. Dezember 1990,

- Tarifvertrag über die Anwendung von Tarifverträgen auf Arbeiter (TV Arbeiter-
Ostdeutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990

sowie die diese Tarifverträge ergänzenden Tarifverträge der VKA, soweit in diesem 
Tarifvertrag oder im TVöD nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die 
Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit kein abweichender 
Termin bestimmt ist.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
Von der ersetzenden Wirkung werden von der VKA abgeschlossene ergänzende 
Tarifverträge nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen 
vereinbart sind.

(2) 1Die von den Mitgliedverbänden der VKA abgeschlossenen Tarifverträge sind durch 
die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung zu 
prüfen und bei Bedarf bis zum 31. Dezember 2006 an den TVöD anzupassen; die 
landesbezirklichen Tarifvertragsparteien können diese Frist verlängern. 2Das Recht 
zur Kündigung der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 2:
Entsprechendes gilt hinsichtlich der von der VKA abgeschlossenen Tarifverträge, 
soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen vereinbart sind.

(3) 1Sind in Tarifverträgen nach Absatz 2 Satz 1 Vereinbarungen zur Beschäftigungs-
sicherung/Sanierung und/oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit getroffen, 
findet ab dem 1. Oktober 2005 der TVöD unter Berücksichtigung der materiellen 
Wirkungsgleichheit dieser Tarifverträge Anwendung. 2In diesen Fällen ist durch die 
landesbezirklichen Tarifvertragsparteien baldmöglichst die redaktionelle Anpassung 
der in Satz 1 genannten Tarifverträge vorzunehmen.3Bis dahin wird auf der Grund-
lage der bis zum 30. September 2005 gültigen Tarifregelungen weiter gezahlt. 4Die 
Überleitung in den TVöD erfolgt auf der Grundlage des Rechtsstandes vom 30. Sep-
tember 2005. 5Familienbezogene Entgeltbestandteile richten sich ab 1. Oktober 
2005 nach diesem Tarifvertrag.

Protokollerklärung zu Absatz 3:
1Der Rahmentarifvertrag vom 13. Oktober 1998 zur Erhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Verkehrsflughäfen und zur Sicherung der Arbeitsplätze 
(Fassung vom 28. November 2002) wird in seinen Wirkungen nicht verändert. 
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2Er bleibt mit gleichem materiellen Inhalt und gleichen Laufzeiten als Rechtsgrundla-
ge bestehen. 3Beschäftigte in Unternehmen, für die Anwendungstarifverträge zum 
Rahmentarifvertrag nach Satz 1 vereinbart worden sind, werden zum 1. Oktober 
2005 übergeleitet. 4Die tatsächliche personalwirtschaftliche Überleitung  –   
einschließlich individueller Nachberechnungen – erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Verständigung über den angepassten Anwendungstarifvertrag erzielt ist. 

(4) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifver-
trages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TVöD anzupassen.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben, Nahverkehrsbetrieben 
und für Beschäftigte in Wasserwirtschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen, 
die gemäß § 1 Abs. 2 Buchst. d und e TVöD vom Geltungsbereich des TVöD 
ausgenommen sind, es sei denn, Betriebe oder Betriebsteile, die dem fachlichen 
Geltungsbereich des TV-V, eines TV-N oder des TV-WW/NW entsprechen, werden in 
begründeten Einzelfällen durch landesbezirklichen Tarifvertrag in den Geltungsbe-
reich des TVöD und dieses Tarifvertrages einbezogen.

Protokollerklärung zu Absatz 5:
Die Möglichkeit, Betriebsteile, die dem Geltungsbereich eines TV-N entsprechen, 
in den Geltungsbereich eines anderen Spartentarifvertrages (TV-V, TV-WW/NW) 
einzubeziehen, bleibt unberührt.

(6) 1Absatz 1 gilt längstens bis zum 31. Dezember 2007 nicht für Beschäftigte von 
Arbeitgebern, wenn die Anwendung des TV-V, eines TV-N oder des TV-WW/NW auf 
diese Beschäftigten beabsichtigt ist und vor dem 1. Oktober 2005 Tarifverhand-
lungen zur Einführung eines dieser Tarifverträge aufgenommen worden sind.  
2Dies gilt auch dann, wenn die Tarifverhandlungen erst nach dem 1. Oktober 2005, 
aber spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2007 zu der Überleitung in diese Tarif-
verträge führen.

Protokollerklärung zu Absatz 6:
1Tarifverhandlungen zur - ggf. teilbetrieblichen - Einführung der genannten 
Spartentarifverträge sind auch dann aufgenommen, wenn auf landesbezirklicher 
Ebene die jeweils andere Tarifvertragspartei zum Abschluss eines Tarifvertrages 
zur Einbeziehung aufgefordert worden ist. 2Kommt bis zum 31. Dezember 2007 
eine Vereinbarung über die Anwendung eines der genannten Spartentarifverträge 
nicht zustande, findet ab dem 1. Januar 2008 der TVöD und dieser Tarifvertrag auf 
Beschäftigte Anwendung, die nicht im Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BMT-G / 
BMT-G-O verbleiben. 3Absatz 5 bleibt unberührt.
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2. Abschnitt

Überleitungsregelungen

§ 3 Überleitung in den TVöD 

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005 gemäß den 
nachfolgenden Regelungen in den TVöD übergeleitet.

§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe  
(§ 22 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen bzw. entsprechende Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. besondere tarifvertragliche Vorschriften für 
bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 1 den Entgeltgruppen des TVöD zuge-
ordnet. 2Abweichend von Satz 1 gilt für Ärztinnen und Ärzte die Entgeltordnung 
gemäß § 51 Besonderer Teil – Krankenhäuser (BT-K). 

Protokollerklärung zu § 4 Abs. 1:
Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung verständigen sich die Tarif-
vertragsparteien zwecks besserer Übersichtlichkeit für die Zuordnung der neu 
eingestellten Beschäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT auf eine Anwendungstabelle 
gemäß Anlage 4 und – für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden – gemäß Anlage 5 . Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, 
dass diese Anwendungstabelle – insbesondere die Bezeichnung der Entgeltgruppen 
– keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung darstellt.

(2) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Vo-
raussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt 
hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 höhergruppiert worden. 

(3) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine 
niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert worden wären, werden für die 
Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 2005 herabgruppiert 
worden.

§ 5 Vergleichsentgelt

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TVöD wird für die Beschäf-
tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im September 2005 
erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet.

(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen setzt sich das Vergleichsentgelt aus der Grundvergütung, der allge-
meinen Zulage und dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine 
andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
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Sparkassen ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
familienzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet der TVöD 
am 1. Oktober 2005 auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils 
individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 
des Ortszuschlages in das Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im September 2005 
tarifvertraglich zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt 
ein, als sie nach dem TVöD nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine 
Gesamtvergütung (§ 30 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen), bildet diese das 
Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften, die die Zulage nach Abschnitt A Unterabschnitt 
II der Lehrer-Richtlinien der VKA erhalten, wird diese Zulage und bei Lehrkräften, 
die am 30. September 2005 einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer 
allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Ange-
stellten haben, wird dieser Betrag in das Vergleichsentgelt eingerechnet.

Protokollerklärung zu Absatz  2 Satz 3:
Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltord-
nung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulage unter den bisherigen 
Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage.

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G / BMT-G-O / TV Arbeiter-
Ostdeutsche Sparkassen wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zu-
grunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte nicht den 
Volllohn (§ 21 Abs. 1 Buchst. a BMT-G / BMT-G-O), gilt Absatz 2 Satz 4 entsprechend.

(4) 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund-
vergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Stufe erhalten hätten, 
werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufen-
aufstieg bereits im September 2005 erfolgt. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei der Bemessung 
des Vergleichsentgelts entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
Fällt bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen, bei denen sich bisher die Grundvergütung nach § 27 Abschn. A BAT / 
BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen bestimmt, im Oktober 2005 eine Stufenstei-
gerung mit einer Höhergruppierung zusammen, ist zunächst die Stufensteigerung in 
der bisherigen Vergütungsgruppe und danach die Höhergruppierung durchzuführen.

(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
herabgesetzt ist, entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 5:
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Voll-
zeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende 
Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehegat-
tenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrag unterbleibt nach Maßgabe des § 29 
Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT/BAT-O. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht.

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für keinen Tag 
dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
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sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A 
Abs. 3 Unterabs. 6 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen bzw. der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter 
werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 
1. September 2005 die Arbeit wieder aufgenommen. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß § 27 
Abschn. A Abs. 6 oder Abschn. B Abs. 7 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter den Unter-
schiedsbetrag zwischen der Grundvergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer 
bisherigen zur nächsthöheren Stufe im September 2005 nur zur Hälfte erhalten, 
für die Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der volle 
Monatstabellenlohn aus der nächsthöheren Stufe zugrunde gelegt.

§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Spar-
kassen werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwi-
schenstufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 
2007 steigen diese Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre 
Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Regelungen des TVöD. 4Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird 
für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
am 1. Juli 2006 um den Faktor 1,01596 und am 1. Juli 2007 nochmals um den Faktor 
1,01571 erhöht.

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Abs. 1 und 
3 1. Alt., § 9 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 
Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwi-
schenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2In den Fällen des Satzes 
1 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. Ok-
tober 2007 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen 
individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im Septem-
ber 2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 2 
und 3.

(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung 
für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT) richtet, das Vergleichsentgelt 
niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem Mittelwert 
aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte am Stichtag min-
destens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitgeber beschäf-
tigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. Oktober 2005 in die Stufe 
3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des 
TVöD. 

(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe, werden Beschäftigte abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleich-
sentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Werden Beschäftigte 
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aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 4Die individuelle Endstufe 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die 
höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 5Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2, 
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 3Abweichend von Satz 1 werden 
Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine in der Vergütungsordnung (Anlage 
1a zum BAT) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Vb BAT / BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit Aufstieg nach IVb und IVa abgebildete Tätigkeit 
übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

(6) 1Für Ärztinnen und Ärzte gelten die Absätze 1 bis 5, soweit nicht im Folgenden 
etwas Abweichendes geregelt ist. 

 2Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztanerkennung, die in der Entgeltgruppe 14 einer 
individuellen Zwischenstufe zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zugeordnet werden, stei-
gen nach einem Jahr in die Stufe 2 auf. 

 3Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztanerkennung, die in der Entgeltgruppe 14 einer 
individuellen Zwischenstufe zwischen Stufe 2 und Stufe 3 zugeordnet werden, stei-
gen mit der Facharztanerkennung in die Stufe 3 auf.

 4Ärztinnen und Ärzte mit Facharztanerkennung am 30. September 2005 steigen 
zum 1.Oktober 2006 in die Stufe 3 auf, wenn sie in eine individuelle Zwischenstufe 
unterhalb der Stufe 3 übergeleitet worden sind. 

 5Ärztinnen und Ärzte mit Facharztanerkennung am 30. September 2005, die in eine 
individuelle Zwischenstufe oberhalb der Stufe 3 übergeleitet worden sind, steigen 
in die nächsthöhere Stufe nach den Regelungen des § 51 BT-K auf, frühestens zum 
1.Oktober 2006.  

 6Die weiteren Stufenaufstiege richten sich jeweils nach dem § 51 BT-K. 
 7Zeiten als Fachärztin oder Facharzt mit entsprechender Tätigkeit bei anderen Ar-

beitgebern werden abweichend von § 51 BT-K i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 1 TVöD auf den 
weiteren Stufenverlauf angerechnet. 

Protokollerklärung zu Absatz 6: 
1Die Überleitungsregelungen für Ärztinnen und Ärzte folgen den Regelungen in § 51  
BT-K, wonach Ärztinnen und Ärzte bis zur Facharztanerkennung und der Übertra-
gung entsprechender Tätigkeiten in der Stufe 2 verbleiben. 2Übergeleitete Ärztinnen 
und Ärzte ohne Facharztanerkennung und mit einem Vergleichsentgelt oberhalb der 
Stufe 2 verbleiben in ihrer individuellen Zwischenstufe bis zur Facharztanerkennung 
und der Übertragung entsprechender Tätigkeiten. 

(7) Bei ständigen Vertreterinnen/Vertretern der/des leitenden Ärztin/Arztes, die in die 
Entgeltgruppe 15Ü übergeleitet werden und deren Vergleichsentgelt die Summe aus 
dem jeweiligen Tabellenwert der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 und der Zulage nach § 51 
Absatz 2 BT-K übersteigt, werden auf den Differenzbetrag zukünftige allgemeine 
Entgelterhöhungen jeweils zur Hälfte angerechnet.
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Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6:
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlage 4 TVÜ-VKA gilt für übergelei-
tete Beschäftigte
- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre, Kr. Va zwei Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI

mit Ortszuschlag der Stufe 2 folgendes:
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen.
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt.
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht.

§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G / BMT-G-O / TV Arbeiter-
Ostdeutsche Sparkassen werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 
BMT-G / BMT-G-O der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet, 
die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TVöD bereits seit Beginn ihrer 
Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit einem Jahr 
zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen 
des TVöD. 

(2) § 6 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entspre-
chend. 

(3) 1Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden Be-
schäftigte einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag 
nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, 
zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg 
aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu-
fe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regu-
lären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, 
jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Regelungen des TVöD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD gilt entsprechend. 
3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu-
fe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgruppe, 
als sei die niedrigere Eingruppierung bereits im September 2005 erfolgt; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach 
Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4:
Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe wird für Beschäftigte, auf die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, am 1. Juli 2006 um den Faktor 
1,01596 und am 1. Juli 2007 nochmals um den Faktor 1,01571 erhöht.
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3. Abschnitt

Besitzstandsregelungen

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen in eine 
der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 
2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung 
erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die 
nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt 
die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Ver-
gütungsgruppe VIII BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit ausstehendem 
Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten 
aus der Vergütungsgruppe VIb BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit 
ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen übergeleitet worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung 
nach Satz 1 und 2 ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höhergrup-
pierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Satzes 2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

(2)  1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen in eine 
der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 
2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung 
erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der 
Zeit zwischen dem 1. November 2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert 
wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergrup-
piert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen 
Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt  
(§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte.  
2Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass 

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.
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 3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht 
mehr gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi-
duellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 6Zur Ermittlung 
einer neuen individuellen Zwischenstufe gemäß Satz 1 ist für Beschäftigte, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, das auf den Rechtsstand 
vom 30. September 2005 festgestellte neue Vergleichsentgelt um den Faktor 
1,01596 zu erhöhen, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts in der Zeit 
vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007, und um den Faktor 1,03191, wenn die Neuberech-
nung des Vergleichsentgelts nach dem 30. Juni 2007 zu erfolgen hat.

 Protokollerklärung zu Absatz 2:
 Erfolgt die Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach dem 30. Juni 2006, aber vor 

dem 1. Juli 2007, ist das Vergleichsentgelt gemäß § 6 Abs.1 Satz 4 am 1. Juli 2007 um 
den Faktor 1,01571 zu erhöhen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 
entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen bis spätestens zum 30. September 2007 wegen Erfül-
lung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden 
wären; dies gilt unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- 
oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung sich 
nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT) 
richtet, keine Anwendung.

(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen 
nicht unter die Anlage 1a zum BAT fällt, eine Höhergruppierung nur vom Ablauf 
einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und ist am Stichtag die 
Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen 
des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen zum individu-
ellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 
1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch entsprechende Anwendung 
beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3Im Fall des Absatzes 2 gilt Satz 
1 mit der Maßgabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung des 
Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt. 

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen

(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen  
übergeleitete Beschäftigte, denen am 30. September 2005 nach der Vergütungsord-
nung zum BAT eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgrup-
pe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen 
Vergütungsgruppenzulage. 

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen  
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem  
30. September 2005 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Bewäh-
rungs- oder Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem 
ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 
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2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Betrag, der als Vergütungs-
gruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese bereits am 30. September 2005 
zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 

- am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschn. B BAT / BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen zur Hälfte erfüllt ist, 

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten 
und 

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen über-
geleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem  
30. September 2005 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungs-
gruppenzulage erreicht hätten, gilt Folgendes: 

a)  1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 
Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind 
zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden 
wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingruppiert; § 8 Abs. 1 Satz 
2 bis 5 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppen-
zulage steht nicht zu.

b)  Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 
30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am  
1. Oktober 2005 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergü-
tungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 
zurückgelegt sein muss. 

(4)  1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange ge-
zahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz.

§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit 

(1) 1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen zusteht, erhalten nach Überleitung in den TVöD eine 
Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbe-
gründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu 
zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 30. September 
2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 die Re-
gelungen des TVöD über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorübergehend übertra-
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gene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen der zeitlichen 
Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu 
dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten 
für landesbezirkliche Regelungen gemäß § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Abschnitt I. der 
Anlage 3 des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) ent-
sprechend. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über 
die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend.

(2) 1Absatz 1 gilt in Fällen des § 2 der Anlage 3 zum BAT entsprechend. 2An die Stelle der 
Begriffe Vergütung und Vergütungsgruppe treten die Begriffe Entgelt und Entgelt-
gruppe.

§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1) 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT/BAT-O oder MTArb/MTArb-O in der für September 2005 
zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeld-
gesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 
oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage 
entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst 
steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für 
ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt 
wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem 
Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen der Ab-
leistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung 
eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die 
unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung 
gewährt.

(2) 1§ 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinba-
rung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder 
der übergeleiteten Beschäftigten,

b)  die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernom-
menen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege  
sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäf-
tigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind. 
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§ 12 Strukturausgleich

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen überge-
leitete Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in Anlage 2 aufgeführten Fällen 
zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 
2Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergü-
tungsgruppe, Stufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Oktober 2005, sofern in 
Anlage 2 nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in Anlage 2 
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Abs. 2 TVöD). 
2§ 5 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 3:
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit der/des 
Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(4) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 

(5) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.

(6)  Die Absätze 1 bis 5 finden auf Ärztinnen und Ärzte, die unter § 51 BT-K fallen, keine 
Anwendung. 

§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 BAT gegolten hat, wird 
abweichend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzu-
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokran-
kengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, die 
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, 
ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokran-
kengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zustünde, zugrunde zu legen.

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der  
26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 30. September 2005 hinaus ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder 
Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 TVöD fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Oktober 
2005 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der 
Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TVöD angerechnet.
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Protokollerklärung zu § 13:
Ansprüche aufgrund von beim Arbeitgeber am 30. September 2005 geltenden Rege-
lungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Krankheitsfall bleiben für die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten unberührt. 
Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf 
Landes- bzw. Bundesvorschriften Bezug genommen wird.

§ 14 Beschäftigungszeit

(1) Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der jeweiligen tarif-
rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit 
im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt.

(2) Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TVöD werden die bis zum 30. September 2005 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe 

- des BAT anerkannte Dienstzeit,

- des BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, BMT-G / BMT-G-O anerkannte Beschäf-
tigungszeit

sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 

(3) Aus dem Geltungsbereich des BMT-G übergeleitete Beschäftigte, die am  
30. September 2005 eine Beschäftigungszeit (§ 6 BMT-G ohne die nach § 68a BMT-G 
berücksichtigten Zeiten) von mindestens zehn Jahren zurückgelegt haben, erwerben 
abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 TVöD den besonderen Kündigungsschutz nach 
Maßgabe des § 52 Abs. 1 BMT-G.

§ 15 Urlaub

(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs bzw. von Zusatzurlaub 
für das Urlaubsjahr 2005 gelten die im September 2005 jeweils maßgebenden 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2005 fort. 2Die Regelungen des TVöD gelten für 
die Bemessung des Urlaubsentgelts sowie für eine Übertragung von Urlaub auf das 
Kalenderjahr 2006.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen  
übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 
2005 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten 
bei einer Fünftagewoche diesen Anspruch für die Dauer des über den 30. September 
2005 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.  
2Die Urlaubsregelungen des TVöD bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit 
gelten entsprechend.

(3) § 42 Abs. 1 BMT-G / BMT-G-O i.V.m. bezirklichen Tarifverträgen zu § 42 Abs. 2 BMT-G 
und der Tarifvertrag zu § 42 Abs. 2 BMT-G-O (Zusatzurlaub für Arbeiter) gelten bis 
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zum In-Kraft-Treten entsprechender landesbezirklicher Tarifverträge fort; im Üb-
rigen gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen oder  
§ 41a BMT-G / BMT-G-O wird der nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2005 zu 
bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2006 gewährt. 2Die nach Satz 1 zuste-
henden Urlaubstage werden auf den nach den Bestimmungen des TVöD im Kalen-
derjahr 2006 zustehenden Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit 
angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16 Abgeltung

1Durch Vereinbarungen mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus 
Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. abge-
funden werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 5 bleiben unberührt.

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt:

1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Be-
schäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25 Abs. 4, 28 Abs. 1 und 2, 28a BMT-G / BMT-G-O 
bzw. § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. Oktober 2005 eine 
Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das 
diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis 
zusteht. 3Die in Satz 2 genannten Bestimmungen finden in ihrem jeweiligen Geltungs-
bereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar 
auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 4§ 55 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT, Nrn. 7 
und 10 SR 2o BAT, Nr. 3 SR 2x BAT / BAT-O bleiben in ihrem bisherigen Geltungsbereich 
unberührt. 5Sollte das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte 
Leistungen ausfallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen.
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4. Abschnitt

Sonstige vom TVöD abweichende oder ihn ergänzende 
Bestimmungen

§ 17  Eingruppierung 

(1) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD (mit Entgel-
tordnung) gelten die §§ 22, 23, 25 BAT und Anlage 3 zum BAT, §§ 22, 23 BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen einschließlich der Vergütungsordnung sowie die 
landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnisse gemäß Rahmentarifvertrag zu  
§ 20 BMT-G und des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeich-
nis) über den 30. September 2005 hinaus fort. 2In gleicher Weise gilt Nr. 2a SR 2x 
i.V.m. § 11 Satz 2 BAT / BAT-O fort. 3Diese Regelungen finden auf übergeleitete und 
ab dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte Beschäftigte im jeweiligen bisherigen 
Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 4An die Stelle der 
Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

(2) Abweichend von Absatz 1

- gelten Vergütungsordnungen und Lohngruppenverzeichnisse nicht für ab dem 
1. Oktober 2005 in Entgeltgruppe 1 TVöD neu eingestellte Beschäftigte,

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O / BAT-Ost-
deutsche Sparkassen ab dem 1. Oktober 2005 nicht fort; die Ausgestaltung entspre-
chender Arbeitsverhältnisse erfolgt außertariflich,

- gilt die Entgeltordnung für Ärztinnen und Ärzte gemäß § 51 BT-K.

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 und der Eingruppierung 
der Ärztinnen und Ärzte sind alle zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-
Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindenden Eingruppierungsvorgänge 
(Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begründen keinen Vertrau-
ensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß  
§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 1. Alt..

(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgel-
tordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in 
diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer nicht 
dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt 
wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich nach dem 30. September 2008 
bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der 
bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Abs. 2) vermindert sich 
die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze 
korrigierender Rückgruppierung bleiben unberührt.



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

Protokollerklärung zu Absatz 4:
Dies gilt auch im Hinblick auf die Problematik des § 2 Abs. 4 des Rahmentarifver-
trages zu § 20 Abs. 1 BMT-G (Eckeingruppierung in Lohngruppe 5 Fallgruppe 1  
im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen) mit 
folgenden Maßgaben:
- Neueinstellungen werden anstelle der Entgeltgruppe 5 zunächst der Entgelt-

gruppe 6 zugeordnet.
- Über deren endgültige Zuordnung werden im Rahmen der Verhandlungen über 

die neue Entgeltordnung entschieden, die insoweit zunächst auf landesbezirk-
licher Ebene geführt werden.

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Oktober 2005 
nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgruppen-
zulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe der Vergü-
tungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgruppenzulage zugeordnet, 
die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer ent-
sprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als Besitzstandszulage in der 
bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) In der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung erhalten Beschäftigte, denen ab dem 1. Oktober 2005 eine an-
spruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zulage, die sich 
betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Meister- und Programmiererzulage 
bemisst, soweit die Anspruchsvoraussetzungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt 
sind.

(7) 1Für Eingruppierungen zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten der 
neuen Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Vergütungsordnung 
(Anlagen 1a)und die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnisse gemäß Anlage 3 
den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 2Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 7:
Die Protokollerklärung zu § 4 Abs. 1 gilt entsprechend.

(8) 1Beschäftigte, die zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten der neuen 
Entgeltordnung in Entgeltgruppe 13 eingruppiert werden und die nach der Vergü-
tungsordnung (Anlage 1a) in Vergütungsgruppe II BAT/BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen mit fünf- bzw. sechsjährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib 
BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen eingruppiert wären, erhalten bis zum 
In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der 
entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgruppen 
der Vergütungsgruppe Ib BAT/BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen erfasst, deren 
Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen.  
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2.

(9) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD gelten für Vor-
arbeiter/innen und Vorhandwerker/innen, Fachvorarbeiter/innen und vergleichbare 
Beschäftigte die bisherigen landesbezirklichen Regelungen und die Regelungen in 
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Anlage 3 Teil I. des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) 
im bisherigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 
Abs. 2. 2Satz 1 gilt für Lehrgesellen/innen entsprechend, soweit hierfür besondere 
tarifliche Regelungen vereinbart sind. 3Ist anlässlich der vorübergehenden Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TVöD zusätzlich eine Tätigkeit 
auszuüben, für die nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für 
Vorarbeiter/innen und Vorhandwerker/innen, Fachvorarbeiter/innen und vergleich-
bare Beschäftigte oder Lehrgesellen/innen besteht, erhält die/der Beschäftigte 
abweichend von den Sätzen 1 und 2 sowie von § 14 Abs. 3 TVöD anstelle der Zulage 
nach § 14 TVöD für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der 
zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von 10 v.H. ihres/
seines Tabellenentgelts.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 
Eingruppierungen entsprechend.

Protokollerklärung zu § 17: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass in der noch zu verhandelnden 
Entgeltordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fach-
hochschulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) 
auf das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten 
(unter Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangs-
phase nicht mehr in eine höhere bzw. niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert ist) 
zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen oberhalb der 
Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 2Sollte hierüber bis zum 31. Dezember 2007 
keine einvernehmliche Lösung vereinbart werden, so erfolgt ab dem 1. Januar 2008 bis 
zum In-Kraft-Treten der Entgeltordnung die einheitliche Eingruppierung aller ab dem 1. 
Januar 2008 neu einzugruppierenden Beschäftigten mit Fachhochschulabschluss nach 
den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu „Vb BAT ohne Aufstieg nach IVb (mit und 
ohne FH-Abschluss)“.

§ 18 Vorübergehende Übertragung 

 einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 30. September 2005

(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
übergeleiteten Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 
30. September 2007 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit 
vorübergehend übertragen, findet der TVöD Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte 
in eine individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden, gilt für die Bemessung der 
persönlichen Zulage § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine 
individuelle Endstufe gilt § 6 Abs. 4 Satz 2 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Abs. 5 
bestimmt sich die Höhe der Zulage nach § 14 TVöD.

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G / BMT-G-O übergeleiteten Beschäftigten 
nach dem 30. September 2005 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige 
Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifver-
trages über eine persönliche Zulage die bisherigen bezirklichen Regelungen gemäß 
§ 9 Abs. 3 BMT-G und nach Anlage 3 Teil I. des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O 
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(Lohngruppenverzeichnis) im bisherigen Geltungsbereich mit der Maßgabe entspre-
chend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TVöD richtet, soweit sich aus § 17 
Abs. 9 Satz 3 nichts anderes ergibt.

(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD gilt – auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2 – §14 TVöD mit der Maßgabe, dass sich die 
Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Abs. 2 BAT / 
BAT-O bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten in Fällen des § 2 der Anlage 3 zum BAT entsprechend. An 
die Stelle der Begriffe Grundvergütung, Vergütungsgruppe und Vergütung treten die 
Begriffe Entgelt und Entgeltgruppe.

§ 19 Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü

(1) Zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet oder in die Lohn-
gruppen 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a 
eingestellt werden, folgende Tabellenwerte: 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

(2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen unterliegen dem TVöD. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü mit fol-
genden Tabellenwerten übergeleitet: 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

4.330 4.805 5.255 5.555 5.625

 3Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 beträgt jeweils fünf Jahre.

(3) 1Für übergeleitete und für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte Lehrkräfte, die ge-
mäß Nr. 5 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage  
1a zum BAT fallen, gilt die Entgelttabelle zum TVöD mit der Maßgabe, dass die 
Tabellenwerte

- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und 

- der Entgeltgruppen 9 bis 14 um 72,00 Euro 

 vermindert werden. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte nach § 1 Abs. 1 und 2, die die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat 
nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, 
die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf eine allgemeine Zulage wie die unter die 
Anlage 1a zum BAT fallenden Angestellten haben.
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(4) Die Regelungen des TVöD über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 

§ 20 Jahressonderzahlung für die Jahre 2005 und 2006

(1) 1Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2005 gelten für Beschäftigte nach  
§ 1 Abs. 1 und 2 im jeweiligen Geltungsbereich folgende Tarifverträge bzw. Tarifre-
gelungen als den TVöD ergänzende Tarifverträge bzw. Tarifregelungen:

a)  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973,

b) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom 
10. Dezember 1990,

c) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-Ostdeut-
sche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990,

d) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter vom 12. Oktober 1973,

e) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom 10. 
Dezember 1990,

f) Nr. 7 des Tarifvertrages über die Anwendung von Tarifverträgen auf Arbeiter (TV 
Arbeiter-Ostdeutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990.

 2Die unter Buchst. a bis f aufgezählten Tarifverträge bzw. Tarifregelungen finden auf 
Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen, nach dem 31. Dezem-
ber 2005 keine Anwendung mehr.

(2) Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2005 gelten für Beschäftigte nach 
§ 1 Abs. 1 und 2 im bisherigen Geltungsbereich Nr. 5 SR 2s BAT und Nr. 5 SR 2s BAT-
Ostdeutsche Sparkassen als den TVöD ergänzende Regelung mit der Maßgabe, dass 
Bemessungsgrundlage für die Überstundenpauschvergütung das Vergleichsentgelt 
(§ 5) zuzüglich einer etwaigen Besitzstandszulage nach § 9 und der kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile gemäß § 11 ist.

(3) Die mit dem Entgelt für den Monat November 2006 zu gewährende Jahressonder-
zahlung berechnet sich für Beschäftigte nach § 1 Abs. 1 und 2 nach den Bestim-
mungen des § 20 TVöD mit folgenden Maßgaben:

1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgeltgruppen

a) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden, 82,14 v. H. 

b) bei Beschäftigten, für die nach dem TVöD die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, 61,60 v. H.

2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich um 
einen Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Bei Beschäftigten, für die nach dem 
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TVöD die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und denen am 
1. Juli 2006 Entgelt nach einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 zusteht, erhöht sich 
dieser Zusatzbetrag auf 332,34 Euro. 3Satz 2 gilt entsprechend bei Beschäftigten 
- auch für Beschäftigte nach § 1 Abs. 2 - im Tarifgebiet West, denen bei Wei-
tergeltung des BAT Grundvergütung nach der Vergütungsgruppen Kr. VI zuge-
standen hätte. 4Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem Zusatzbetrag nach Satz 1 
oder 2 den Teil, der dem Anteil ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht. 5Der Zusatzbetrag nach den Sätzen 1 bis 3 ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

3. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich für 
jedes Kind, für das Beschäftigte im September 2006 kinderbezogene Entgeltbe-
standteile gemäß § 11 erhalten, um 25,56 Euro.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Sparkassen.

§ 21 Einmalzahlungen für 2006 und 2007

(1) Die von § 1 Abs. 1 und 2 erfassten Beschäftigten im Tarifgebiet West erhalten für die 
Jahre 2006 und 2007 jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, die in zwei 
Teilbeträgen in Höhe von jeweils 150 Euro mit den Bezügen für die Monate April und 
Juli der Jahre 2006 und 2007 ausgezahlt wird. 

(2) 1Der Anspruch auf die Teilbeträge nach Absatz 1 besteht, wenn die/der Beschäftigte 
an mindestens einem Tag des jeweiligen Fälligkeitsmonats Anspruch auf Bezüge 
(Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) gegen einen Arbeitgeber 
im Sinne des § 1 Abs. 1 hat; dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt wird. 2Die jeweiligen Teilbeträge werden auch gezahlt, wenn eine 
Beschäftigte wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes in dem jeweiligen Fälligkeitsmonat keine Bezüge erhalten 
hat. 

(3) 1Nichtvollbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Einmalzahlung, der 
dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten 
entspricht. 2Maßgebend sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. April bzw. 1. Juli.

(4) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berück-
sichtigen.

(5) 1Absätze 1 bis 4 gelten für das Jahr 2006 auch für Beschäftigte im Tarifgebiet West, 
die gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. d und e TVöD (Ausschluss von Versorgungsbetrieben, 
in Nahverkehrsbetrieben und in der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen) vom 
Geltungsbereich des TVöD ausgenommen sind und wenn auf sie nicht der TV-V, TV-
WW/NW oder ein TV-N Anwendung findet. 2Gleiches gilt für das Jahr 2007 nur dann, 
wenn der Arbeitgeber die Anwendung des TV-V, TV-WW/NW bzw. TV-N ablehnt.
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§ 22 Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich

 der SR 2a, SR 2b und SR 2c zum BAT / BAT-O

(1) Im bisherigen Geltungsbereich der SR 2a, 2b und 2c BAT / BAT-O gilt für Beschäftigte 
gemäß § 1 Abs. 1 und 2 folgendes:

1. 1Die Regelungen der §§ 45 bis 47 BT-K treten am 1. Januar 2006 in Kraft. Bis 
zum In-Kraft-Treten dieser Regelungen gelten die für Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen des BAT / BAT-O 
abweichend von § 2 fort.

2.  Aufgrund einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung können bereits vor dem  
1. Januar 2006 die Regelungen der §§  45 bis 47 BT-K angewendet werden.

3.  Abweichend von Absatz 1 tritt § 45 Abs. 7 BT-K für die von § 1 Abs. 1 erfassten 
Beschäftigten erst zum 1. Juli 2006 in Kraft, sofern dessen Anwendung zu Verän-
derungen führt.

(2) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten 
einer Neuregelung fort.

(3) Nr. 5 SR 2 c BAT / BAT-O gilt für übergeleitete Ärztinnen und Ärzte bis zu einer ar-
beitsvertraglichen Neuregelung deren Nebentätigkeit fort.

(4) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 
Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TVöD unberührt.

§ 23Erschwerniszuschläge

1Bis zur Regelung in einem landesbezirklichen Tarifvertrag gelten für die von § 1 Abs. 1 
und 2 erfassten Beschäftigten im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich

- die jeweils geltenden bezirklichen Regelungen zu Erschwerniszuschlägen gemäß 
§ 23 Abs. 3 BMT-G,

- der Tarifvertrag zu § 23 Abs. 3 BMT-G-O vom 14. Mai 1991,

- der Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c 
BAT vom 11. Januar 1962 und 

- § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte  
(TV Zulagen Ang-O) vom 8. Mai 1991

fort. 2Sind die Tarifverhandlungen nach Satz 1 nicht bis zum 31. Dezember 2007 
abgeschlossen, gelten die landesbezirklichen Tarifverträge ab 1. Januar 2008 mit der 
Maßgabe fort, dass die Grenzen und die Bemessungsgrundlagen des § 19 Abs. 4 TVöD zu 
beachten sind. 
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§ 24 Bereitschaftszeiten

1Die landesbezirklich für Hausmeister und Beschäftigtengruppen mit Bereitschafts-
zeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit getroffenen Tarifverträge und Tarifrege-
lungen sowie Nr. 3 SR 2r BAT-O gelten fort. 2 Dem Anhang zu § 9 TVöD widersprechende 
Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 31. Dezember 2005 entsprechend anzupassen.

§ 25 Übergangsregelung zur Zusatzversorgungspflicht der 

 Feuerwehrzulage

1Abweichend von der allgemeinen Regelung, dass die Feuerwehrzulage für Beschäftigte 
im feuerwehrtechnischen Dienst nicht zusatzversorgungspflichtig ist, ist diese Zulage 
bei Beschäftigten, die eine Zulage nach Nr. 2 Abs. 2 SR 2x BAT / BAT-O bereits vor dem  
1. Januar 1999 erhalten haben und bis zum 30. September 2005 nach Vergütungsgrup-
pen X bis Va/b eingruppiert waren (§ 4 Abs. 1 Anlage 1), zusatzversorgungspflichtig nach 
Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen worden ist, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2007. 2Auf die Mindestzeit werden auch solche Zeiträume 
angerechnet, während derer die Feuerwehrzulage nur wegen Ablaufs der Krankenbe-
zugsfristen nicht zugestanden hat. 3Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Beschäftigte 
bis zum 31. Dezember 2007 bei Fortgeltung des BAT / BAT-O oberhalb der Vergütungs-
gruppe Va/b eingruppiert wäre.

§ 26 Angestellte als Lehrkräfte an Musikschulen

Für die bis zum 30. September 2005 unter den Geltungsbereich der Nr. 1 SR 2 l ll BAT 
fallenden Angestellten, die am 28. Februar 1987 in einem Arbeitsverhältnis standen, das 
am 1. März 1987 zu demselben Arbeitgeber bis zum 30. September 2005 fortbestanden 
hat, wird eine günstigere einzelarbeitsvertragliche Regelung zur Arbeitszeit durch das 
In-Kraft-Treten des TVöD nicht berührt.

§ 27 Angestellte im Bibliotheksdienst

Regelungen gem. Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des TVöD 
unberührt.

§ 28 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche Sparkassen, 
§ 26 a Abs. 1 Unterabs. 2 BMT-G / BMG-O für Arbeitsleistungen bis zum 30. September 
2005 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 30. September 2005 beendet worden wäre.
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5. Abschnitt

Besondere Regelungen für einzelne Mitgliedverbände der VKA

§ 29 Tarifgebiet Ost

Mit In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bleiben

- § 3 Abs. 1 Satz 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der VKA,

- § 3 Abs. 1 Satz 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 7 zum BAT-Ostdeutsche Sparkassen

- § 3 Abs. 1 Satz 2 des Monatslohntarifvertrages zum BMT-G-O

- § 3 Abs. 1 Satz 2 des Monatslohntarifvertrages für die Arbeiter der ostdeutschen 
Sparkassen

unberührt.

§ 30 KAV Berlin

(1) Auf Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des § 2 Abs. 1 bis 6 und 8 des 
Tarifvertrages über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Angestellten und ange-
stelltenversicherungspflichtigen Auszubildenden der Mitglieder des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Berlin (KAV Berlin) – Überleitungs-TV KAV Berlin – vom 9. 
Dezember 1999 in der jeweils geltenden Fassung fallen und auf deren Arbeitsver-
hältnis § 27 Abschnitt A BAT / BAT-O in der für den Bund und die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder geltenden Fassung sowie der Vergütungstarifvertrag für den 
Bereich des Bundes und der Länder Anwendung findet, findet der TVöD und dieser 
Tarifvertrag Anwendung, soweit nachfolgend nichts Besonderes bestimmt ist. 

(2) 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O  finden 
anstelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 1 bis 3 dieses 
Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 2 bis 4 
des Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 1. Juni 2005 Anwendung. 2Abwei-
chend von Anlage 2 TVÜ-Bund und von § 16 (VKA) TVöD wird ab Entgeltgruppe 9 die 
Stufe 6 wie folgt erreicht:

a) Stufe 5a nach fünf Jahren in Stufe 5,

b) Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5a, frühestens ab 1. Oktober 2015.

 3Die Entgeltgruppe 15 Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert in Höhe von 
5.625 Euro erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 
zuzüglich des halben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmännisch 
auf volle Eurobeträge gerundet. 5Mit Erreichen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger 
Strukturausgleich. 6Mit Erreichen der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarif-
recht Anwendung.
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(3) 1Beschäftigte gem. § 38 Abs. 5 TVöD, für die die Tarifregelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden, erhalten für das Kalenderjahr 2005 eine Einmalzahlung in 
Höhe von 100 €, zahlbar mit dem Oktoberentgelt (31. Oktober 2005). 2Der Tarifver-
trag über eine Einmalzahlung im Jahr 2005 für den Bereich der VKA - Tarifbereich 
West - vom 9. Februar 2005 gilt entsprechend. 3Für die Jahre 2006 und 2007 gilt § 22 
dieses Tarifvertrages. 4Beschäftigte, auf die die Tarifregelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden, erhalten keine Einmalzahlung. 

(4) Für Beschäftigte der Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Ber-
lin mbH gilt bis zum 31. Dezember 2007 das bis zum 30. September 2005 geltende 
Tarifrecht weiter, wenn nicht vorher ein neuer Tarifvertrag zu Stande kommt.

(5) Der Tarifvertrag über die Fortgeltung des TdL-Tarifrechts für die Angestellten und 
angestelltenrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden der NET-GE Kliniken 
Berlin GmbH (jetzt Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH) vom 17. Januar 2001 
gilt uneingeschränkt fort; die vorstehenden Absätze 1 bis 4 gelten nicht.

§ 31 KAV Bremen

(1) Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Beschäftigten der Mit-
glieder des KAV Bremen vom 17. Februar 1995 bleibt durch das In-Kraft-Treten des 
TVöD und dieses Tarifvertrages unberührt und gilt uneingeschränkt fort. 

(2) Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die 
arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden des Landes und der Stadt-
gemeinde Bremen sowie der Stadt Bremerhaven (Überleitungs-TV Bremen) vom 17. 
Februar 1995 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 8 vom  
31. Januar 2003 gilt mit folgenden Maßgaben weiter:

1. Der TVöD und dieser Tarifvertrag treten an die Stelle der in § 2 Abs. 2 vereinbar-
ten Geltung des BMT-G II.

2. § 2 Abs. 3 und 8 treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 außer Kraft.

3. In § 2 Abs. 4 bis 7 und 9 wird die Bezugnahme auf den BMT-G II ersetzt durch die 
Bezugnahme auf den TVöD.

4. In den Anlagen 3 bis 6 wird die Bezugnahme auf den BMT-G II ersetzt durch die 
inhaltliche Bezugnahme auf die entsprechenden Regelungen des TVöD. Diese 
Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2006 an den TVöD und diesen Tarifvertrag 
anzupassen.

(3) In Ergänzung der Anlagen 1 und 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgeltgruppe 3 
ferner folgende für den Bereich des KAV Bremen nach dem Rahmentarifvertrag zu 
§ 20 Abs. 1 BMT-G II vorgesehene und im bremischen Lohngruppenverzeichnis vom 
17. Februar 1995 vereinbarte Lohngruppen zugeordnet:

 - Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
 - Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
 - Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3
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(4) Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Angestellten und 
Arbeiter und die angestellten- und arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszu-
bildenden der Entsorgung Nord GmbH Bremen, der Abfallbehandlung Nord GmbH 
Bremen, der Schadstoffentsorgung Nord GmbH Bremen, der Kompostierung Nord 
GmbH Bremen sowie der Abwasser Bremen GmbH vom 5. Juni 1998 gilt mit fol-
gender Maßgabe fort:

 Der TVöD und dieser Tarifvertrag treten mit folgenden Maßgaben an die Stelle der in 
§ 2 Abs. 2 und 3 vereinbarten Geltung des BAT und BMT-G II:

1. Zu § 17 dieses Tarifvertrages: § 25 BAT findet keine Anwendung.

2. Eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a bzw. Buchst. b des Tarifvertrages vom 5. Juni 
1998 im September 2005 gezahlte Besitzstandszulage fließt in das Vergleich-
sentgelt gemäß § 5 Abs. 2 dieses Tarifvertrages ein.

3. Übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bishe-
rigen Tarifrechts gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b des Tarifvertrages vom  
5. Juni 1998 die für die Zahlung einer persönlichen Zulage erforderliche Zeit der 
Bewährung zur Hälfte erfüllt haben, erhalten zum Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht die persönliche Zulage erhalten würden, in ihrer Entgeltgruppe 
Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischenstufe, Stufe bzw. Endstufe, die 
sich ergeben hätte, wenn in das Vergleichsentgelt (§ 5 Abs. 2) die persönliche 
Zulage eingerechnet worden wäre. § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.

4. Gegenüber den zum Zeitpunkt der Rechtsformänderung (Betriebsübergang) 
der Bremer Entsorgungsbetriebe auf die Gesellschaften übergegangenen und 
unbefristet beschäftigten kündbaren Beschäftigten sind betriebsbedingte Kün-
digungen ausgeschlossen.

§ 32 AV Hamburg

(1) Der als Protokollerklärung bezeichnete Tarifvertrag aus Anlass des Beitritts der 
Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (AV Hamburg) zur Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 1. Juli 1955 vom 5. August 1955 bleibt 
durch das In-Kraft-Treten des TVöD und dieses Tarifvertrages unberührt und gilt 
uneingeschränkt fort.

(2) 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT finden anstelle 
der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 1 bis 3 dieses Tarif-
vertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 2 bis 4 des 
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 1. Juni 2005 Anwendung.  

2Abweichend von Anlage 2 TVÜ-Bund und von § 16 (VKA) TVöD wird ab Entgeltgrup-
pe 9 die Stufe 6 wie folgt erreicht:

a) Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5,

b) Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufen 5a, frühestens ab 1. Oktober 2015.
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 3Die Entgeltgruppe 15 Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert in Höhe von 
5.625 Euro erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 
zuzüglich des halben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmännisch 
auf volle Eurobeträge gerundet. 5Mit Erreichen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger 
Strukturausgleich. 6Mit Erreichen der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarif-
recht Anwendung.

 (3) In Ergänzung der Anlagen 1 und 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgeltgruppe 
3 ferner folgende für die Flughafen Hamburg GmbH nach dem Tarifvertrag über die 
Einreihung der Arbeiter der Flughafen Hamburg GmbH in die Lohngruppen und über 
die Gewährung von Erschwerniszuschlägen (§ 23 BMT-G) vereinbarte Lohngruppen 
zugeordnet:

- Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3

§ 33 Gemeinsame Regelung

(1) 1Soweit in (landes-)bezirklichen Lohngruppenverzeichnissen bei den Aufstiegen 
andere Verweildauern als drei Jahre bzw. – für die Eingruppierung in eine a-Gruppe 
– als vier Jahre vereinbart sind, haben die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien 
die Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß Anlage 1 nach den 
zu Grunde liegenden Grundsätzen bis zum 31. Dezember 2005 vorzunehmen. 2Für 
Beschäftigte, die dem Gehaltstarifvertrag für Angestellte in Versorgungs- und 
Verkehrsbetrieben im Lande Hessen (HGTAV) unterfallen, werden die landesbezirk-
lichen Tarifvertragsparteien über die Fortgeltung des HGTAV bzw. dessen Anpassung 
an den TVöD spätestens bis zum 30. Juni 2006 eine Regelung vereinbaren. 3Soweit 
besondere Lohngruppen vereinbart sind, hat eine entsprechende Zuordnung zu 
den Entgeltgruppen landesbezirklich zu erfolgen. 4Am 1. Oktober 2005 erfolgt die 
Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, 
das den Beschäftigten nach der Überleitung zusteht.

(2) 1Soweit auf das Arbeitsverhältnis von aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O / 
BAT-Ostdeutsche Sparkassen überzuleitende Beschäftigten bei sonstigen Arbeit-
gebern von Mitgliedern der Mitgliedverbände der VKA nach § 27 Abschn. A BAT / 
BAT-O in der für den Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder geltenden 
Fassung sowie der Vergütungstarifvertrag für den Bereich des Bundes und der 
Länder Anwendung findet, haben die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien die 
für die Überleitung notwendigen Regelungen zu vereinbaren. 2Am 1. Oktober 2005 
erfolgt die Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das 
Entgelt, das diesen Beschäftigten nach der Überleitung zusteht. 3Kommt auf landes-
bezirklicher Ebene bis zum 31. Dezember 2005 – ggf. nach einer einvernehmlichen 
Verlängerung – keine tarifliche Regelung zustande, treffen die Tarifvertragsparteien 
dieses Tarifvertrages die notwendigen Regelungen.
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6. Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 34 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

(2) 1Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 
werden, frühestens zum 31. Dezember 2007. 2Die §§ 17 bis 19 einschließlich Anlagen 
können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, schriftlich gekündigt 
werden, frühestens zum 31. Dezember 2007; die Nachwirkung dieser Vorschriften 
wird ausgeschlossen. 

Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion:
1. Vorsitzender
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Anlage 1

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 30. Sep-
tember/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung(VKA)

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ü I -

15

Ia 

Ia nach Aufstieg aus Ib 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ia (keine Stufe 6)

-

14

Ib ohne Aufstieg nach Ia

Ib nach Aufstieg aus II 

II mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ib

-

13 II ohne Aufstieg nach Ib -

12

II nach Aufstieg aus III

III mit ausstehendem Aufstieg nach 
II

-

11

III ohne Aufstieg nach II

III nach Aufstieg aus IVa

IVa mit ausstehendem Aufstieg 
nach III

-

10

IVa ohne Aufstieg nach III

IVa nach Aufstieg aus IVb

IVb mit ausstehendem Aufstieg 
nach IVa

Vb in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IVb 
mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung 
zur Stufe 1)

-
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

9

IVb ohne Aufstieg nach IV a

IV b nach Aufstieg Vb

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 
nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 
6)

Vb nach Aufstieg Vc (Stufe 5 nach 9 
Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6

Vb nach Aufstieg aus VIb (nur 
Lehrkräfte) (Stufe 5 nach 9 Jahren in 
Stufe 4, keine Stufe 6)

9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6)

8

Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb

Vc nach Aufstieg aus Vib

8a

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 
8a

8 nach Aufstieg aus 7

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 
8 und 8a

7 -

7a

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 
7a

7 nach Aufstieg aus 6

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
7 und 7a

6

VIb mit ausstehendem Aufstieg 
nach Vb (nur Lehrkräfte)

VIb mit ausstehendem Aufstieg 
nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc

VIb nach Aufstieg aus VII

6a

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6a

6 nach Aufstieg aus 5

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6 und 6a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

5

VII mit ausstehendem Aufstieg nach 
VI b

VII ohne Aufstieg nach VIb

VII nach Aufstieg aus VIII

5a

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5a

5 nach Aufstieg aus 4

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5 und 5a

4 -

4a

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4a

4 nach Aufstieg aus 3

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4 und 4a

3

VIII nach Aufstieg aus IXa

VIII mit ausstehendem Aufstieg 
nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII

3a

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
3a

3 nach Aufstieg aus 2

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
3 und 3a

2 Ü -

2a

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a

2 nach Aufstieg aus 1

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2 und 2 a

2

IXa

IX mit ausstehendem Aufstieg nach 
IX a oder VIII

IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 
6)

X ( keine Stufe 6)

1 a (keine Stufe 6)

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1 
a (keine Stufe 6)

1
- -

Anlage 2

Strukturausgleiche für Angestellte (VKA)
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Anlage 2

Strukturausgleiche für Angestellte (VKA)

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Abs. 5 BAT / BAT-O / Ostdeut-
sche Sparkassen bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in  jedem Fall aber die 
Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete.

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. Ok-
tober 2007. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten 
Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TVöD beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal "nach 4 
Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wobei die Auszahlung 
eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der 
Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung während der 
Zeit des Arbeitsverhältnisses. 

Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf die-
sen Zeitraum begrenzt (z.B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im Oktober 2007 
und Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012).  Eine Ausnahme besteht dann, wenn 
das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Ent-
geltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum 
nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmereglung gilt nicht, wenn der Stu-
fenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer.

Betrifft die Zahlung eines Strukturausgleichs eine Vergütungsgruppe (Fallgruppe) mit 
Bewährungs- bzw. Zeitaufstieg, wird dies ebenfalls angegeben. Soweit keine Aufstiegs-
zeiten angegeben sind, gelten die Ausgleichsbeträge für alle Aufstiege.

I. Angestellte, die aus der Anlage 1a zum BAT/ BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen übergeleitet werden. 

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

15 Ü I OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 130,- € 126,- €

I OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

I OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

I OZ 2 11 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

15 Ia OZ 1 6 2 Jahren 4 Jahre 60,- € 58,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1�0

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

Ia OZ 1 8 4 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

Ia OZ 1 9 2 Jahren für 5 Jahre
danach

90,- €
30,- €

87,- €
29,- €

Ia OZ 1 10 4 Jahren dauerhaft 30,-€ 29,- €

Ia OZ 1 11 2 Jahren dauerhaft 30,-€ 29,- €

Ia OZ 2 6 2 Jahren für 4 Jahre
danach

110,- €
60,- €

106,- €
58,- €

Ia OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

Ia OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 80,- € 77,- €

Ia OZ 2 9 4 Jahren dauerhaft 80,- € 77,- €

Ia OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 80,- € 77,- €

14 Ib OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

Ib OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

Ib OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre
danach

130,- €
20,- €

126,- €
19,- €

Ib OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre
danach

90,- €
40,- €

87,- €
38,- €

Ib OZ 2 8 2 Jahren
5 Jahre 
danach 

dauerhaft

110,- €

40,- €

106,- €
38,- €

Ib OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

14 II/ 5J. Ib OZ 1 4 1 Jahr 8 Jahre 110,- € 106,- €

II/ 5J. Ib OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

II/ 5J. Ib OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1�1

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

II/ 5J. Ib OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

II/ 5J. Ib OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre
danach

130,- €
20,- €

126,- €
19,- €

II/ 5J. Ib OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre
danach

90,- €
40,- €

87,- €
38,- €

II/ 5J. Ib OZ 2 8 2 Jahren
5 Jahre 
danach 

dauerhaft.

110,- €

40,- €

106,- €
38,- €

II/ 5J. Ib OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

14 II/ 6J. Ib OZ 1 4 2 Jahren 7 Jahre 110,- € 106,- €

II/ 6J. Ib OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

II/ 6J. Ib OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

II/ 6J. Ib OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

II/ 6J. Ib OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre
danach

130,- €
20,- €

126,- €
19,- €

II/ 6J. Ib OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre
danach

90,- €
40,- €

87,- €
38,- €

II/ 6J. Ib OZ 2 8 2 Jahren
5 Jahre 
danach 

dauerhaft.

110,- €

40,- €

106,- €
38,- €

II/ 6J. Ib OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

13 II OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

II OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 80,- € 77,- €

12 III/ 5J. II OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III/ 5J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 80,- € 77,- €

III/ 5J. II OZ 2 4 (aus  III) 1 Jahr 2 Jahre 110,- € 106,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

III/ 5J. II OZ 2 4 (aus  II) 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III/ 5J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

III/ 5J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,- € 58,- €

III/ 5J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 5J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 5J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

12 III/ 6J. II OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III/ 6J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,- € 67,- €

III/ 6J. II OZ 2 4 (aus  III) 2 Jahren 5 Jahre 70,- € 67,- €

III/ 6J. II OZ 2 4 (aus  II) 2 Jahren für 4 Jahre 90,- € 87,- €

III/ 6J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

III/ 6J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,- € 58,- €

III/ 6J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 6J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 6J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

12 III/ 8J. II OZ 1 5 (aus  III) 2 Jahren 5 Jahre 70,- € 67,- €

III/ 8J. II OZ 1 5 (aus  II) 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III/ 8J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,- € 67,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

III/ 8J. II OZ 2 5 (aus  III) 2 Jahren 4 Jahre 130,- € 126,- €

III/ 8J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

III/ 8J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,- € 58,- €

III/ 8J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 8J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 8J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

12 III/ 10J. II OZ 1 6 (aus  III) 2 Jahren 4 Jahre 90.- € 87,- €

III/ 10J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,- € 67,- €

III/ 10J. II OZ 2 6 (aus  III) 2 Jahren 4 Jahre
danach

110,- €
60,- €

106,- €
58,- €

III/ 10J. II OZ 2 6 (aus  II) 4 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

III/ 10J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,- € 58,- €

III/ 10J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 10J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

III/ 10J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €

11 III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90.- € 87,- €

11 IVa/ 4J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 4J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

IVa/ 4J. III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 4J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 4J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90.- € 87,- €

IVa/ 6J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 6J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

IVa/ 6J. III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 6J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 6J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 100.- € 97,- €

11 IVa/ 8J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 8J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

IVa/ 8J. III OZ 2 5 2 Jahren 9 Jahre 110,- € 106,- €

IVa/ 8J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €

IVa/ 8J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90.- € 87,- €

10 IVa OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,- € 29,- €

IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre
danach

50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

10 IV b/ 2J. 
IVa OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,- € 29,- €

IV b/ 2J. 
IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

IV b/ 2J. 
IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre

danach
50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IV b/ 2J. 
IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

10 IV b/ 4J. 
IVa OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,- € 29,- €

IV b/ 4J. 
IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

IV b/ 4J. 
IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre

danach
50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IV b/ 4J. 
IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

10 IV b/ 5J. 
IVa OZ 1 4 1 Jahr 8 Jahre 90,- € 87,- €

IV b/ 5J. 
IVa OZ 2 4 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 87,- €

IV b/ 5J. 
IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

IV b/ 5J. 
IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre

danach
50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IV b/ 5J. 
IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

10 IV b/ 6J. 
IVa OZ 1 4 2 Jahren 7 Jahre 90,- € 87,- €

IV b/ 6J. 
IVa OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

IV b/ 6J. 
IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

IV b/ 6J. 
IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre

danach
50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IV b/ 6J. 
IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

10 IV b/ 8J. 
IVa OZ 1 4 4 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

IV b/ 8J. 
IVa OZ 1 5 2 Jahren 7 Jahre 180,- € 174,- €

IV b/ 8J. 
IVa OZ 2 5 2 Jahren 5 Jahre

danach
115,- €

25,- €
111,- €

24,- €

IV b/ 8J. 
IVa OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

IV b/ 8J. 
IVa OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre

danach
50,- €
25,- €

48,- €
24,- €

IV b/ 8J. 
IVa OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

9 IVb OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

IVb OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

IVb OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,- € 77,- €

IVb OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,- € 24,- €

IVb OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

9 Vb/ 2J. IVb OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 2J. IVb OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 2J. IVb OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,- € 77,- €

Vb/ 2J. IVb OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,- € 24,- €

Vb/ 2J. IVb OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

9 Vb/ 4J. IVb OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 4J. IVb OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 4J. IVb OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,- € 77,- €

Vb/ 4J. IVb OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,- € 24,- €

Vb/ 4J. IVb OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

9 Vb/ 5J. IVb OZ 1 4 1 Jahr 2 Jahre 110,- € 106,- €

Vb/ 5J. IVb OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 5J. IVb OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 5J. IVb OZ 2 4 1 Jahr 5 Jahre 80,- € 77,- €

Vb/ 5J. IVb OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,- € 24,- €

Vb/ 5J. IVb OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

9 Vb/ 6J. IVb OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 6J. IVb OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,- € 48,- €

Vb/ 6J. IVb OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,- € 77,- €

Vb/ 6J. IVb OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,- € 24,- €

Vb/ 6J. IVb OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,- € 87,- €

9 Vb OZ 2 6 2 Jahren 9 Jahre 50,- € 48,- €

8 Vc OZ 1 2 9 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

Vc OZ 1 3 9 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 1 4 7 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 1 5 6 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 1 6 2 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 1 7 2 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 1 8 2 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 2 2 5 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

Vc OZ 2 3 3 Jahren dauerhaft 120,- € 116,- €

Vc OZ 2 4 2 Jahren dauerhaft 120,- € 116,- €

Vc OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 120,- € 116,- €

Vc OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 120,- € 116,- €

Vc OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 120,- € 116,- €

Vc OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 55,- € 53,- €

6 VIb OZ 1 2 9 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 3 9 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 4 7 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 5 6 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 6 6 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

VIb OZ 1 7 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 8 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 1 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 2 2 7 Jahren dauerhaft 90.- € 87,- €

VIb OZ 2 3 6 Jahren dauerhaft 90,- € 87,- €

VIb OZ 2 4 6 Jahren dauerhaft 90.- € 87,- €

VIb OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 90.- € 87,- €

VIb OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 90.- € 87,- €

VIb OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 90.- € 87,- €

VIb OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIb OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

5 VII OZ 2 4 4 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

VII OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

VII OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

VII OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

VII OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

3 VIII OZ 1 7 2 Jahren 4 Jahre 30,- € 29,- €

VIII OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 20,- € 19,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1�0

EG
Vergütungs-

gruppe
Ortszuschlag 

Stufe 1/2
Überleitung 

aus Stufe
nach für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost

VIII OZ 2 3 2 Jahren 9 Jahre 40,- € 38,- €

VIII OZ 2 4 4 Jahren 3 Jahre 25,- € 24,- €

VIII OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

3 VIII OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIII OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIII OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,- € 48,- €

VIII OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

VIII OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

2 IX 2J. IXa OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 45,- € 43,- €

2 X 2J. IX OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 25,- € 24,- €

X  2J. IX OZ 2 3 4 Jahren dauerhaft 40,- € 38,- €

X  2J. IX OZ 2 4 4 Jahren dauerhaft 40,- € 38,- €

X  2J. IX OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 40,- € 38,- €

X  2J. IX OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 40,- € 38,- €

X  2J. IX OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1�1

II. Angestellte, die aus der Anlage 1b zum BAT/ BAT-O übergeleitet werden

EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

12a Kr. XII 5 Jahre
Kr. XIII OZ 2 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 87,- € 

11b Kr. XI 5 Jahre
Kr. XII OZ 2 6 1 Jahr 6 Jahre 150,- € 145,- €

OZ 1 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 87,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 130,- € 126,- €

11a Kr. X 5 Jahre
Kr. XI OZ 2 4 5 Jahren 2 Jahre 220,- € 213,- €

5 3 Jahren 4 Jahre 300,- € 291,- €

OZ 1 5 3 Jahren 4 Jahre 190,- € 184,- €

6 1 Jahr 6 Jahre 260,- € 252,- €

10a Kr. IX 5 Jahre
Kr. X OZ 2 5 3 Jahren

2 Jahre,
danach 

dauerhaft 

270,- €

20,- €

261,- €

19,- €

6 4 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

7 2 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

8 2 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

OZ 1 5 3 Jahren 2 Jahre 170,- € 164,- €

6 1 Jahr 4 Jahre 240,- € 232,- €

9d Kr. VIII 5 Jahre
Kr. IX OZ 2 5 6 Jahren dauerhaft 15,- € 14,- €

6 1 Jahr
3 Jahre,
danach 

dauerhaft

140,- €

15,- €

135,- €

14,- €

7 2 Jahren dauerhaft 30,- € 29,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

8 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

OZ 1 6 1 Jahr
1 Jahr, 

danach für 
2 Jahre

200,- €

60,- €

194,- €

58,- €

9b Kr. VII OZ 2 5 4 Jahren 3 Jahre 45,- € 43,- €

6 2 Jahren
2 Jahre,

danach für 
3 Jahre

40,- €

100,- €

38,- €

97,- €

7 2 Jahren dauerhaft 10,- € 9,- €

8 2 Jahren dauerhaft 10,- € 9,- €

OZ 1 6 6 Jahren 1 Jahr 60,- € 58,- €

7 4 Jahren 3 Jahre 60,- € 58,- €

9c Kr. VII 5 Jahre
Kr. VIII OZ 2 4 4 Jahren

2 Jahre,
danach für 

4 Jahre

55,- €

110,- €

53,- €

106,- €

5 4 Jahren 3 Jahre 80,- € 77,- €

6 1 Jahr 6 Jahre 140,- € 135,- €

OZ 1 5 3 Jahren
2 Jahre,

danach für 
5 Jahre

150,- €

60,- €

145,- €

58,- €

6 1 Jahr 9 Jahre 150,- € 145,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 100,- € 97,- €

9b Kr. VI 5 Jahre
Kr. VII OZ 2 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 87,- €

7 2 Jahren dauerhaft 10,- € 9,- €

8 2 Jahren dauerhaft 10,- € 9,- €



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD  
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)

1��

EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

OZ 1 5 3 Jahren 2 Jahre 240,- € 232,- €

6 1 Jahr 1 Jahr 200,- € 194,- €

7 4 Jahren 3 Jahre 65,- € 63,- €

9b Kr. VI 7 Jahre
Kr. VII OZ 2 6 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €

7 1 Jahr 1 Jahr
danach für 

5 Jahre

200,- €

120,- €

194,- €
,

116,- €

8 2 Jahren dauerhaft 10,- € 9,- €

OZ 1 5 4 Jahren 4 Jahre 50,- € 48,- €

7 1 Jahr
1 Jahr

danach für 
5 Jahre

190,- €

20,- €

184,- €

19,- €

9a Kr VI OZ 2 4 4 Jahren 3 Jahre 30,- € 29,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 75,- € 72,- €

OZ 1 5 2 Jahren 8 Jahre 50,- € 48,- €

6 4 Jahren 3 Jahre 40,- € 38,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

8a Kr. Va 3 Jahre,
Kr. VI OZ 2 3 4 Jahren 7 Jahre

45,- €
43,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

OZ 1 4 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

8a Kr. Va 5 Jahre
Kr. VI OZ 2 3 4 Jahren 7 Jahre 45,- € 43,- €
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EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

5 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

OZ 1 3 4 Jahren 3 Jahre 55,- € 53,- €

4 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

8a Kr. V 6 Jahre
Kr. VI OZ 2 2 6 Jahren 7 Jahre 30,- € 29,- €

3 4 Jahren 7 Jahre 35,- € 33,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

OZ 1 3 2 Jahren 7 Jahre 120,- € 116,- €

4 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

8a
Kr. V 4 Jahre, 
Kr. Va 2 Jahre, 
Kr. VI

OZ 2 2 6 Jahren 7 Jahre 60,- € 58,- €

3 4 Jahren 7 Jahre 60,- € 58,- €

4 3 Jahren 4 Jahre 25,- € 24,- €

5 1 Jahr 
2 Jahre, 

danach für 
4 Jahre

25,- €

80,- €

24,- €

77,- €

7 1 Jahr 1 Jahr 40,- € 38,- €

8 1 Jahr 1 Jahr 40,- € 38,- €

OZ 1 3 2 Jahren 5 Jahre 55,- € 53,- €

4 2 Jahren
4 Jahre, 

danach für 
5 Jahre

70,- €

20,- €

67,- €

19,- €
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EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

7 2 Jahren 5 Jahre 55,- € 53,- €

7a Kr. V 4 Jahre
Kr. Va OZ 2 3 4 Jahren 7 Jahre 55,- € 53,- €

5 4 Jahren 3 Jahre 70,- € 67,- €

7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

8 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

OZ 1 5 2 Jahren 9 Jahre 45,- € 43,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 40,- € 38,- €

7a Kr. V 5 Jahre
Kr. Va OZ 2 3 4 Jahren 7 Jahre 45,- € 43,- €

4 2 Jahren 9 Jahre 100,- € 97,- €

5 4 Jahren 3 Jahre 90,- € 87,- €

7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

8 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

OZ 1 5 2 Jahren 9 Jahre 45,- € 43,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 40,- € 38,- €

7a

Kr. IV 2 Jahre 
Heammen 1 
Jahr, Pfleger-
innen 3 Jahre)
Kr. V 4 Jahre
Kr. Va

OZ 2 3

2 Jahren
Alten-

pfleger-
innen 
nach 3 
Jahren

9 Jahre 
(Alten-
pfleger-

innen 
für

 8 Jahre

50,- € 48,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €
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EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

8 2 Jahren dauerhaft 20,- € 19,- €

OZ 1 4 4 Jahren 2 Jahre 20,- € 19,- €

5 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

6 4 Jahren 3 Jahre 10.- € 9,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

7a Kr. IV 4 Jahre
Kr. V OZ 2 4 4 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

5 6 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

6 4 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

7 2 Jahren dauerhaft 65,- € 63,- €

8 2 Jahren dauerhaft 40,- € 38,- €

OZ 1 3 2 Jahren 3 Jahre 100,- € 97,- €

6 2 Jahren 4 Jahre 40,- € 38,- €

7 2 Jahren 4 Jahre 90,- € 87,- €

4a Kr. III 4 Jahre 
Kr. IV OZ 2 3 2 Jahren

2 Jahre. 
danach für 

7 Jahre

20,- €

60,- €

19,- €

58,- €

4 4 Jahren 3 Jahre 40,- € 38,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

8 2 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €
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EG
Vergütungs-

gruppe

Orts-
zuschlag 
Stufe 1/2

Über-
leitung aus 

Stufe
nach Für

Betrag
Tarifgebiet

West

Betrag
Tarifgebiet 

Ost 

OZ 1 5 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 40,- € 38,- €

4a
Kr. II 2 Jahre
Kr. III 4 Jahre
Kr. IV 

OZ 2 3 2 Jahren 9 Jahre 40,- € 38,- €

4 4 Jahren 3 Jahre 40,- € 38,- €

5 2 Jahren 5 Jahre 60,- € 58,- €

7 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

8 2 Jahren dauerhaft 35,- € 33,- €

OZ 1 5 2 Jahren 9 Jahre 55,- € 53,- €

7 2 Jahren 5 Jahre 40,- € 38,- €

3a Kr. I 3 Jahre
Kr. II OZ 2 2 1 Jahr 10 Jahre 55,- € 53,- €

7 4 Jahren dauerhaft 15,- € 14,- €

8 2 Jahren dauerhaft 25,- € 24,- €

OZ 1 2 1 Jahr 3 Jahre 30,- € 29,- €

4 2 Jahren 9 Jahre 35,- € 33,- €
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Anlage 3

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung 
stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (VKAd) 

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ia 

Ib mit Aufstieg nach Ia (zwingend 
Stufe 1, keine Stufe 6)

-

14 Ib ohne Aufstieg nach Ia -

13 Beschäftigte mit Tätigkeiten, 
die eine abgeschlossene 
wissenschaftliche 
Hochschulausbildung voraussetzen 
(II mit und ohne Aufstieg nach Ib

[ggf. mit Zulagenregelung nach 
§ 17 Abs. 8 TVÜ-VKA]und 
weitere Beschäftigte, die nach 
der Vergütungsordnung zum 
BAT / BAT-O / BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen unmittelbar in Verg.Gr. 
II eingruppiert sind

-

12 III mit Aufstieg nach II -

11 III ohne Aufstieg nach II 

IVa mit Aufstieg nach III

-

10 IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

Vb in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IVb 
mit Aufstieg nach IVa

-

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa 

Vb mit Aufstieg nach IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 
5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine 
Stufe 6)

9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6)

8 Vc mit Aufstieg nach Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

7 Keine 7 mit Aufstieg nach 7a

6 mit Aufstieg nach 7und 7a

6 VIb mit Aufstieg nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc

6 mit Aufstieg nach 6a

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

5 VII mit Aufstieg nach Vib

VII ohne Aufstieg nach Vib

5 mit Aufstieg nach 5a

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4 Keine 4 mit Aufstieg nach 4a

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a

3 VIII mit Aufstieg nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII

3 mit Aufstieg nach 3a

2 mit Aufstieg nach 3 und 3a 

2 Ü Keine 2 mit Aufstieg nach 2a

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

2 IX a mit Aufstieg nach VIII 

IX mit Aufstieg nach IXa oder VIII

X ( keine Stufe 6)

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 
6)

1 Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und 

Küchenbereich
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten
- Servierer/innen
- Hausarbeiter/innen
- Hausgehilfe/Hausgehilfin
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt 
werden. 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen 
Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohngruppen.

Zuordnung-Neue-VKA-20050320
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Liste der Niederschriftserklärungen zu dem TVÜ-VKA: 

Niederschriftserklärung zur Protokollerklärung zu § 2 Abs. 1:

Landesbezirkliche Regelungen sind auch Regelungen, die von der dbb tarifunion und 
ihren Mitgliedsgewerkschaften im Tarifrecht als bezirkliche Regelungen bezeichnet sind.

Niederschriftserklärung zu § 2:

1Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TVöD und dieser Tarifvertrag 
bei tarifgebundenen Arbeitgebern das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn 
arbeitsvertragliche Bezugnahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung 
beinhalten. 2Die Geltungsbereichsregelungen des TV-V, der TV-N und des TV-WW/NW 
bleiben hiervon unberührt.

Niederschriftserklärungen zu § 4 Abs. 1:

1. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass die Ergebnisse der unter-
schiedlichen Überleitung (ohne bzw. mit vollzogenem Aufstieg) der Lehrkräfte im 
Rahmen der Tarifverhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung einer Lösung nach 
den Grundsätzen der neuen Entgeltordnung zuzuführen sind. Die Vertreter der VKA 
erklären, dass damit keine Verhandlungszusage zur Einbeziehung der Lehrkräfte in 
die neue Entgeltordnung verbunden ist.

2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben und 
zur Anerkennung als Lehrkräfte nach Abschnitt A der Lehrer-Richtlinien der VKA auf 
Grund beamtenrechtlicher Regelungen unterschiedlich lange Bewährungszeiten 
durchlaufen mussten bzw. müssen, gehören nicht zur Gruppe der Lehrkräfte nach 
Abschnitt B der Lehrer-Richtlinien der VKA.

Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 2:

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der Entgelt-
gruppe.

Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 9 Abs. 2 bis 4:

Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine Hö-
hergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulässig.

Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2:

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit ist. Gleiches gilt für die Zulage nach § 2 der Anlage 3 zum BAT.

Niederschriftserklärungen zu § 12: 

1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fülle der denkbaren Fallgestal-
tungen bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach individueller 
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Fallgestaltung in Einzelfällen sowohl zu überproportional positiven Wirkungen als 
auch zu Härten führen kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen im Interesse einer für 
eine Vielzahl von Fallgestaltungen angestrebten Abmilderung von Exspektanzver-
lusten hin. 

2. 1Die Tarifvertragsparteien erkennen unbeschadet der Niederschriftserklärung 
Nr. 1 zu § 12 an, dass die Strukturausgleiche in einem Zusammenhang mit der 
zukünftigen Entgeltordnung stehen. 2Die Tarifvertragsparteien werden nach einer 
Vereinbarung der Entgeltordnung zum TVöD, rechtzeitig vor Ablauf des 30. Sep-
tember 2007, prüfen, ob und in welchem Umfang sie neben den bereits verbindlich 
vereinbarten Fällen, in denen Strukturausgleichsbeträge festgelegt sind, für einen 
Zeitraum bis längstens Ende 2014 in weiteren Fällen Regelungen, die auch in der 
Begrenzung der Zuwächse aus Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen 
müssen. 3Sollten zusätzliche Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich 
daraus ergebenden Kostenwirkungen in der Entgeltrunde 2008 zu berücksichtigen.

Niederschriftserklärung zu § 17 Abs. 8: 

Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über die Zuordnung und Fortbestand/Besitz-
stand der Zulage im Rahmen der neuen Entgeltordnung verbunden.

Niederschriftserklärungen zu § 18: 

1. 1Abweichend von der Grundsatzregelung des TVöD über eine persönliche Zulage 
bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist durch einen 
landesbezirklichen Tarifvertrag im Rahmen eines Katalogs, der die hierfür in Frage 
kommenden Tätigkeiten aufführt, zu bestimmen, dass die Voraussetzung für die 
Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehende 
übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der 
Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen ist. 2Die 
landesbezirklichen Tarifverträge sollen spätestens am 1. Juli 2007 in Kraft treten.

2. Die Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 3

Die Tarifvertragsparteien streben für die Zeit nach dem 31. Dezember 2007 eine Harmo-
nisierung mit den Tabellenwerten für die übrigen Beschäftigten an. 

Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 2
 
Der Tabellenwert von 5.625 Euro verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dersel-
ben Höhe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 Ü gemäß § 19 Abs. 2.

Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 3 Satz 4

1Der KAV Berlin erhebt keine Einwendungen, wenn eine Einmalzahlung in dem verein-
barten Umfang gewährt wird. 2Dies gilt auch hinsichtlich der Mitglieder, die auf die 
Angestellten die Vergütungstabelle der VKA anwenden.
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Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 3

1Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Einmalzahlungen 2005 bis 2007 
im Rahmen der ZTV-Verhandlungen für die Berliner Stadtreinigungsbetriebe auf landes-
bezirklicher Ebene geregelt werden. 2Kommt eine Einigung mindestens für 2005 nicht 
bis zum 30. November 2005 zustande, wird die Zahlung des Einmalbetrages durch die 
Tarifvertragsparteien auf Bundesebene verhandelt. 

Niederschriftserklärung zu § 30 Abs. 5

Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe Arbeitern, auf die die Tarifregelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, eine Einmalzahlung erhalten, bleibt den Tarifver-
tragsparteien auf landesbezirklicher Ebene vorbehalten.

Niederschriftserklärung zu § 30

Von den Tarifvertragsparteien auf der landesbezirklichen Ebene ist in Tarifverhand-
lungen über Hilfestellungen einzutreten, wenn die Überführung der Beschäftigten in 
die VKA-Entgelttabelle bei einzelnen Mitgliedern des KAV Berlin ab 1. Oktober 2010 zu 
finanziellen Problemen führt.

Niederschriftserklärung zu § 32 Abs. 2

Der Tabellenwert von 5.625 Euro verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dersel-
ben Höhe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 Ü gemäß § 19 Abs. 2.

Niederschriftserklärung zu § 34 Abs. 1

Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und 
technischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den 
TVöD sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten Umsetzung 
der neuen Tarifregelungen zum 1. Oktober 2005. Sie bitten die Personal verwaltenden 
und Bezüge zahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine zeitnahe 
Überleitung zu ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu verrechnenden Abschlagszah-
lungen zu überbrücken.

Berlin/Köln, den 13. September 2005

                Hoffmann                     Stöhr
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Tarifvertrag
für Auszubildende

 des öffentlichen Dienstes
(TVAöD)

- Allgemeiner Teil -

vom 13. September 2005*

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 1

vom 1. August 2006

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern - ,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits 

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 

* Die Tarifvertragsparteien haben mit Datum vom 24. November 2005 rückwirkend zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
redaktionelle Änderungen vereinbart; diese Fassung berücksichtigt die dort getroffenen Vereinbarungen.
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§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für

a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich 
des TVöD fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt 
geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet werden,

b) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, die in Verwaltungen 
und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen, ausgebildet wer-
den,

c) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer der TV-V oder der TV-WW/NW Anwendung findet, 

d) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer ein TV-N Anwendung findet, soweit und solange nicht eine ander-
weitige landesbezirkliche Regelung getroffen wurde (Auszubildende).

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 

b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 

c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaues 
oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten 
des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Behin-
derung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten 
oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden.

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften. 

§ 1a Geltungsbereich des Besonderen Teils

[In den Besonderen Teilen geregelt]
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§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu 
schließen, der neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben 
enthält über 

a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 

d) Dauer der Probezeit, 

e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 

f) Dauer des Urlaubs, 

g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 

h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) 
sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf das Ausbil-
dungsverhältnis anzuwendenden Betriebs-/Dienstvereinbarungen.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön-
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3 Probezeit

[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 4 Ärztliche Untersuchungen

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 
gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nach-
zuweisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, ist 
ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten. 

(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, 
die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei 
dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende. 

(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesund-
heitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen 
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beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen. 

§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 
Beschäftigten des Ausbildenden. 

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem 
Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder 
berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

§ 6 Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 

(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekannt-
gabe ist aktenkundig zu machen. 

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 8 Ausbildungsentgelt

[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 8a Unständige Entgeltbestandteile

Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den Be-
reitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge 
gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß. 

§ 8b Sonstige Entgeltregelungen

[In den Besonderen Teilen geregelt]
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§ 9 Urlaub

(1) Auszubildende erhalten in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Fortzahlung 
ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschäf-
tigten des Ausbildenden geltenden Regelungen. 

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unter-
richtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen

außerhalb der Ausbildungsstätte
[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 10a Familienheimfahrten

[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-
schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, 
erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs 
Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungs-
erkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung der für 
die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden 
erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufs-
krankheit verursacht ist, erhalten Auszubildende nach Ablauf des nach Absatz 1 
maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeits-
unfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungs-
entgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit anerkennt. 

§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für insgesamt fünf Ausbildungstage 
fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung 
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vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für sechs 
Ausbildungstage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszu-
bildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Rege-
lungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend. 

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhal-
ten Auszubildende im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leistung in Höhe 
von 13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro monatlich. 
2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt 
werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt. 

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beträge gelten nicht für die Auszubildenden der 
Sparkassen. 

§ 14 Jahressonderzahlung
[In den Besonderen Teilen geregelt]

§ 15 Zusätzliche Altersversorgung

Die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung wird durch besonde-
ren Tarifvertrag geregelt. 

§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Auszu-
bildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr. 

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies 
den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungs-
zeit schriftlich mitzuteilen. 



1�0Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)  - Allgemeiner Teil -

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetz-
lichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

§ 16a Übernahme von Auszubildenden

[In dem Besonderen Teil BBiG geregelt]

§ 17 Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener 
Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschluss-
prämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung 
bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prüfung 
aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der Ausbil-
dende von Satz 1 abweichen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2006 
beginnen.

§ 18 Zeugnis

[In dem Besonderen Teil BBiG geregelt]

§ 19 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 
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§ 20 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
halbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jah-
res, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden. 

(4) 1Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich des Bundes die in Anlage 2 aufgeführten 
Tarifverträge. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit in 
Anlage 2 kein abweichender Termin bestimmt ist. 

(5) Mit In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages finden im Bereich der Mitgliedverbände 
der VKA die in Anlage 3 aufgeführten Tarifverträge auf die in § 1 Abs. 1 genannten 
Personen keine Anwendung mehr. 

§ 20a In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils

[In den Besonderen Teilen geregelt]

Berlin/Köln, den 13. September 2005
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Anlage 1 (Bund)

Jahressonderzahlung für das Jahr 2006

Die mit dem Ausbildungsentgelt für den Monat November 2006 zu zahlende Jahres-
sonderzahlung für das Jahr 2006 berechnet sich für den Bereich des Bundes nach den 
Bestimmungen des § 14 Abs. 1 bis 4 mit folgenden Maßgaben: 

1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgeltgruppen 

a) bei Auszubildenden nach BBiG, für die die Regelungen des Tarifgebiets West 
Anwendung finden, 83,20 v. H., 

b) bei Auszubildenden nach BBiG, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost An-
wendung finden, 62,41 v. H., 

c) bei Schülerinnen/Schülern, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder 
des Hebammengesetzes ausgebildet werden und für die die Regelungen des 
Tarifgebiets West Anwendung finden, 82,14 v. H., 

d) bei Schülerinnen/Schülern, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder 
des Hebammengesetzes ausgebildet werden und für die die Regelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 61,60 v. H. 

2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich um 
einen Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Der Zusatzbetrag nach Satz 1 ist kein zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt.
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Anlage 1 (VKA) Jahressonderzahlungen für die Jahre 2005 und 2006

(1) 1Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2005 gelten im Bereich der Mitglied-
verbände der VKA folgende Tarifverträge als den TVAöD ergänzende Tarifverträge: 
a) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (VKA) vom 12. Oktober 

1973, 

b) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-O) 
vom 5. März 1991, 

c) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-
Ostdeutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990, 

d) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 
des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 21. April 1986, 

e) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 
des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991. 

 2Die unter Satz 1 Buchst. a bis e aufgeführten Tarifverträge finden auf Auszubilden-
de, die unter den Geltungsbereich des TVAöD fallen, nach dem 31. Dezember 2005 
keine Anwendung mehr. 

(2) 1Die mit dem Ausbildungsentgelt für den Monat November 2006 zu zahlende Jah-
ressonderzahlung beträgt bei Auszubildenden, 
a) für die die Regelungen des Tarifgebiets West und bis zum 31. Dezember 2005 die 

unter Absatz 1 Satz 1 Buchst. a und c aufgeführten Tarifverträge Anwendung 
finden, 83,20 v.H., 

b) für die die Regelungen des Tarifgebiets West und bis zum 31. Dezember 2005 
der unter Absatz 1 Satz 1 Buchst. d aufgeführte Tarifvertrag Anwendung finden, 
82,14 v.H., 

c) für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost und bis zum 31. Dezember 2005 der 
unter Absatz 1 Satz 1 Buchst. b aufgeführte Tarifvertrag Anwendung finden, 
62,41 v.H., 

d) für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost und bis zum 31. Dezember 2005 der 
unter Absatz 1 Satz 1 Buchst. e aufgeführte Tarifvertrag Anwendung finden, 
61,60 v.H. 

 
 des den Auszubildenden für November 2006 zustehenden Ausbildungsentgelts nach 

Maßgabe der Bestimmungen des § 14 Abs. 1 bis 4. 2Der sich nach Satz 1 ergebende 
Betrag erhöht sich um 255,65 Euro. 3Der Erhöhungsbetrag nach Satz 2 ist kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszubildende, mit denen nach dem 30. September 
2005 ein Ausbildungsverhältnis begründet wird, entsprechend. 
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Anlage 2 (zu § 20 Abs. 4 – Bund)

1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 

2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991, 

3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003, 

4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 31. Januar 
2003, 

5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. De-
zember 1970, 

6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL Azubi-O) 
vom 8. Mai 1991, 

7. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (Bund) vom 16. März 1977, mit 
Wirkung ab 1. Januar 2006, 

8. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 
5. März 1991, mit Wirkung ab 1. Januar 2006, 

9. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (Bund) vom 12. Oktober 1973, 
mit Wirkung ab 1. Januar 2006, 

10. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-O) vom 
5. März 1991, mit Wirkung ab 1. Januar 2006, 

11. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden, vom 28. Februar 1986, 

12. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991, 

13. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 31. Januar 2003, 

14. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(Ost), vom 31. Januar 2003, 

15. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986, mit 
Wirkung ab 1. Januar 2006, 
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16. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden (TV Urlaubsgeld  
Schü-O), vom 5. März 1991, mit Wirkung ab 1. Januar 2006, 

17. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/ Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom  
21. April 1986, mit Wirkung ab 1. Januar 2006, 

18. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/ Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991, mit Wirkung ab 1. Januar 2006. 
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Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 – VKA)

1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 

2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991, 
3. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkassen) 

vom 16. Mai 1991, 

4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003, 

5. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 31. Januar 
2003, 

6. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende der ostdeutschen  
Sparkassen vom 31. Januar 2003, 

7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom  
17. Dezember 1970, 

8. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL Azubi-O) 
vom 8. Mai 1991, 

9. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 

10. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 
5. März 1991, 

11. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-Ostdeut-
sche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990, 

12. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden, vom 28. Februar 1986, 

13. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991, 

14. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 31. Januar 2003, 

15. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(Ost), vom 31. Januar 2003, 

16. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986, 
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17. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden  
(TV Urlaubsgeld Schü-O), vom 5. März 1991. 
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Anlage 4 (VKA) Einmalzahlungen für die Jahre 2006 und 2007

(1) Die im Bereich der Mitgliedverbände der VKA von diesem Tarifvertrag erfassten 
Auszubildenden im Tarifgebiet West erhalten für die Jahre 2006 und 2007 jeweils 
eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro, die mit dem Ausbildungsentgelt des Mo-
nats Juli 2006 bzw. Juli 2007 ausgezahlt wird. 

(2) Der Anspruch auf die Einmalzahlungen nach Absatz 1 besteht, wenn der/die Auszu-
bildende an mindestens einem Tag des Monats Juli 2006 bzw. Juli 2007 Anspruch 
auf Ausbildungsentgelt gegen einen in § 1 Abs. 1 genannten Ausbildenden hat. 

(3) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berück-
sichtigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege. 
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Anlage 5

Übergangsregelungen für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege 

[Regelung im Besonderen Teil Pflege]
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Niederschriftserklärungen

1. zu § 1: 
 
 Ausbildender im Sinne dieses Tarifvertrages ist, wer andere Personen zur Ausbildung 

einstellt.

2. zu Anlage 1 (Bund): 

1. Auszubildende, deren Ausbildungsverhältnis mit dem Bund nach dem 31. Juli 2003 
begründet worden ist, erhalten im Jahr 2005 mit dem Ausbildungsentgelt für den 
Monat November 2005 eine Zuwendung in gleicher Weise (Anspruchsgrund und 
Anspruchshöhe) wie im Jahr 2004.

2. Auszubildende, deren Ausbildungsverhältnis mit dem Bund vor dem 1. August 2003 
begründet worden ist, erhalten im Jahr 2005 eine Zuwendung nach Maßgabe der 
nachwirkenden Tarifverträge über eine Zuwendung. 
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Tarifvertrag
für Auszubildende des öffentlichen 

Dienstes  (TVAöD) 

- Besonderer Teil BBiG - 

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -, 

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

 
einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1a Geltungsbereich des Besonderen Teils

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt nur für die in § 1 Abs. 1 des Tarifvertrages für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Allgemeiner Teil unter Buchst. a, c und d aufge-
führten Auszubildenden. 2Er bildet im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Teil des 
TVAöD den Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes nach BBiG 
(TVAöD - BBiG).

(2) Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 2, 4, 5, 6, 8a, 9, 12, 12a, 13, 
14, 15, 16, 17, 19 und die Anlagen 1 bis 4 verwiesen wird, handelt es sich um die 
Regelungen des TVAöD - Allgemeiner Teil.

§ 3 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
fallen, richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden 
Vorschriften über die Arbeitszeit.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 
Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht 
von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht 
zur praktischen Ausbildung herangezogen werden. 

(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt 
auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, 
sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Aus-
bildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforder-
lich ist. 

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit 
hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 
2§§ 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 3 BBiG bleiben unberührt. 
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§ 8 Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende, für die die Rege-
lungen des Tarifgebiets West Anwendung finden,

 im ersten Ausbildungsjahr  617,34 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro,
 im vierten Ausbildungsjahr  773,06 Euro.

 2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende des Bundes, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden,

 im ersten Ausbildungsjahr  571,04 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 616,19 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 657,61 Euro,
 im vierten Ausbildungsjahr  715,08 Euro.

 3Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Bereich der 
Mitgliedverbände der VKA, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 
finden,

 a) ab 1. Oktober 2005

 im ersten Ausbildungsjahr  580,30 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 626,18 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 668,27 Euro,
 im vierten Ausbildungsjahr  726,68 Euro.

 b) ab 1. Juli 2006

 im ersten Ausbildungsjahr  589,56 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 636,17 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 678,94 Euro,
 im vierten Ausbildungsjahr  738,27 Euro.

 c) ab 1. Juli 2007

 im ersten Ausbildungsjahr  598,82 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 646,17 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 689,60 Euro,
 im vierten Ausbildungsjahr  749,87 Euro.

(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten 
des Ausbildenden gezahlte Entgelt. 

(3) Im Geltungsbereich des TV-S wird eine von Absatz 1 abweichende Regelung getrof-
fen. 
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(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 
oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungs-
zeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die 
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

(5) Wird die Ausbildungszeit

a) gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 verlängert oder 

b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zuständigen Stelle 
oder nach § 27b Abs. 2 der Handwerksordnung von der Handwerks-kammer 
verlängert, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu 
erreichen,

 wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten 
regelmäßigen Ausbildungsabschnitts gezahlt. 

(6) In den Fällen des § 16 Abs. 2 erhalten Auszubildende bis  zur Ablegung der Abschluss-
prüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts, 
bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an 
dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßge-
benden Ausbildungsentgelt. 

(7) Im Bereich der Mitgliedverbände der VKA werden für die Jahre 2006 und 2007 Ein-
malzahlungen nach Maßgabe der Anlage 4 gezahlt.

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen 
vorgeschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden 
Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung. 

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne 
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeindegrenze der 
Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe 
der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, 
Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen 
den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge 
bzw. besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden. 3Die nachgewiesenen 
notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort sind, soweit nicht eine 
unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, bis zu 20 Euro pro Übernachtung 
erstattungsfähig. 4Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbrin-
gung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage der 
Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe 
der nach der Sachbezugsverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, 
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Mittagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der 
jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wochenende oder einen 
Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstan-
denen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe 
der Sätze 3 bis 5 erstattet.

(3) Ist der Besuch einer auswärtigen Berufsschule vom  Ausbildenden veranlasst, wer-
den die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen für Unterkunft und Verpfle-
gungsmehraufwand nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. 

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 
2 erstattet. 

§ 10a Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der 
auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum 
Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder 
der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal 
die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten 
der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur 
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, 
BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im 
Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 
möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte 
oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet 
ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbilden-
den.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen erforderlich sind.

§ 16a Übernahme von Auszubildenden 

1Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Auszubildende nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entge-
genstehen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Verwaltung bzw. der Betrieb über Bedarf ausge-
bildet hat. 3Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 außer Kraft.
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§ 18 Zeugnis 

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel 
der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 20a In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

(2) Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühe-
stens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, schrift-
lich gekündigt werden.

Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
In Vertretung

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Änderungstarifvertrag Nr. 1
vom 1. August 2006 zum 

Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD)

- Besonderer Teil BBiG -

vom 13. September 2005

(in der Fassung vom 24. November 2005)

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

Der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil 
BBiG - vom 13. September 2005, in der Fassung vom 24. November 2005, wird wie folgt 
geändert:

Nach § 11 wird folgender § 14 eingefügt:

„§ 14 Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, und für Auszubildende der 
ostdeutschen Sparkassen 90 v. H. sowie bei den sonstigen Auszubildenden, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 67,5 v. H. des den Auszubil-
denden für November zustehenden Ausbildungsentgelts (§ 8).

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für 
Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am 
Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbildungs-
entgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren 
Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbil-
denden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember noch in 
diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahresson-
derzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem 
Ausbildungsverhältnis. 

(5) Für die Jahre 2005 und 2006 gelten die in Anlage 1 aufgeführten Übergangsrege-
lungen.“

§ 2

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2006 in Kraft. 

(2) 1Soweit bei im Bereich der Mitgliedverbände der VKA abgeschlossenen Sanierungs- 
und Notlagentarifverträgen sowie Tarifverträgen zur Zukunftssicherung und ander-
weitigen Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung, einschließlich Tarifverträge 
nach dem TVsA, Auszubildende in deren Geltungsbereich einbezogen sind, treten die 
Regelungen dieses Tarifvertrages erst mit Ablauf der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
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des jeweiligen Tarifvertrages geltenden Laufzeit bzw. im Falle einer Kündigung des 
jeweiligen Tarifvertrages mit Ablauf der Kündigungsfrist in Kraft. 2Die Tarifvertrags-
parteien können durch Anwendungsvereinbarung ein früheres In-Kraft-Treten der 
Regelungen dieses Tarifvertrages vereinbaren.

Berlin/ Frankfurt am Main, den 1. August 2006

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
In Vertretung

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Tarifvertrag
für Auszubildende des öffentlichen 

Dienstes (TVAöD) 
- Besonderer Teil Pflege - 

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -, 

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1a Geltungsbereich des Besonderen Teils

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt nur für die in § 1 Abs. 1 des Tarifvertrages für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Allgemeiner Teil unter Buchst. b aufgeführten 
Auszubildenden. 2Er bildet im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Teil des TVAöD 
den Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes in Pflegeberufen 
(TVAöD - Pflege).

(2) Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 2, 4, 5, 6, 8a, 9, 12, 12a, 13, 
14, 15, 16, 17, 19 und die Anlagen 1 bis 4 verwiesen wird, handelt es sich um die 
Regelungen des TVAöD - Allgemeiner Teil.

§ 3 Probezeit

(1)  Die Probezeit beträgt sechs Monate. 

(2)  Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
fallen, richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden 
Vorschriften über die Arbeitszeit. 

(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und 
Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(3) Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinaus-
gehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 8 Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Schülerinnen/Schüler in der 
Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbin-
dungspflege und Altenpflege, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwen-
dung finden,

im ersten Ausbildungsjahr  729,06 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 884,44 Euro.

 
2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt im Bereich des Bundes für Schüle-
rinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, für die die Regelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden,
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im ersten Ausbildungsjahr  674,38 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 818,11 Euro,

 
3Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt im Bereich der Mitgliedverbände der 
VKA für Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, für die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden,

 a) ab 1. Oktober 2005

 im ersten Ausbildungsjahr  685,32 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 741,26 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 831,37 Euro,

 b) ab 1. Juli 2006

 im ersten Ausbildungsjahr  696,25 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 753,08 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 844,64 Euro,

 c) ab 1. Juli 2007

 im ersten Ausbildungsjahr  707,19 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 764,91 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr 857,91 Euro,

 4Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 gelten für Schülerinnen/Schüler in der Alten-
pflege die Übergangsregelungen in Anlage 5.

(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten 
des Ausbildenden gezahlte Entgelt. 

(3) Für den Bereich der Mitgliedverbände der VKA werden für die Jahre 2006 und 2007 
Einmalzahlungen nach Maßgabe der Anlage 4 gezahlt.

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschädigung in entsprechender 
Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbe-
stimmungen in der jeweiligen Fassung.

(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb 
der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an 
Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstandenen 
notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
(im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von 
Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen.
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§ 10a Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte zum Wohnort 
der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal 
die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten 
der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur 
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, 
BahnCard) sind auszunutzen. 2Satz 1 gilt nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine 
tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der 
Ausbildungsstätte weniger als vier Wochen beträgt.

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die für die in dem Beruf beim Aus-
bildenden tätigen Beschäftigten jeweils maßgebenden Bestimmungen, in dem die 
Auszubildenden ausgebildet werden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prüfung 
erforderlich sind.

§ 20a In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

(2) Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühe-
stens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, geson-
dert schriftlich gekündigt werden.
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Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
In Vertretung

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Änderungstarifvertrag Nr. 1
vom 1. August 2006 zum 

Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes (TVAöD)

- Besonderer Teil Pflege -

vom 13. September 2005

(in der Fassung vom 24. November 2005)

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -, 

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

Der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil 
Pflege - vom 13. September 2005, in der Fassung vom 24. November 2005, wird wie folgt 
geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 
„im ersten Ausbildungsjahr   729,06 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  788,57 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr  884,44 Euro.“
durch die Worte
„im ersten Ausbildungsjahr   737,00 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  797,00 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr  896,00 Euro.“
ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte 
„im ersten Ausbildungsjahr   674,38 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  729,43 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr  818,11 Euro.“
durch die Worte
„im ersten Ausbildungsjahr   681,73 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr  737,23 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr  828,80 Euro.“
ersetzt.

c) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:
 
 „3Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt im Bereich der Mitgliedverbände 

der VKA für Schülerinnen/ Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden,

a) ab 1. Juli 2006
 im ersten Ausbildungsjahr   696,25 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 753,08 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr  844,64 Euro,

b) ab 1. Januar 2007
 im ersten Ausbildungsjahr   703,84 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 761,14 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr  855,68 Euro,

c) ab 1. Juli 2007
 im ersten Ausbildungsjahr   714,89 Euro,
 im zweiten Ausbildungsjahr 773,09 Euro,
 im dritten Ausbildungsjahr  869,12 Euro.“
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2. Nach § 8 wird folgender § 8b eingefügt:

„§ 8b Sonstige Entgeltregelungen

(1) Auszubildende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die beim Ausbil-
denden Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD  
75 v.H. der Zulagenbeträge gemäß § 8 Abs. 5 und 6 TVöD. 

(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 17 Abs. 1 
TVÜ-Bund bzw. § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit der Protokollerklärung 
Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1b zum BAT oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD 
bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 6 
BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Auszubildende unter denselben Voraus-
setzungen 50 v.H. des entsprechenden Zulagenbetrages.

(3) 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des Ausbildungs-
vertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft 
getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) 
festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedver-
bände der VKA im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung 
der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils 
geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, 
dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende 
Quadratmetersatz um 15 v.H. zu kürzen ist.

(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 gelten für Schülerinnen/ Schüler in der 
Altenpflege, deren Ausbildungsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begonnen 
hat, die jeweiligen einzelvertraglichen.Vereinbarungen. 2Soweit Ausbildende von 
Schülerinnen/ Schülern in der Altenpflege bis zum 30. September 2005 sonstige 
Entgeltbestandteile nicht oder in geringerer Höhe als gemäß den Absätzen 1 bis 
3 gezahlt haben, finden die Absätze 1 bis 3 bei Ausbildungsverhältnissen, die 
nach dem 30. September 2005 begonnen haben bzw. beginnen, spätestens ab 1. 
Januar 2008 Anwendung.

3. Nach § 11 wird folgender § 14 eingefügt: 

„§ 14 Jahressonderzahlung

(1a)1Auszubildende im Bereich des Bundes, die am 1. Dezember in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese 
beträgt bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West 
Anwendung finden, und für Auszubildende der ostdeutschen Sparkassen 90 v. H. 
sowie bei den sonstigen Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, 67,5 v. H. des den Auszubildenden für November zuste-
henden Ausbildungsentgelts (§ 8).

(1b)1Auszubildende im Bereich der Mitgliedverbände der VKA, die am 1. Dezember 
in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahresson-
derzahlung. 2Die Jahressonderzahlung beträgt bei Auszubildenden, für die die 
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Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, und für Auszubildende 
der ostdeutschen Sparkassen 90 v. H. sowie bei den sonstigen Auszubildenden, 
für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 67,5 v. H. des 
den Auszubildenden in den Kalendermonaten August, September und Oktober 
durchschnittlich gezahlten Entgelts (Ausbildungsentgelt, in Monatsbeträgen ge-
zahlte Zulagen und unständige Entgeltbestandteile gemäß § 8a und § 8b, soweit 
diese nicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 TVöD von der Bemessung ausgenommen 
sind) 3Bei Auszubildenden, deren Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums nach Satz 2 der erste 
volle Kalendermonat. 

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende we-
gen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzge-
setzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt 
ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind 
geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden 
hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbil-
dungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. De-
zember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der 
anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahres-
sonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 

(5) Für die Jahre 2005 und 2006 gelten die in Anlage 1 aufgeführten Übergangsre-
gelungen.“

§ 2

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 
1 Nr. 1 Buchst. a und b am 1. Januar 2007 in Kraft.

(2) 1Soweit bei im Bereich der Mitgliedverbände der VKA abgeschlossenen Sanierungs- 
und Notlagentarifverträgen sowie Tarifverträgen zur Zukunftssicherung und ander-
weitigen Tarifverträgen zur Beschäftigungssicherung, einschließlich Tarifverträge 
nach dem TVsA, Auszubildende in deren Geltungsbereich einbezogen sind, treten die 
Regelungen dieses Tarifvertrages erst mit Ablauf der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des jeweiligen Tarifvertrages geltenden Laufzeit bzw. im Falle einer Kündigung des 
jeweiligen Tarifvertrages mit Ablauf der Kündigungsfrist in Kraft. 2Die Tarifvertrags-
parteien können durch Anwendungsvereinbarung ein früheres In-Kraft-Treten der 
Regelungen dieses Tarifvertrages vereinbaren.
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Berlin/ Frankfurt am Main, den 1. August 2006

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
In Vertretung

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Niederschriftserklärung zu § 10a TVAöD - Besonderer Teil Pflege - :

Die Fahrtkosten für Familienheimfahrten umfassen die Kosten für die Hin- und Rück-
fahrt.
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Anlage 5  

Übergangsregelungen für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege

1. Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege, deren Ausbildungsverhältnis vor dem 1. 
Oktober 2005 begonnen hat, gelten die jeweils einzelvertraglich vereinbarten Aus-
bildungsentgelte bis zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses weiter, soweit 
einzelvertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird. 

2. Soweit Ausbildende von Schülerinnen/Schülern in der Altenpflege bis zum  
30. September 2005 ein Ausbildungsentgelt gezahlt haben, das niedriger ist als die 
in § 8 Abs. 1 geregelten Ausbildungsentgelte, gelten für die Ausbildungsentgelte bei 
Ausbildungsverhältnissen, die nach dem 30. September 2005  
beginnen, spätestens ab 1. Januar 2008 die in § 8 Abs. 1 geregelten Beträge.
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Tarifvertrag
über die vorläufige Weitergeltung 

der Regelungen 
für die Praktikantinnen/Praktikanten

vom 13. September 2005

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
- vertreten durch das Bundesministerium des Innern -,

und

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
- vertreten durch den Vorstand -,

einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

(1) Die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge finden im jeweiligen Geltungsbereich 
über den 30. September 2005 hinaus nach Maßgabe der in § 2 enthaltenen Rege-
lungen Anwendung:

a) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/
Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991,

b) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/
Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991,

c) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen (Praktikanten) vom 12. 
Oktober 1973 im Bereich der Mitgliedverbände der VKA,

d) Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/Praktikanten (TV Zuwen-
dung Prakt-O) vom 5. März 1991 im Bereich der Mitgliedverbände der VKA.

(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Tarifverträgen auf den BAT/BAT-O verwiesen 
wird, treten an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften des TVöD.  

§ 2

(1) Praktikantinnen/Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 30. Septem-
ber 2005 beginnt, haben keinen Anspruch auf den Verheiratetenzuschlag (§ 2 Abs. 1 
TV Prakt / TV Prakt-O).

(2) Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
nach Maßgabe der Vorschriften, die für die  beim Arbeitgeber in dem künftigen 
Beruf der Praktikantin/des Praktikanten Beschäftigten maßgebend sind; die 
vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 6,65 Euro. Für Praktikantinnen/
Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 30. September 2005 beginnt, 
beträgt die vermögenswirksame Leistung monatlich 13,29 Euro. 

§ 3

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.
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Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister des Innern
In Vertretung

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Niederschriftserklärung

Zu § 3:

Es besteht Einvernehmen, dass zeitnah nach Inkrafttreten des TVöD die Verhandlungen 
zur Anpassung des Praktikantenrechts aufgenommen werden.
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Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst der Länder

(TV-L)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -, 

einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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A. Allgemeiner Teil

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), die 
in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist.

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1:
(Text zum Geltungsbereich in Bremen wird noch eingefügt)

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsverfas-
sungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders verein-
bart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte.

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 beziehungs-
weise Ä 4 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage nach § 16 
Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt.

c) Angestellte, für die besondere Tarifverträge für das Fleischuntersuchungs-perso-
nal innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe gelten,

d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder einzel-
arbeitsvertraglich zur Anwendung kommen,

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, 
sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikan-ten,

f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III ge-
währt werden,

g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten,

h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 
sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV,

j) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterpersonal mit überwiegend 
künstlerischer Tätigkeit und Orchestermusikerinnen/Orchester-musiker,
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k) Beschäftigte, die

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Verwal-
tungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrie-
ben und deren Nebenbetrieben tätig sind,

bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der 
einer Verwaltung oder einem Betrieb nicht landwirtschaftlicher Art ange-
gliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Gartenbau-, 
Weinbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind und 
unter den Geltungsbereich eines landesbezirklichen Tarifvertrages fallen,

l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken,

m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,

n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen, die bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH in den Betriebsteilen 
Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig sind, die vor dem 1. 
Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlag,

o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriege-
bäuden in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter 
unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel Hauswarte, 
Liegenschaftswarte.

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k:

Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäftigten

1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtnereien,

2. des Staatsweingutes Meersburg,

3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen 
Betriebe,

4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Herren-
chiemsee,

5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäf-
tigten Pferdewärter, Gestütswärter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle und 
des Landgestüts Warendorf,

6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Wester-
wald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Westpfalz.
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(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte,

c) studentische Hilfskräfte,

d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhoch-
schulen.

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3:

Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen/ 
Assistenten, Oberassistentinnen/Oberassistentinnen, Oberingenieurinnen/-Obe-
ringenieure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden landes-
rechtlichen Personalkategorien (§ 53 Absatz 2 Hochschulrahmengesetz), deren 
Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 2006 bestanden hat, für die Dauer des ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.

(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderregelungen 
für nachstehende Beschäftigtengruppen:

a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40),

b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41),

c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42),

d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 43),

e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44),

f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45),

g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46),

h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechnischen 
Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg (§ 47),

i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48),

j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- 
und Obstanbaubetrieben (§ 49).

2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L.
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§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 
werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön-
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren 
Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probe-
zeit.

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 
auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur frei-
heitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegen-
heit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnah-
men sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäf-
tigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber 
unverzüglich anzuzeigen.

(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 
Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann 
eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, zur 
Auflage gemacht werden.

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten 
Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht 
auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der 
Arbeitgeber.

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
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erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsäch-
licher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Auf-
nahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten 
zu nehmen.

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.

§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt  
oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Be-
trieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als 
drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1:

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäftigung 
bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines 
anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Beschäf-
tigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 
verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge 
aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2:

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorü-
bergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der TV-L 
nicht zur Anwendung kommt. 

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen 
des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3:
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses 
- die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten der 
Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich 
geregelt.
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§ 5 Qualifizierung

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen 
Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung 
von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung 
und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertrags-
parteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange-
bot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer 
nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung 
wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für Dienst-
vereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 
5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen 
für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 
Tätigkeit; Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizie-
rung).

 2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt.

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - An-
spruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In diesem 
wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses Gespräch 
kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes geregelt, ist 
das Gespräch jährlich zu führen.

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - ein-
schließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit 
sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird in 
einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die 
Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen 
und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in 
Geld und/oder Zeit erfolgen.

(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann 
eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Verbindung 
mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber vereinbart werden. 2Dabei 
kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwendungen 
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oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das Arbeits-
verhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 3Dies gilt nicht, wenn die/der 
Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten entsprechend der erworbenen 
Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme beschäftigt wird, oder wenn die 
Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt oder einen Auf-
lösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des Rückzahlungsbetrages und die Dauer 
der Bindung an den Arbeitgeber müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.

(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbe-
zogen werden.

(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen 
so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.
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Abschnitt II

Arbeitszeit

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit

Hinweis: Eine endgültige Abstimmung zu § 6 Absatz 1 und zum Anhang zu § 6 erfolgt 
noch.

(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen 

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der festgestell-
ten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Februar 2006 
ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien nach den im Anhang zu § 6 festge-
legten Grundsätzen berechnet, die untrennbarer Bestandteil dieser Regelung 
sind,

b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachstehend aufgeführten 
Beschäftigten:

aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten,

bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonstigen 
Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Ausnahme der 
Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d,

cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-stät-
ten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im Küstenschutz, 

dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schulen, 
Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen,

ee) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen,

ff) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt wurde,

c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden,

d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für Ärz-
tinnen und Ärzte an Universitätskliniken) im Tarifgebiet West und im Tarifgebiet 
Ost einheitlich 42 Stunden.

 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden.
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(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 
kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten 
haben, sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle ein längerer 
Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabel-
lenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb 
von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für 
jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern 
sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Arbeits-
zeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:
 In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche 

Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche 
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwen-
digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtar-
beit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder 
mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors 
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2  
Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täg-
lichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schicht-
arbeit.

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem lan-
desbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht 



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ���

einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht 
hat.

(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum Bei-
spiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich ver-
stärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit 
auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden. 
2In diesem Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender 
Zeitausgleich durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Beschäftigte 
gemäß §§ 41 bis 43.

(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-
tigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird 
jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder 
dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung 
der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten 
insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschrei-
tenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender 
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit 
angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu 
tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach 
eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 maß-
gebend.

§ 7 Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäf-
tigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht 
herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 
denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear-
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden 
Nachtarbeit umfassen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 
des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnit-
ten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von 
mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stel-
le aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.
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(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, 
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 
Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich festge-
setzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalen-
derwoche ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 
Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb 
der Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festge-
legten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen 
Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

 angeordnet worden sind.

§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-
zuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je Stunde

a) für Überstunden
- in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v.H.,
- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H.,

b) für Nachtarbeit  20 v.H.,

c) für Sonntagsarbeit  25 v.H.,

d) bei Feiertagsarbeit
- ohne Freizeitausgleich 135 v.H.,
- mit Freizeitausgleich 35 v.H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, 
 soweit diese nicht im Rahmen von  

Wechselschicht-  oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.
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 des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der  
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach  
Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der 
Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden 
Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für 
Überstunden als solche.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1:
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach 
der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der 
Stufe 4.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich 
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 
235 v.H. gezahlt.

(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für 
die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Sofern kein 
Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält die/
der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats 
- nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v.H. des 
auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgrup-
pe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag 
für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich.

(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden 
sind Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäf-
tigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden erhalten nur 
dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der  Über-
stunden für sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übrigen ist über 
die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäftigten durch das 
Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von Dienststellen 
und deren ständige Vertreterinnen/-Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14 und 15 
und 15 Ü eingruppiert sind. 4DIe Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Beschäftigte der Freien 
Hansestadt Bremen sowie der Freien und Hansestadt Hamburg. 

(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/ 
dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festge-
legten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4 Satz 1:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen 
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfallen, es 
sei denn, sie sind angeordnet worden.

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für 
eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Montag bis 
Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des 
tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maßgebend 
für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft 
beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als zwölf Stunden werden für jede an-
gefangene Stunde 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach der Entgelttabelle 
gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft 
mit einem Einsatz außerhalb des Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 ein-
schließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerun-
det und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 
1 bezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthalts-
ort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder 
mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 5 die Summe 
dieser Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten 
vollen 30 oder 60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie 
etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst 
länger als 24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung nach 
jeweils 24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das 
Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereit-
schaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, 
ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 
2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen 
Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 2006 jeweils 
geltenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhält-
nisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 4Weitere Faktorisierungs-
regelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung 
getroffen werden.

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6:
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Freizeit-
ausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitge-
setzes erforderlich ist.

(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-
schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde.
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(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 
Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine 
Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9 Bereitschaftszeiten

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar-
beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls auch auf 
Anordnung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 
2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktori-
siert).

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeits-
zeit nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 
Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

 3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisa-
tionsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalver-
tretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt 
entsprechend.

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst und in 
Rettungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem 
Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Absatz 2 findet keine 
Anwendung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleitstellen 
beträgt in diesem Fall die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit zwölf Stunden zuzüg-
lich der gesetzlichen Pausen.

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.

§ 10 Arbeitszeitkonto

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-
den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirk-
lichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einver-
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nehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 
3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) 
vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle 
Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerich-
tet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2 
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht 
durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 4 sowie in 
Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere 
Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können 
durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der 
Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten 
Zeitraum, welche der in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 
treffen:

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige 
Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden 
durch die/den Beschäftigten;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (zum 
Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich 
kurzfristig widerruft.

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit-
kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und 
- bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu 
treffen.

§ 11 Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
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 tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise be-
triebliche Belange nicht entgegenstehen.

 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu be-
fristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der 
Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise be-
trieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäf-
tigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe-
schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise 
betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Protokollerklärung zu Abschnitt II:

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 
und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleitzeit-
regelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen keine 
Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages 
bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.
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Abschnitt III

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12 Eingruppierung

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.]

§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.]

§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätig-
keitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tätigkeit 
mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Ausübung eine 
persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit.

(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt 
werden, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits 
erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeits-
tage angedauert hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der Vertre-
tung in Anspruch genommen worden sein.

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 15 
aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäf-
tigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 
2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt 
die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten; bei 
vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über mehr als eine 
Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend.

§ 15 Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe.

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1:
1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
beträgt der Bemessungssatz für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgelt-
bestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen Tarifvertrag ergänzenden 
Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen 92,5 v.H. der nach den jeweiligen 
Tarifvorschriften für Beschäftigte im Tarifgebiet West geltenden Beträge. 2Der Be-
messungssatz Ost erhöht sich am 1. Januar 2008 auf 100 v.H. für Beschäftigte, auf 
die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die nach dem  
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BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 
8. Mai 1991) in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder 
nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären. 3Für die übrigen 
Vergütungsgruppen bleibt der Bemessungssatz nach Satz 1 bis zum 31. Dezember 
2009 unverändert; die Angleichung des Bemessungssatzes wird bis zu diesem Zeit-
punkt abgeschlossen. 4Satz 1 gilt nicht für Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 2.

(2) 1Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 
erhalten Entgelt nach den Anlagen A 1 und A 2. 2Beschäftigte, für die die Regelungen 
des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den Anlagen B 1 bis B 3.

(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 
Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den 
Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort ver-
einbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen 
der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt 
durch Anwendungsvereinbarung.

§ 16 Stufen der Entgelttabelle

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 
sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt.

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine einschlä-
gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen befristeten 
oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die Stufen-
zuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus 
diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-
destens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erwor-
ben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung 
nach dem 31. Januar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei 
Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruf-
lichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2:

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen 
oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.

2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung 
der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten gilt grundsätzlich als 
Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen 
dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein 
Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaftlerinnen/Wissen-
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schaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens 
zwölf Monate.

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer unun-
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt.

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 
der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der 
vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt.

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten kann 
Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei 
Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte 
mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 
3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn 
des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird.

(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann 
die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 
2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforder-
liche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer 
Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Vo-
raussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich 
begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 
beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der 
betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-
/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der 
Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem 
Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2:
 1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene 

Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen 
Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen 
der Personalentwicklung.
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Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbe-
zogene Stufenzuordnung.

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 
stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schrift-
lich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalen-
derjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Beschäf-
tigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie 
werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet.

 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der 
Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht 
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag 
der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten 
beschäftigt waren, werden voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjeni-
gen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, 
mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe 
wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppie-
rung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt 
nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 beziehungsweise 
weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält die/der Beschäftigte 
während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen 
Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 
50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine 
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niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe 
erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats 
an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus 
der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gege-
benenfalls einschließlich des Garantiebetrags.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

§ 18  Leistungsentgelt

(1) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt zusätzlich zum Tabellenentgelt 
eingeführt. 2Die Zielgröße ist 8 v.H. 3Bis zu einer anderen Vereinbarung wird ein 
Gesamtvolumen von 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller 
Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers, mit Ausnahme der unter § 41 fallenden 
Ärztinnen und Ärzte, für das Leistungsentgelt zur Verfügung gestellt.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 3:
 1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-

versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich 
Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind. 2Nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigungen, 
Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, 
unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten.

(2) Es besteht die Verpflichtung, die Leistungsentgelte jährlich auszuzahlen.

(3) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(4) 1Nähere Regelungen über die Ausgestaltung des Leistungsentgelts werden in lan-
desbezirklichen Tarifverträgen vereinbart. 2Dabei kann über das tariflich festgelegte 
Leistungsentgelt hinaus ein zusätzlich höheres Leistungsentgelt vereinbart werden. 
3In einem landesbezirklichen Tarifvertrag kann auch vereinbart werden, dass das 
Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes zusätzlich zur Jahressonderzahlung auf alle 
Beschäftigten gleichmäßig verteilt ausgeschüttet wird.

(5) Solange eine landesbezirkliche Regelung nicht zustande kommt, erhalten die Be-
schäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember ab dem Jahr 2007 12 v.
H. des Tabellenentgelts ausgezahlt, das für den Monat September desselben Jahres 
jeweils zusteht.

Protokollerklärungen zu § 18:
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungs-

entgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 
2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung beziehungsweise durch Gewährung eines Leistungsentgelts 
ausgeschlossen.
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2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten aus-
genommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen 
berücksichtigt werden.

§ 19 Erschwerniszuschläge

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- oder 
Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt.

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätz-
lich nur bei Arbeiten

a) mit besonderer Gefährdung,

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, aus-
reichend Rechnung getragen wird.

(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch abwei-
chend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts 
der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2.

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifvertrag-
lich vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrages gelten 
die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort.

§ 20 Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung.

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen

Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost

E 1 bis E 8 95 v.H. 71,5 v.H.

E 9 bis E 11 80 v.H. 60 v.H.

E 12 bis E 13 50 v.H. 45 v.H.

E 14 bis E 15 35 v.H. 30 v.H.
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 der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 werden 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenentgelts aus den 
Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgruppe 14 zugeordnet. 
3Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 mit einem Anspruch auf die Zulage nach § 17 
Absatz 8 TVÜ-Länder werden der Entgeltgruppe 14 zugeordnet.

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, 
das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und 
Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 
1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalender-
monat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Bemessungssatzes der Entgeltgruppe 
am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungstages. 4In den Fällen, in 
denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums 
eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich 
die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn 
der Elternzeit.

 Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3:

 1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden 
die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch 
bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht 
für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der 
drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann 
mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, 
bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an 
weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in 
dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 
für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 
1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen 
haben,

c) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzge-
setz,

d) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum 
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
bestanden hat.
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 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftigten 
nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds oder einer entsprechenden 
gesetzlichen Leistung ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden.

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 20. Mai 2006 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des 
Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Be- 
endigung des Arbeitsverhältnisses.

Protokollerklärungen zu § 20:

1. 1Im Jahr 2006 bestimmt sich der Bemessungssatz im Sinne des Absatzes 2 nach 
der Entgeltgruppe am 1. November 2006. 2Die Bemessungsgrundlage im Sinne des 
Absatzes 3 bestimmt sich im Jahr 2006 nach der Urlaubsvergütung beziehungsweise 
nach dem Urlaubslohn des Monats September, die/der nach den bisherigen Zuwen-
dungs-Tarifverträgen für die Höhe der Zuwendung maßgebend gewesen wäre.

2. Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bis zum 31. Oktober 2006 hinsichtlich der 
Zuwendung der tariflichen Nachwirkung nicht unterlegen hat, sowie für nach dem 
31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschäftigte gelten in den Jahren 2006 und 2007 
die Regelungen des § 21 TVÜ-Länder.

3. Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis im Laufe des Monats November 2006 wegen 
Erreichens der Altersgrenze, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Er-
füllung der Voraussetzungen zum Bezug einer Altersrente geendet hat, erhalten eine 
anteilige Jahressonderzahlung in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 5.

§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das Ta-
bellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden als 
Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßgebenden 
Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt. 
3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden und Mehr-
arbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden 
sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen 
sowie besondere Zahlungen nach § 23.

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3:
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die 
vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu 
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legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszei-
tänderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde gelegt.

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berück-
sichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden 
haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf 
Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des 
Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des 
Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der 
Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen Beträge unberücksichtigt, die 
während der Fortzahlungstatbestände auf Basis der Tagesdurchschnitte zustanden.

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind 
die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpassung 
zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltanpassung 
zu erhöhen.

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-
leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer 
von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des § 3 Absatz 2 und des  
§ 9 Entgeltfortzahlungsgesetz.

 Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1:

 Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des 
§ 21; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen.  
3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei 
oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
befreit sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen 
Leistungen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünden.

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3)
a)  von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und
b)  von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche
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 seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.  
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, 
die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.  
3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 
und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen 
bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der 
sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss wird 
zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente 
oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein 
aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Überzahlter Krankengeldzuschuss und 
sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zuste-
henden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit 
auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils 
des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung 
zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei 
denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids 
schuldhaft verspätet mitgeteilt.

§ 23 Besondere Zahlungen

(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermö-
gensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren 
Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Vollbeschäf-
tigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 
6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/
der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, 
und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fällig-
keit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 
4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die 
den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss 
zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirk-
same Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung 
ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 
34 Absatz 3)
a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro,
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro.

2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegattin/
dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Leben-
spartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des 
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Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt 
der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berech-
tigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; 
die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.

(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die 
Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils gel-
ten, entsprechende Anwendung. 

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile 
ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abwei-
chendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für 
den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto 
innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen 
Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er 
auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbe-
standteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt 
nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung 
folgt, fällig.

 Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1:

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungsweise 
kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch 
entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden 
Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahl-
tag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben.

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-
zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht.

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-
teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch 
auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeits-
stunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der son-
stigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.
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(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 
Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-
teile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) 
pauschaliert werden.

§ 25 Betriebliche Altersversorgung

1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftigte der 
Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz in seiner 
jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt IV

Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage,

bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und

nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage.

 3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmäßig 
oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme der 
auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeitausgleich 
gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 5Bei einer anderen Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert 
sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 6Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs 
ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen 
vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag 
bleiben unberücksichtigt. 7Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr 
gewährt werden; er kann auch in Teilen genommen werden.

 Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 7:
 Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 

Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten 
des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub 
wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis 
zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Erho-
lungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des 
Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalen-
dermonat um ein Zwölftel.

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt ge-
zahlt.
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§ 27 Zusatzurlaub

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des jeweiligen 
Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer sinngemäß.  
2Die beamtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub für Wech-
selschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit.

(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 
Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 
1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate.

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige 
Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder 
Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet 
haben, und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnah-
me von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr 
gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalender-
jahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub 
nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 
50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 
36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend.

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3:

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit 
oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 
unschädlich.

§ 28 Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fort-
zahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.
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§ 29 Arbeitsbefreiung

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in de-
nen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß von 
der Arbeit freigestellt werden:

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin
 im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens-
 partnerin/des Lebenspartners im Sinne des
 Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes
 oder Elternteils     zwei Arbeitstage,

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund
 an einen anderen Ort     ein Arbeitstag,

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum    ein Arbeitstag,

e) schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er  ein Arbeitstag
 in demselben Haushalt lebt,   im Kalenderjahr,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
 nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu
 jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht  vier Arbeitstage
 oder bestanden hat,    im Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte
 deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das
 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder  
 wegen körperlicher, geistiger oder seelischer  bis zu
 Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,   vier Arbeitstage
 übernehmen müssen,    im Kalenderjahr. 

 2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur 
Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt 
in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesen-
heit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung 
darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche
 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,  nachgewiesene 

        Abwesenheitszeit 
        einschließlich 
        erforderlicher
        Wegezeiten.

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 
besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung ge-



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ��0

setzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, 
gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; soweit die 
Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend machen können, besteht 
kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die 
Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend 
zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann 
bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die 
dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

 Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2:
 Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein 

Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen Grün-
den).

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, 
der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfachbe-
reichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des Gewerkschaftsrates 
beziehungsweise entsprechender Gremien anderer vertragsschließender Gewerk-
schaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr 
unter Fortzahlung des Entgelts erteilt werden; dringende dienstliche oder betrieb-
liche Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme 
an Tarifverhandlungen mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer 
der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden.

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach 
dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversiche-
rungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen 
entgegenstehen.

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt.
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Abschnitt V

Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30 Befristete Arbeitsverträge

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befri-
stungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 
Arbeitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Renten-
versicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in den 
Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die §§ 57a ff. 
Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgeregelungen unmit-
telbar oder entsprechend gelten.

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, 
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende 
Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben unberührt. 
2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von 
Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persön-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 
2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete 
oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist.

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 
Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs 
Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer 
Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit 
beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeits-
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen,

von insgesamt mehr als einem Jahr  sechs Wochen

zum Schluss eines Kalendermonats,

von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate,

von insgesamt mehr als drei Jahren  vier Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
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 3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Un-
terbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.

 Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5:
 Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte 

Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.

(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt.

§ 31 Führung auf Probe

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer 
von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höch-
stens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höher-
gruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion 
auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen 
Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.

§ 32 Führung auf Zeit

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier 
Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind 
zulässig:

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 
einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Ge-
samtdauer von zwölf Jahren.

 3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden.  
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beidersei-
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis.
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(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genann-
ten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergrup-
pierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines 
Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten 
der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren 
Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Be-
schäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag 
und die Zulage entfallen.

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte 
Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der 
Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat 
den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unter-
richten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 
4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX 
erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des 
Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des 
Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht 
das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn der Beschäftigte nach seinem vom Rentenversicherungsträger 
festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeig-
neten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende 
dienstliche beziehungsweise betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der 
Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids seine 
Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gut-
achten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 
bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 
Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar-
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beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts 
anderes vereinbart ist.

§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 
Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss,
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen,
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate,
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate,
 von mindestens 10 Jahren  5 Monate,
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate

 zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 
und unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Beschäf-
tigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber 
nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den 
bis zum 31. Oktober 2006 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, bleiben sie 
unkündbar.

(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis 
zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die 
Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt 
des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 
3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als 
Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von 
einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber.

§ 35 Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 
ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch auf 
Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses 
ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten 
ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
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Abschnitt VI

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36 Anwendung weiterer Tarifverträge

1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsrege-
lungen gelten fort, soweit im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Tarifvertrag 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Tarifverträge 
beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; 
Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West).

§ 37 Ausschlussfrist

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38 Begriffsbestimmungen

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgendes:

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu die-
sem Gebiet fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West.

(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug genom-
men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personal-
vertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt.

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-
gungsstelle vor.

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Beschei-
nigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer 
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne 
deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des 
SGB VI zu sein.

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätig-
keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen 
hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf 
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Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Arbeiter unterlegen hätte.

§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 
treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 2007 in 
Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum 31. Dezember 2009.

(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher 
Ebene schriftlich gekündigt werden

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007. 2Eine solche Kündigung 
erfasst zugleich auch abweichende Regelungen der tariflichen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit für besondere Beschäftigtengruppen in den Sonder-
regelungen,

b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Anglei-
chung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist,

c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum Schluss 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

c) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

d) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

e) die Entgelttabellen (Anlagen A 1 bis D 2) mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2008.

 Protokollerklärung zu § 39 Absatz 4:
 Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu 

einer neuen Entgeltordnung gesonderte Kündigungsregelungen zu den §§ 12, 13 
und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren.



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)���

Berlin, den 12. Oktober 2006

Für die 
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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B. Sonderregelungen

§ 40 Sonderregelungen für Beschäftigte 
 an Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen der Länder, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

1. § 3 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

"(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-
mäß in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, insbesondere der 
spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung auszuführen. 2Die 
Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen."

2. § 3 Absatz 4 gilt in folgender Fassung:

"(4) 1Nebentätigkeiten haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher 
schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen 
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeits-
vertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeit-
gebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann 
eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, 
zur Auflage gemacht werden."

3. In § 3 werden folgende Absätze 8 und 9  angefügt:

"(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-
rechte der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grundrecht der 
Gewissensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson oder 
eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien bestimmt, die Emp-
fehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche Ansprüche bleiben 
von den Empfehlungen der Schlichtung unberührt.

(9) Soweit in § 53 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Beschäf-
tigten Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promotion 
oder der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förderlich sind, 
soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu eigener 
wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden."
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Nr. 3 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1. § 6 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:

"(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Ab-weichend von 
Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu 
leisten haben sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle, ein 
längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden."

2. § 6 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengruppen 
oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 48 
Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors gelei-
steten zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb eines Jahres ausgeglichen. 
3§ 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt."

3. Es wird folgender Absatz 12 angefügt:

"(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten 
selbstverantwortlich festgelegt werden kann."

Nr. 4 Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit -

§ 7 Absatz 8 gilt in folgender Fassung:

"(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 48 

Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außer-

halb der Rahmenzeit,
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 

festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

 angeordnet worden sind."

Nr. 5 Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle -

1. § 16 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

"(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufs-
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erfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem 
anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, 
beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Januar 2010 und Vorliegen einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3.

 4Werden Beschäftigte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 eingestellt, gilt ergän-
zend: Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung an anderen Hochschulen oder 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden grundsätzlich anerkannt. 
5Dasselbe gilt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 12, wenn sie im Rah-
men der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- und/oder Bewertung von 
wissenschaftlichen Vorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten.

 6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung 
des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist."

2. § 16 Absatz 5 gilt in folgender Fassung:

"(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 
von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungsko-
sten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein 
bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 
zusätzlich erhalten. 

 3Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 25 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 4Dies gilt jedoch nur, wenn

a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene 
Anforderungen erfüllen oder 

b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung 
erreicht werden soll.

 5Die Zulage kann befristet werden. 6Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich."

Nr. 6 Zu § 18 - Leistungsentgelt -

In § 18 werden folgende Absätze 6 bis 9 angefügt:

"(6) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonder-
zahlung erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und 
Gemeinkosten des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln 
privater Dritter verbleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere 
Leistungen bei der Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die 
eingeworbenen Mittel zu erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung 
beigetragen haben. 4Die Sonderzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabel-
lenentgelts betragen. 5Sie ist nicht zusatzversorgungspflichtig.
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(7) 1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von den Absätzen 1 bis 6 eine 
Leistungszulage zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere 
Leistungen erbringen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als befri-
stete Zulage widerruflich.

(8) Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von den Absätzen 1 bis 6 eine 
einmalige Leistungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht 
haben.

(9) Das Volumen für das Leistungsentgelt nach Absatz 1 wird durch die Zahlungen 
nach den Absätzen 6 bis 8 nicht berührt."

Nr. 7 Zu § 26 - Erholungsurlaub -

§ 26 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:

"(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 30. September 
des folgenden Jahres genommen sein.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 
Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt 
unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-
laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen 
Kalendermonat um ein Zwölftel.

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 
gezahlt."

Nr. 8 Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge -

§ 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:

"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur 
zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; 
weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei 
der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind."
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§ 41 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte   
 an Universitätskliniken

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte (Beschäftigte), die an einer Universitätsklinik überwiegend 
Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen. 2Sie gelten auch für Ärztinnen 
und Ärzte, die in ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung eingesetzt 
sind.

(2) Ob und inwieweit diese Sonderregelungen auf andere Ärztinnen und Ärzte im Lan-
desdienst (zum Beispiel an psychiatrischen Krankenhäusern) übertragen werden, ist 
auf Landesebene zu verhandeln.

(3) Soweit in § 40 geregelte Tatbestände auch für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken einschlägig sein könnten, sind sie in die Regelungen dieses § 41 vollständig 
aufgenommen worden.

Protokollerklärungen zu Nr. 1 Absatz 1:

1. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum Beispiel 
Pathologie, Labor und Krankenhaushygiene.

2. Der Tarifvertrag für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Beschäftigungs-
pakt) vom 20. Oktober 2004 bleibt unberührt.

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

§ 3 gilt in folgender Fassung:

"§ 3   Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 
auszuführen; dabei sind die Ziele der Hochschule und die spezifischen Aufgaben in 
Forschung, Lehre und Weiterbildung zu beachten. 2Die Beschäftigten müssen sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes bekennen.

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegen-
heit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnah-
men sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäf-
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tigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber un-
verzüglich anzuzeigen.

(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten Grund-
sätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leistung und 
Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. 
3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, soll ein Poolvolumen 
gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die Klinik kann weitere Krite-
rien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist kein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt.

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauftragten 
Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht 
auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der 
Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten auch bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Verlangen der Beschäftigten ist er 
hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt 
oder in gesundheitsgefährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen 
Zeitabständen ärztlich zu untersuchen.

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsäch-
licher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Auf-
nahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten 
zu nehmen.

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.

(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grundrechte 
der Wissenschaftsfreiheit und das Grundrecht der Gewissensfreiheit zu beachten. 
2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson oder eine Schlichtungskommission durch 
die Betriebsparteien bestimmt, die Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen 
kann. 3Gesetzliche Ansprüche bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung unbe-
rührt.

(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 
auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, im 
Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und Ärzten 
oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu 
werden. 

(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am Rettungs-
dienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden Einsatz in 
diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatzversorgungs-
pflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag verändert sich 
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zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe Ä 1 Stufe 2.

Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10:
1. Beschäftigte, die nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr klinisch 

tätig waren, sind grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heranzuzie-
hen.

2. Beschäftigte, denen aus persönlichen oder fachlichen Gründen (zum Beispiel 
Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz 
im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit oder langjährige 
Tätigkeit als Bakteriologin/Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht 
zumutbar ist, dürfen grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heran-
gezogen werden.

3. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der Teilnah-
me am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leistungen vom 
Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private Unfallversicherung, für 
die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder 
teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zustehen. 2Die Beschäftigten können auf 
die sonstigen Leistungen verzichten.

4. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln der 
Beschäftigten vorliegt, sind die Beschäftigten von etwaigen Haftungsansprü-
chen freizustellen.

(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die Erstel-
lung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen Ausarbei-
tungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden.

(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung.

 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit 
Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wissenschaft-
liche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert und vergütet 
werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit des leitenden 
Arztes.

 4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wis-
senschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die 
Beschäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser 
Vergütung.

 5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen  Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht.

 7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen verweigert werden.
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(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal oder 
Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden.

(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material des 
Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem Arbeitgeber 
die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu erstatten sind. 
2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden."

Nr. 3 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1. § 6 Absatz 1 bis 5 gelten in folgender Fassung:

"(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen beträgt 42 Stunden. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 
notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt 
werden.

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend kann bei 
Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, 
sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle, ein längerer Zeit-
raum zugrunde gelegt werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgel-
tbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 
aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender 
Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige 
Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie 
auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

 4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betrieblichen 
Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber schon bis zum Ende des 
nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt 
werden, erhalten die Beschäftigten je Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; 
Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des monatlichen 
Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein 
Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 
7In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe d) zu.

 8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, 
der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, 
vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeits-
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an 
einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht wegen des Feier-
tags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen an 
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anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In 
den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 nicht.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:
 Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 

wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbei-
ten müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage 
einer Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 
12 Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen 
werden.

(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit zu leisten. 2Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei 
arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen."

2. § 6 Absatz 10 gilt in folgender Fassung:

"(10) 1Unter den Voraussetzungen des Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetzes, 
insbesondere des § 5 Arbeitsschutzgesetz, kann die tägliche Arbeitszeit im 
Schichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pausen ausgedehnt 
werden, um längere Freizeitintervalle zu schaffen oder die Zahl der Wochenend-
dienste zu vermindern. 2In unmittelbarer Folge dürfen nicht mehr als vier Zwölf-
Stunden-Schichten und innerhalb von zwei Kalenderwochen nicht mehr als acht 
Zwölf-Stunden-Schichten geleistet werden. 3Solche Schichten können nicht mit 
Bereitschaftsdienst (§ 7 Absatz 3) kombiniert werden."

3. Nach § 6 Absatz 11 wird folgender Absatz 12 eingefügt:

"(12) Wird den Beschäftigten durch ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers eine 
Sonderfunktion innerhalb der Klinik übertragen (zum Beispiel Transplantations-
beauftragte/Transplantationsbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragte/Strah-
lenschutzbeauftragter), sind sie für diese Tätigkeit und die Fortbildung hierzu in 
erforderlichem Umfang von ihren sonstigen Aufgaben freizustellen."

4. Zu § 6 gelten folgende Protokollerklärungen:

"Protokollerklärungen zu § 6:
1. 1Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass den Beschäftigten bei der Festlegung 

der Arbeitszeit ein angemessener zeitlicher Anteil der Arbeitszeit für ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre zugestanden wird. 2Die in 
den Hochschulgesetzen der Länder geregelten Mindestzeiten für die Ausübung 
wissenschaftlicher Tätigkeit bleiben unberührt.

2. Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass die Kliniken zusammen mit den 
Beschäftigten nach Wegen suchen, die Beschäftigten von bürokratischen, 
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patientenfernen Aufgaben zu entlasten und deren Arbeitsabläufe besser zu 
organisieren.

3. Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass in den Kliniken unter Einbeziehung 
der Beschäftigten intensiv alternative Arbeitszeitmodelle entwickelt werden, 
die sowohl den gesetzlichen Anforderungen als auch veränderten betrieblichen 
Anforderungen entsprechen.

4. 1Die Arbeitszeiten der Beschäftigten sollen objektiv dokumentiert werden. 2Die 
konkrete Anwendung wird durch Pilotprojekte geprüft."

Nr. 4 Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit -

1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmä-
ßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen 
die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats er-
neut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird. 2Wechselschichten 
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen."

2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung:

"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 
2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, 
dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzei-
genden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der Arbeit-
geber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 
Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem 
vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 4Durch tatsächliche 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeits-
zeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 
Arbeitszeitgesetz)".

3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 11:

"(9) 1Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschafts-
dienst fällt, kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz 
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den 
§§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 
Stunden (8 Stunden Volldienst und 16 Stunden Bereitschaftsdienst) verlängert 
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werden, wenn mindestens die Zeit über acht Stunden als Bereitschaftsdienst 
abgeleistet wird. 2Die Verlängerung setzt voraus:
a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Gesundheitsschutzes.
 3Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Bereitschafts-

dienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen maximal 24 Stunden betragen, 
wenn dadurch für den Einzelnen mehr Wochenenden und Feiertage frei sind.

(10) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 9 Satz 2 Buchstabe a bis c und bei 
Einhaltung der Grenzwerte des Absatzes 9 kann im Rahmen des § 7 Absatz 2a 
Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden 
hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist eine wöchentliche Arbeitszeit 
von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden in der Bereitschaftsdienststufe I 
und von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden in der Bereitschaftsdienst-
stufe II zulässig. 3Durch Tarifvertrag auf Landesebene kann in begründeten 
Einzelfällen eine durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von bis zu 
66 Stunden vereinbart werden. 4Für die Berechnung des Durchschnitts der wö-
chentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen.

(11) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 10 - beziehungsweise in 
den Fällen, in denen Absatz 10 nicht zur Anwendung kommt, die Höchstgrenze 
von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Teilzeitbe-
schäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert 
worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von drin-
genden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen 
werden."

Nr. 5 Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit -

1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde
a) für Überstunden 15 v.H.,
b) für Nachtarbeit           1,28 €
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H.,
d) bei Feiertagsarbeit
 - ohne Freizeitausgleich 135 v.H.,
 - mit Freizeitausgleich 35 v.H.,
e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,
f) für Arbeit an Samstagen von 
 13 bis 21 Uhr   0,64 €;

 in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte bei Ärzten der 
Entgeltgruppe Ä 1 auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 und bei Ärzten 
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der Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4 auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 1 
der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammen-
treffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste 
Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Arbeits-
zeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem 
jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen 
werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2:
 Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 

nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 2.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:
 1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-

zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabel-
lenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt."

2. § 8 Abs. 2 gilt in folgender Fassung:

"(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; 
für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die son-
stigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 
2Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches 
besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend 
macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des 
nächsten Kalendermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen 
worden sind, je Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des 
Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach 
der Stufe 2. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 
besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich."

3. § 8 Absatz 3 gilt nicht.

4. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) 1Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließ-
lich der geleisteten Arbeit in zwei Stufen als Arbeitszeit gewertet. 2Ausschlag-
gebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereitschaftsdienstes 
erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen:

Bereitschafts-
dienststufe

Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes

Bewertung als Arbeitszeit

I 0 bis zu 25 v.H. 60 v.H.

II Mehr als 25 v.H. bis 49 v.H. 95 v.H.
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 3Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht sich die 
Bewertung um 25 Prozentpunkte. 4Im Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) 
für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht 
gezahlt.

 5Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes, die als Arbeitszeit gewertet wird, wird 
das tarifliche Stundenentgelt der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe (indi-
viduelles Stundenentgelt) gezahlt. 6Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 7Für die Zeit des 
Freizeitausgleichs werden das Entgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten 
Zulagen fortgezahlt. 8Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes 
erfolgt durch schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 9Die Nebenabrede 
ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres 
kündbar."

Nr. 6 Zu § 9 - Bereitschaftszeiten - 

§ 9 gilt nicht.

Nr. 7 Zu § 12 - Eingruppierung -

§ 12 gilt in folgender Fassung:

"§ 12 Eingruppierung

 Die Beschäftigten sind entsprechend ihrer nicht nur vorübergehend und zeitlich 
mindestens zur Hälfte auszuübenden Tätigkeit wie folgt eingruppiert:

Entgelt-
gruppe

Bezeichnung

Ä 1 Ärztin/Arzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 2 Fachärztin/Facharzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 3 Oberärztin/Oberarzt

Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die medizinische Verantwortung für 
Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik beziehungsweise Abteilung vom 
Arbeitgeber übertragen worden ist.

Oberarzt ist ferner der Facharzt in einer durch den Arbeitgeber 
übertragenen Spezialfunktion, für die dieser eine erfolgreich 
abgeschlossene Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung nach der 
Weiterbildungsordnung fordert.

Ä 4 Fachärztin/Facharzt, der/dem die ständige Vertretung des leitenden 
Arztes (Chefarzt) vom Arbeitgeber übertragen worden ist.

(Protokollerklärung: Ständiger Vertreter ist nur der Arzt, der den 
leitenden Arzt in der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt. Das 
Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik nur von einer 
Ärztin/einem Arzt erfüllt werden.)"
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Nr. 8 Zu § 13

§ 13 gilt in folgender Fassung:

"§ 13 Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungszeit

 Ärztinnen/Ärzte der Entgeltgruppe Ä 1 in der Weiterbildung zur Fachärztin bezie-
hungsweise zum Facharzt erhalten eine monatliche Zulage in Höhe der Differenz 
zur Stufe 1 der Entgeltgruppe Ä 2, sobald sie die Mindestweiterbildungszeit nach 
der Weiterbildungsordnung um mehr als ein Jahr überschritten haben, ohne dass sie 
dies zu vertreten haben."

Nr. 9 Zu § 14 - Vorübergehende Übertragung  
 einer höherwertigen Tätigkeit -

§ 14 gilt in folgender Fassung:

"§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese 
Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Aus-
übung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit.

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich bei Beschäftigten, die in eine der Entgelt-
gruppen Ä 1 bis Ä 3 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte."

Nr. 10 Zu § 15 - Tabellenentgelt -

§ 15 gilt in folgender Fassung:

 "§ 15 Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/
ihn geltenden Stufe.

 Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1:
 1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 

finden, beträgt der Bemessungssatz für die sonstigen Entgeltbestandteile in 
diesem Tarifvertrag sowie in den ergänzenden Tarifverträgen und Tarifvertrags-
regelungen 92,5 v.H. 2Der Bemessungssatz Ost bleibt bis zum 31. Dezember 
2009 unverändert; die Angleichung des Bemessungssatzes wird bis zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen. 3Satz 1 gilt nicht für Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 2.
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(2) 1Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung fin-
den, erhalten Entgelt nach den Anlagen C 1 und C 2. 2Beschäftigte, für die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den 
Anlagen D 1 und D 2."

Nr. 11 Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle -

§ 16 gilt in folgender Fassung:

"§ 16 Stufen der Entgelttabelle

(1) 1Die Entgeltgruppe Ä 1 umfasst fünf Stufen; die Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4 
umfassen drei Stufen. 2Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe 
nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben 
Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

a) in Entgeltgruppe Ä 1:
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1
- Stufe 3 nach einem Jahr in Stufe 2
- Stufe 4 nach einem Jahr in Stufe 3
- Stufe 5 nach einem Jahr in Stufe 4

b) in Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4:
- Stufe 2 nach drei Jahren in Stufe 1
- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2.

(2) 1Für die Anrechnung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit gilt Folgendes: Bei der 
Einstellung werden Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung als förderliche 
Zeiten für die Stufenzuordnung berücksichtigt. 2Zeiten von Berufserfahrung aus 
nichtärztlicher Tätigkeit können berücksichtigt werden.

(3) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 
von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungs-
kosten kann abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei 
Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäf-
tigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich 
erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete Zulage 
widerruflich.

(4) 1Bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tritt bei Anwendung des 
Absatzes 3 an die Stelle des Wertes von 20 v.H. der Wert 25 v.H. 2Dies gilt jedoch 
nur, wenn
a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene 

Anforderungen erfüllen oder
b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung 

erreicht werden soll."
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Nr. 12 Zu § 17 - Allgemeine Regelungen zu den Stufen -

§ 17 gilt in folgender Fassung:

"§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-
ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird.

(2) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 2 
stehen gleich:
a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 

schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im 
Kalenderjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sind unschädlich; sie werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei 
Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die derjenigen Stufe vorangeht, 
die vor der Unterbrechung erreicht wurde, jedoch nicht niedriger als bei einer 
Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
4Zeiten, in denen eine Beschäftigung mit einer kürzeren als der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten erfolgt ist, 
werden voll angerechnet."

Nr. 13 Zu § 18

§ 18 gilt in folgender Fassung:

"§ 18  Besondere Zahlung im Drittmittelbereich

 1Die Beschäftigten im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzah-
lung erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten 
des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter 
verbleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei der 
Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu 
erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die Son-
derzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie ist nicht 
zusatzversorgungspflichtig."

Nr. 14 Zu § 19 - Erschwerniszuschläge -

§ 19 gilt nicht.
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Nr. 15 Zu § 20 - Jahressonderzahlungen -

§ 20 gilt nicht.

Nr. 16 Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts -

§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zu-
stehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschlä-
ge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer 
Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar."

Nr. 17 Zu § 27 - Zusatzurlaub -

§ 27 erhält folgenden Absatz 6:

"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-
lenderjahr von mindestens

150  Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag
300  Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage
450  Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage
600  Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage.

 2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften 
zu kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die 
Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung.

 Protokollerklärung zu Absatz 6:
 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-

beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind."

Nr. 18 Zu § 29 - Arbeitsbefreiung -

§ 29 Absatz 6 gilt in folgender Fassung, ergänzt um Absatz 7:

"(6) 1Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichbaren Veranstal-
tungen ist den Beschäftigten Arbeitsbefreiung bis zu drei Arbeitstage im Kalen-
derjahr zu gewähren. 2Die Arbeitsbefreiung wird auf einen Anspruch nach den 
Weiterbildungsgesetzen der Länder angerechnet. 3Bei Personalkostenerstattung 
durch Dritte erfolgt eine Freistellung für bis zu fünf Tage.
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(7) In den Fällen der Absätze 1 bis 6 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt."

Nr. 19 Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge -

1. § 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:

"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur 
zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; 
weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei 
der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind."

2. § 30 erhält folgenden Absatz 7:

"(7) 1Beim Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit besonders kurzen Ver-
tragslaufzeiten ist auch das Interesse der Beschäftigten an einer notwendigen 
Planungssicherheit zu berücksichtigen. 2Bei befristeten Beschäftigungen nach 
dem Hochschulrahmengesetz beziehungsweise einer gesetzlichen Nachfolgere-
gelung mit dem Zweck der Weiterbildung zur Fachärztin beziehungsweise zum 
Facharzt soll der erste Vertrag möglichst für eine Laufzeit von nicht weniger als 
zwei Jahren und der weitere Vertrag bis zum Ende der Mindestweiterbildungs-
zeit geschlossen werden. 3Sachliche Gründe können eine kürzere Vertragslauf-
zeit erfordern."

Nr. 20 Zu § 31 - Führung auf Probe -

§ 31 gilt in folgender Fassung:

"§ 31 Führung auf Probe

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-
dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe Ä 3 auszuübenden Tätigkeiten 
mit Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 
genannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für 
die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte, gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungs-
funktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der 
bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit."
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Nr. 21 Zu § 32 - Führung auf Zeit -

§ 32 gilt in folgender Fassung:

"§ 32 Führung auf Zeit

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 
vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig:

a) in der Entgeltgruppe Ä 3 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 
einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) in der Entgeltgruppe Ä 4 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von zwölf Jahren.

 3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe Ä 3 auszuübenden Tätigkeiten 
mit Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 
genannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben hätte, gewährt. 
3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung 
entsprechende Tätigkeit."

Nr. 22  Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung -

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung:

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen Versorgungswerk 
versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amt-
särztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten 
Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden 
ist."

2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt:

 "Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3:
 Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch berufsstän-

dische Versorgungswerke."
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Nr. 23 Zu § 35 - Zeugnis -

Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt."

Nr. 24 Zu § 39 - In-Kraft-Treten, Laufzeit -

§ 39 Absatz 3 gilt in folgender Fassung:

"(3) Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirk-
licher Ebene schriftlich gekündigt werden

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007,

b) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007."
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§ 42 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
 außerhalb von Universitätskliniken

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen 
und Zahnärzte (Beschäftigte), die nicht unter den Geltungsbereich des § 41 fallen und 
in Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Personen in ärztlicher 
Behandlung stehen, beschäftigt werden.

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

§ 3 gilt in folgender Fassung:

"§ 3  Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-
mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bekennen.

(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, 
Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus.

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeit-
geber unverzüglich anzuzeigen.

(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten 
Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Lei-
stung und Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen. 3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, 
soll ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die 
Klinik kann weitere Kriterien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte 
zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur 
Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Verlan-
gen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonderen 
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Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Bereichen 
beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen.

(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-
akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen.

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.

(8) (nicht besetzt)

(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 
auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, 
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und 
Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich 
tätig zu werden. 

(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am 
Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden 
Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatz-
versorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag 
verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 14 Stufe 3.

Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10:
1. Beschäftigte, die nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr 

klinisch tätig waren, sind grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst 
heranzuziehen.

2. Beschäftigte, denen aus persönlichen oder fachlichen Gründen (zum 
Beispiel Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit oder 
langjährige Tätigkeit als Bakteriologin/Bakteriologe) die Teilnahme am Ret-
tungsdienst nicht zumutbar ist, dürfen grundsätzlich nicht zum Einsatz im 
Rettungsdienst herangezogen werden.

3. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der 
Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige 
Leistungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private 
Unfallversicherung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungs-
dienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zu-
stehen. 2Die Beschäftigten können auf die sonstigen Leistungen verzichten.

4. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln der 
Beschäftigten vorliegt, sind die Beschäftigten von etwaigen Haftungsan-
sprüchen freizustellen.
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(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die 
Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden.

(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 
die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung.

 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Neben-
tätigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen 
und wissenschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten 
angefordert und vergütet werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen 
Nebentätigkeit des leitenden Arztes.

 4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wis-
senschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die 
Beschäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil 
dieser Vergütung.

 5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht.

 7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begrün-
deten Ausnahmefällen verweigert werden.

(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal 
oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden.

(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material 
des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem 
Arbeitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite 
zu erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden."

Nr. 3 Zu § 5 - Qualifizierung -

§ 5 erhält folgende Absätze 10 bis 12:

"(10) Für Beschäftigte, die sich in Facharztweiterbildung, Schwerpunktweiterbil-
dung oder Zusatzausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge 
mit Ärzten in der Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustel-
len, der unter Berücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermit-
telnden Ziele und Inhalte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich 
gegliedert festlegt. 

(11) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte 
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die festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungs-
ordnung vorgesehenen Zeit erreichen kann.

(12) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, 
in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist 
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen 
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung 
bleiben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfä-
higkeit sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt."

Nr. 4 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht.

2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung:

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich inner-
halb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag 
fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

 4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betrieblichen 
Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber schon bis zum Ende des 
nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt 
werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; 
Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des monatlichen 
Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein 
Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 
7In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe d) zu.

 8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, 
der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, 
vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeits-
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an 
einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht wegen des Fei-
ertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In 
den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 nicht.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:
 Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 

wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbei-
ten müssten."
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3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung:

"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei 
arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen."

4. § 6 Absatz 10 gilt nicht.

Nr. 5 Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit -

1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regel-
mäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei 
denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats 
erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird. 2Wechsel-
schichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag 
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten 
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen."

2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung:

"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 
2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, 
dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzei-
genden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der Arbeit-
geber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 
Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem 
vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 4Durch tatsächliche 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeits-
zeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 
Arbeitszeitgesetz)".

3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12:

"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im Rahmen 
des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht 



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)���

Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, 
und zwar wie folgt: 
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 

Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht, 

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.

(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 Absatz 
1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz über 
acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden ausschließlich der Pausen verlängert 
werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit-
schaftsdienst fällt. 2Die Verlängerung setzt voraus:
a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Gesundheitsschutzes.

 3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landesbezirklichen 
Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einver-
nehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht 
hat.

(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen des § 7 
Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über 
acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist eine wöchentliche 
Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden in den Bereitschafts-
dienststufen A und B und von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden in 
den Bereitschaftsdienststufen C und D zulässig. 3Für die Berechnung des Durch-
schnitts der wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1.

 Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11:
 1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifvertrages 

kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für die Beschäf-
tigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen und zu verändern. 
2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende Arbeitszeitgestaltung 
zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen Regelungen, die zu einer 
längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Voraussetzung: Im Rahmen des § 7 
Absatz 2a Arbeitszeitgesetz
- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen,
- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorliegen und
- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewähr- 

leistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden
 und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 

Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einvernehmliche 
Regelung getroffen werden.
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(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - beziehungsweise in 
den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung kommt, die Höchstgrenze 
von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Teilzeitbe-
schäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert 
worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von drin-
genden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen 
werden."

Nr. 6 Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit -

1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde

a) für Überstunden 15 v.H.,

b) für Nachtarbeit  1,28 €

c) für Sonntagsarbeit  25 v.H.,

d) bei Feiertagsarbeit
- ohne Freizeitausgleich 135 v.H.,
- mit Freizeitausgleich 35 v.H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,

f) für Arbeit an Samstagen von 
 13 bis 21 Uhr 0,64 €;

 in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte auf den 
Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf 
eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 
2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch 
der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 
und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu 
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend 
für Überstunden als solche.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1:
 Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 

nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.
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 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:
 1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-

zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabel-
lenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt."

2. § 8 Absatz 3 gilt nicht. 

3. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließ-
lich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und bezahlt:

a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-
schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes

Bewertung
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H.

B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.

C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.

D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.

 2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienst-
lich in Anspruch genommen wird.

b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die vom 
Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Bereitschafts-
dienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste
im Kalendermonat

Bewertung als
Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H.

9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H.

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H.

c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht 
sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im Übrigen 
werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt.

d) 1Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 
schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres 
kündbar.
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e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buchstaben 
a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Basis ihrer 
Eingruppierung am 31. Oktober 2006 nach der Anlage E. 2Für Beschäftigte, 
die nach dem 31. Oktober 2006 eingestellt werden und in den Fällen 
der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit ist die 
Vergütungsgruppe maßgebend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung 
beziehungsweise der Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des 
bisherigen Tarifrechts ergeben hätte.

f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen 
(Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten im Verhältnis 
1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 2Weitere Faktorisierungsre-
gelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung getroffen werden.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f:
 Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der Ar-

beitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist."

Nr. 7 Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts -

§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zu-
stehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschlä-
ge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer 
Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar."

Nr. 8 Zu § 27 - Zusatzurlaub -

§ 27 erhält folgenden Absatz 6:

"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-
lenderjahr von mindestens

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage.

 2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften 
zu kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die 
Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung.
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 Protokollerklärung zu Absatz 6:
 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-

beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind."

Nr. 9 Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung -

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung:

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen Versorgungswerk 
versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amt-
särztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten 
Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden 
ist."

2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt:

 "Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3:
 Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch berufsstän-

dische Versorgungswerke."

Nr. 10 Zu § 35 - Zeugnis -

Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt."
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§ 43 Sonderregelungen für die nichtärztlichen Beschäftigten 
 in Universitätskliniken und Krankenhäusern

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte (mit Ausnahme der Ärztinnen und 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die unter § 41 oder § 42 fallen), wenn sie in  
Universitätskliniken, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden.

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

§ 3 Absatz 5 gilt in folgender Fassung:

"(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte 
zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur 
Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Verlan-
gen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonderen 
Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Bereichen 
beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen."

Nr. 3 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht.

2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung:

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich inner-
halb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag 
fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

 4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betrieblichen 
Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber schon bis zum Ende des 
nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt 
werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; 
Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des monatlichen Ent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach der Entgelttabelle.  
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6Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 
zulässig. 7In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Ab-
satz 1 Satz 2 Buchstabe d) zu.

 8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, 
der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, 
vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeits-
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an 
einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht wegen des Fei-
ertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und deswegen 
an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In 
den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 nicht.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3:
 Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 

wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbei-
ten müssten."

3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung:

"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- 
und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei 
arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen."

4. § 6 Absatz 10 gilt nicht.

Nr. 4 Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit -

1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmä-
ßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen 
die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats er-
neut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird. 2Wechselschichten 
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen."

2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung:

"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 
2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, 
dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung 
überwiegt.
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(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzei-
genden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der Arbeit-
geber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 
Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem 
vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 4Durch tatsächliche 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeits-
zeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 
Arbeitszeitgesetz)".

3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12:

"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im Rahmen 
des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht 
Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, 
und zwar wie folgt: 
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 

Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum nicht.

(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 Absatz 
1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz über 
acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden ausschließlich der Pausen verlängert 
werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit-
schaftsdienst fällt. 2Die Verlängerung setzt voraus:

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Gesundheitsschutzes.

 3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landesbezirklichen 
Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einver-
nehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-entscheidungsrecht 
hat.

(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen des § 7 
Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über 
acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist eine wöchentliche 
Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden in den Bereitschafts-
dienststufen A und B und von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden in 
den Bereitschaftsdienststufen C und D zulässig. 3Für die Berechnung des Durch-
schnitts der wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1.
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 Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11:
 1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifvertrages 

kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für die Beschäf-
tigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen und zu verändern. 
2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende Arbeitszeitgestaltung 
zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen Regelungen, die zu einer 
längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Voraussetzung: Im Rahmen des § 7 
Absatz 2a Arbeitszeitgesetz
- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen,
- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorliegen und
- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährlei-

stung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden
 und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 

Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einvernehmliche 
Regelung getroffen werden.

(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern sich die 
Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - beziehungsweise in 
den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung kommt, die Höchstgrenze 
von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Teilzeitbe-
schäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert 
worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von drin-
genden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen 
werden."

Nr. 5 Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit -

1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde

a) für Überstunden
- in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v.H.,
- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H.,

b) für Nachtarbeit 
- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 1,28 €,
- für die übrigen Beschäftigten 20 v.H.,

c) für Sonntagsarbeit  25 v.H.,

d) bei Feiertagsarbeit
- ohne Freizeitausgleich 135 v.H.,
- mit Freizeitausgleich 35 v.H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,
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f) für Arbeit an Samstagen von 
 13 bis 21 Uhr

- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 0,64 €,
- für die übrigen Beschäftigten, soweit die
 Samstagsarbeit nicht im Rahmen von 
 Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.;

 in den Fällen der Buchstaben a, b 2. Alternative und c bis e sowie Buchstabe 
f 2. Alternative beziehen sich die Werte auf den Anteil des Tabellenentgelts 
der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde entfällt. 3Beim 
Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der 
höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit 
ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen 
Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entspre-
chend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und 
ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1:
 Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 

nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:
 1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-

zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellen-
entgelts höchstens 235 v.H. gezahlt."

2. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließ-
lich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und bezahlt:

a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-
schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes

Bewertung
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H.

B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.

C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.

D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.

 2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienst-
lich in Anspruch genommen wird.
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b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die vom 
Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Bereitschafts-
dienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste
im Kalendermonat

Bewertung als
Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H.

9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H.

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H.

c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht 
sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im Übrigen 
werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt.

d) Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die 
Betriebsparteien.

e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buchstaben 
a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Basis ihrer 
Eingruppierung am 31. Oktober 2006 nach der Anlage E. 2Für Beschäftigte, 
die nach dem 31. Oktober 2006 eingestellt werden und in den Fällen der 
Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit ist die Vergü-
tungs- beziehungsweise Lohngruppe maßgebend, die sich zum Zeitpunkt der 
Einstellung beziehungsweise der Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgel-
tung des bisherigen Tarifrechts ergeben hätte.

f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen 
(Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten im Verhältnis 
1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 2Weitere Faktorisierungsre-
gelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung getroffen werden.

 Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f:
 Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der Arbeit-

geber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist."

Nr. 6 Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts -

§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung:

"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zu-
stehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschlä-
ge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit einer 
Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar."
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Nr. 7 Zu § 27 - Zusatzurlaub -

§ 27 erhält folgenden Absatz 6:

"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-
lenderjahr von mindestens

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage.

 2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften 
zu kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die 
Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung.

 Protokollerklärung zu Absatz 6:
 Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-

beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind."

Nr. 8 Regelungen zur Anwendung der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O

(1) Der Betrag nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 1 a zu 
Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O wird von 46,02 Euro auf 90,00 Euro 
erhöht. Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbestände nur einmal zu.

(2) 1Pflegepersonen im Sinne des Abschnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O, 
denen die Leitung einer Station übertragen ist, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine monatliche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Beschäftigten in 
dem selben Zeitraum keine Zulage nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1  
Nr. 1 oder Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O gezahlt 
wird. 2Dasselbe gilt für Beschäftigte in der Funktionsdiagnostik, in der Endosko-
pie, im Operationsdienst und im Anästhesiedienst.
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§ 44 Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen und berufsbildenden Schulen (zum Beispiel Berufs-, Berufsfach- und Fachschu-
len). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Verwaltung, die 
der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes dienen, 
sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen.

Protokollerklärung:
Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die Vermittlung 
von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das 
Gepräge gibt.

Nr. 2 Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die entspre-
chenden Beamten in der jeweils geltenden Fassung. 3Sind entsprechende Beamte nicht 
vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln.

Nr. 3 Zu Abschnitt IV - Urlaub und Arbeitsbefreiung -

(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 
Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich 
anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krank-
heit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien 
übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 
2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Betriebsparteien.

Nr. 4 Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des    
 Arbeitsverhältnisses -

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schul-
halbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat.
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§ 45 Sonderregelungen für Beschäftigte  
 an Theatern und Bühnen

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen, 
soweit sie nicht von der Ausnahmeregelung in § 1 Absatz 2 Buchstabe j erfasst 
werden. 2Unter diese Sonderregelungen fallen Beschäftigte in der Verwaltung und 
Orchesterwarte, ferner Beschäftigte mit mechanischen, handwerklichen oder tech-
nischen Tätigkeiten, einschließlich Meisterinnen und Meister, insbesondere in den 
Bereichen
- Licht-, Ton- und Bühnentechnik,
- handwerkliche Bühnengestaltung (zum Beispiel Dekorationsabteilung,  

Requisite),
- Vorderhaus,
- Kostüm und Maske.

(2) Unter diese Sonderregelungen fallen auch die folgenden Beschäftigten:
- technische Oberinspektorin und Oberinspektor, Inspektorin und Inspektor, 

soweit nicht technische Leiterin oder Leiter,
- Theater- und Kostümmalerin und Theater- und Kostümmaler,
- Maskenbildnerin und Maskenbildner,
- Kascheurin und Kascheur (Theaterplastikerin und Theaterplastiker),
- Gewandmeisterin und Gewandmeister,
es sei denn, sie sind überwiegend künstlerisch tätig.

(3) Die Arbeitsbedingungen des Abendpersonals (insbesondere Platzanweiser, Logen-
schließer, Garderobenpersonal, Toilettenpersonal, Aushilfen) werden gesondert 
vereinbart. 

Nr. 2 Zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit -

Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart werden.

Nr. 3 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

Beschäftigte sind verpflichtet, an Reisen zu auswärtigen Aufführungen teilzunehmen.

Protokollerklärung:
Bei Reisen zu auswärtigen Aufführungen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen 
angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als Arbeits-
zeit zu bewerten.
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Nr. 4 Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

(1) 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen verpflichtet 
wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird jede Woche ein 
ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder siebenten Woche 
auf einen Sonn- oder Feiertag fallen.

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage  
(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden.

(3) Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmäßige 
Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v.H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe 
und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle.

(4) 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches 
dringendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des 
Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a 
zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1 über die Berechnung des 
Entgelts für die tatsächliche Arbeitsleistung findet Anwendung.

(5) 1Die Regelungen über Zeitzuschläge und über die Wechselschichtzulage und 
Schichtzulage (§ 8 Absätze 1, 7 und 8) gelten nicht für Beschäftigte, die eine Theater-
betriebszulage oder einen Theaterbetriebszuschlag nach einem landesbezirklichen 
Tarifvertrag erhalten. 2Landesbezirklich kann Abweichendes geregelt werden.

 Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 5:
 Am 31. Oktober 2006 bestehende Tarifverträge über eine Theaterbetriebszulage 

oder  einen Theaterbetriebszuschlag können nach den jeweils vereinbarten Kündi-
gungsfristen von den Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene gekündigt 
werden; dies gilt auch für die von der TdL für das Tarifgebiet Ost geschlossenen 
Tarifverträge.

(6) Die Arbeitszeit darf nur in Ausnahmefällen, wenn es der Betrieb erfordert, auf mehr 
als zwei Zeitabschnitte des Tages verteilt werden.
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§ 46 Sonderregelungen für Beschäftigte 
 auf Schiffen und schwimmenden Geräten

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

1Diese Sonderregelungen gelten für die Besatzungsmitglieder auf Schiffen und schwim-
menden Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den Schiffslisten der 
Verwaltung aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines Schiffes oder schwimmenden Gerätes 
gehören nur diejenigen Beschäftigten, die mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an 
Bord, gegebenenfalls in mehreren Schichten, tätig sein müssen und in der von der Ver-
waltung aufzustellenden Bordliste aufgeführt sind. 3Beschäftigte, die an Bord dieselben 
Arbeiten verrichten, ohne selbst in der Bordliste aufgeführt zu sein, werden für die Dau-
er dieser Tätigkeit wie Besatzungsmitglieder behandelt. 4Die Regelungen gelten auch 
für Beschäftigte der Länder, die auf nicht landeseigenen Schiffen und schwimmenden 
Geräten eingesetzt sind.

Protokollerklärung:
Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Entgeltgrup-
pen nicht.

Nr. 2 Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst.

Nr. 3 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

(1) 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten sich 
Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeitsstelle nur mit 
einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und trifft das Fahrzeug 
infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle ein, wird die Zeit ab 
dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit 
gewertet.

(2) 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem vom 
Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird die Trans-
portzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 2Die 
regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden. 3Für Maschinisten 
auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motorgeräten kann die regel-
mäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um täglich bis zu einer Stunde 
verlängert werden.

(3) 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden 
Geräten dies erfordert (zum Beispiel 24-Stunden-Betrieb), kann die Arbeitszeit in 
einem Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf einen 
Zeitraum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an 
den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit erfolgt, der dem 
Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 entspricht. 2Im Rahmen der 
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Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstunden, die über das Doppelte der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 hinausgehen, sind Über-
stunden im Sinne des § 7 Absatz 7.

(4) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord wird bei 
der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei denn, dass 
Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist. 

(5) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen wer-
den, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn in den 
Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nr. 1 Buchstabe a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des Entgelts während 
der Wachdienste gelten folgende Vorschriften:

1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt ge-
zahlt:
a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten wäh-

rend des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Gesamtwachzeit 
ausmachen.

b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder bei denen 
auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine Bindung an einen 
vorgeschriebenen Platz besteht (zum Beispiel Decks-, Maschinen-, Brücken- 
oder Ankerwachen).

2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschränkungen 
unterliegen, werden wie folgt bewertet:
a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das Entgelt für 

eine Arbeitsstunde gezahlt.
b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stundengarantie 

von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst nur Anwesenheit 
verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird. Soweit die Vorausset-
zungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buchstabe a entsprechend.

(6) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten wäh-
rend der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine besondere 
Vergütung gezahlt.

(7) 1Besatzungsmitglieder auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf Lade-
raumsaugbaggern, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 3 richtet, erhalten pro Ein-
satztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Überstunden sind bis zu zwei Stunden 
täglich abgegolten (zum Beispiel für kleinere Reparaturen); dies gilt nicht im Falle 
von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordneten Reparaturen. 3Der Zuschlag 
nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberechnung nach § 21 Satz 2 ausgenommen.

Nr. 4 Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit -

(1) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Absatz 4 werden Zeitzuschläge 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b bis f nicht gezahlt.
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(2) Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 wird der 
Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Buchstabe f nicht gezahlt.

Nr. 5 Zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen -

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während der 
Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbestandteile.

Nr. 6 Zu § 19 - Erschwerniszuschläge -

(1) 1Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zusam-
menhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v.H. des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2 ge-
zahlt. 2Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Gegenständen der eigenen 
Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge und Gegenstände, sofern die 
Leistungen besonders schwierig oder mit erheblicher Gefahr verbunden waren.

(2) 1Auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und Laderaumsaugbaggern wird für 
Einsätze zum Feuerschutz beziehungsweise zur Bekämpfung von Schadstoffen, 
Öl oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 50 Euro gezahlt und 
die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitgestellt; dies gilt nicht für 
Übungseinsätze. 2Absatz 1 findet keine Anwendung.

(3) Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, wird 
der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerätes, durch 
Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursachen auf dem 
Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an persönlichen Gegenstän-
den bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall ersetzt.

Nr. 7 Zu § 23 Absatz 4 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld -

(1) 1Für Fahrten zur Arbeitsstelle werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten 
nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise entspre-
chender landesrechtlicher Vorschriften erstattet, sofern sie die Fahrtkosten zu der 
Arbeitsstätte, der die/der Beschäftigte dauerhaft personell zugeordnet ist, überstei-
gen. 2An Stelle des Tagegeldes (§ 6 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise ent-
sprechende landesrechtliche Vorschriften) wird nachfolgende Aufwandsvergütung 
gezahlt:
- bei einer Abwesenheit ab 8 Stunden in Höhe von 3 Euro,
- bei einer Abwesenheit ab 14 Stunden in Höhe von 5 Euro,
- bei einer Abwesenheit ab 24 Stunden für je 24 Stunden in Höhe von 8 Euro.

 3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der die/der Beschäftigte 
dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienstgeschäft erle-
digt wird, weniger als 2 km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 2 nicht gewährt. 
4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 Bundesreisekostengesetz 
beziehungsweise entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften erstattet.
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden eine 
Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt.

(3) 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten - mit Ausnahme der 
Besatzungsmitglieder auf Fähren der Länder Bremen, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein - ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßgebend, dass 
sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) befindet.

2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht den 
erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernachtungsgeld in 
Höhe von 8 Euro gezahlt.

 2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 und 
4 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise entsprechender landesrechtlicher 
Vorschriften gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger.

(4) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Erstat-
tung von Reisekosten in § 23 Absatz 4.

(5) Abweichend von § 6 Absatz 11 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten bei 
fester Arbeitszeit zu 50 v.H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender Arbeits-
zeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit angerechnet.

Nr. 7 Zu § 27 - Zusatzurlaub -

Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach Nr. 3 
Absatz 4 bis 6.
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§ 47 Sonderregelungen für Beschäftigte im  
 Justizvollzugsdienst der Länder sowie im  
 feuerwehrtechnischen Dienst der Freien  
 und Hansestadt Hamburg

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte des Justizvollzugsdienstes, die im 
Aufsichtsdienst, im Werkdienst oder im Sanitätsdienst tätig sind sowie für Beschäf-
tigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg.

(2) Nr. 2 gilt nur für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Han-
sestadt Hamburg.

(3) Diese Sonderregelungen gelten nur im Tarifgebiet West.

Nr. 2 Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - und  
 zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt -

(1) 1Die §§ 6, 7 und 19 finden auf Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der 
Freien und Hansestadt Hamburg keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen 
für die entsprechenden Beamten. 

(2) Beschäftige im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzulage) in 
Höhe von
- 63,69 Euro nach einem Jahr Beschäftigungszeit und
- 127,38 Euro nach zwei Jahren Beschäftigungszeit.

(3) 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubsentgelt 
oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes 
(§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

Nr. 3 Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses   
 Übergangszahlung

(1) 1Das Arbeitsverhältnis endet auf schriftliches Verlangen vor Vollendung des für das 
Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente gesetzlich festgelegten Alters zu 
dem Zeitpunkt, zu dem vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Arbeitgebers 
im Aufsichtsdienst beziehungsweise im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr in den 
gesetzlichen Ruhestand treten. 2Die/Der Beschäftigte hat das Verlangen mindestens 
drei Monate vor Erreichen dieses Zeitpunktes zu erklären.

(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 geendet hat, erhalten für jedes 
volle Beschäftigungsjahr im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungsweise 
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Einsatzdienst eine Übergangszahlung in Höhe von 45 v.H. des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, höchstens das 35-fache dieses Betrages. 
2Die Übergangszahlung erfolgt in einer Summe mit dem Ausscheiden der/des 
Beschäftigten. 3Auf Wunsch des Beschäftigten kann die Übergangszahlung auch in 
Teilbeträgen ausgezahlt werden.

(3) 1Der Anspruch auf Übergangszahlung besteht nur dann, wenn Beschäftigte den Ab-
schluss einer auf eine Kapitalleistung gerichteten Versicherung und die Entrichtung 
der Beiträge mit einer garantierten Ablaufleistung zum voraussichtlichen Zeitpunkt 
der Beendigungsmöglichkeit des Arbeitsverhältnisses nach Absatz 1, mindestens 
in Höhe von 30 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 
multipliziert mit 35 nachweisen. 2Ist die/der Beschäftigte bei erstmaliger Tätigkeit 
im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungsweise Einsatzdienst älter als 25 
Jahre, verringert sich die garantierte Ablaufleistung, auf die die Versicherung nach 
Satz 1 mindestens abzuschließen ist, um 1/35 für jedes übersteigende Jahr. 3Von der 
Entrichtung der Beiträge kann vorübergehend bei einer wirtschaftlichen Notlage 
der/des Beschäftigten abgesehen werden.

(4) 1Beschäftigte, die am 31 Oktober 2006 schon und am 1. November 2006 noch im 
Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungsweise Einsatzdienst beschäftigt 
sind, erhalten - in den Fällen der Buchstaben c bis e unter der Voraussetzung des 
Absatzes 3 - 

a) eine Übergangszahlung in Höhe von 100 v.H., wenn sie am Stichtag das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, 

b) eine Übergangszahlung in Höhe von 95 v.H., wenn sie am Stichtag das  
50. Lebensjahr vollendet haben,

c) eine Übergangszahlung in Höhe von 87,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 45. Le-
bensjahr vollendet haben,

d) eine Übergangszahlung in Höhe von 77,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 40. Le-
bensjahr vollendet haben, 

e) eine Übergangszahlung in Höhe von 62,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 37. Le-
bensjahr vollendet haben,

 des 26,3-fachen des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Absatz 1 
mindestens 35 Jahre im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungsweise 
Einsatzdienst bei demselben Arbeitgeber tätig waren. 2Bei einer kürzeren Beschäfti-
gung verringert sich die Übergangszahlung um 1/35 für jedes fehlende Jahr.

(5) 1Einem Antrag von Beschäftigten auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit nach 
dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) soll auch schon vor 
der Vollendung des 60. Lebensjahres entsprochen werden. 2§ 5 Absatz 7 TV ATZ gilt 
in diesen Fällen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vomhundertsatzes von 5 
v.H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v.H. tritt.



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) �1�

§ 48 Sonderregelungen für Beschäftigte  
 im forstlichen Außendienst

Nr. 1 Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht 
von § 1 Absatz 2 Buchstabe d erfasst werden.

Nr. 2 Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

(1) 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Abweichend 
von § 7 Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über den Arbeits-
zeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden sind. 3§ 10 Absatz 1 
Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Beschäftigten kann ein Arbeits-
zeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschreibung geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder verein-
bart werden.
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§ 49 Sonderregelungen für Beschäftigte in  
 landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 
 Weinbau- und Obstanbaubetrieben

Nr. 1 Zu § 1 Absatz 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 
und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben.

Nr. 2 Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier Mona-
ten des Jahres auf bis zu 56 Stunden wöchentlich festgesetzt werden. 2Sie darf im Jahr 
aber 2.188 Stunden im Tarifgebiet West und 2.214 Stunden im Tarifgebiet Ost nicht 
übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im Sinne des § 38 Absatz 5 Satz 1, denen 
Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung zeitlich nicht von der Eigenart der Verwaltung 
oder des Betriebes abhängig ist.
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Anhang zu § 6

Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit im Tarifgebiet West
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Anhang zu § 16

Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu 
eingestellte Beschäftigte
I.

1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend
- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene Beschäf-

tigte),
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT/BAT-O (Lehrkräfte, vorhandene 

Beschäftigte)
- Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O;

b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der
- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach Aufstieg 

aus IXa/IXb BAT/BAT-O,
- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O (vorhan-

dene Beschäftigte),
- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohngruppe 3 

MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte),
- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O;

c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der
- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäf-

tigte),
- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte),
- Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte),
- Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O.

Protokollerklärung zu Anhang zu § 16:

1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder.

2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Sonder-
regelungen:

3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach 
neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich in 

Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT/
BAT-O)

 erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die 
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 
erreicht.



Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) �1�

II.

(1) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b 
zum BAT/BAT-O) Eingangsstufe

a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend
- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b)

b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend 
- Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII
- Kr. VII ohne Aufstieg
- Kr. VI ohne Aufstieg

c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend
- Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va

(2) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b 
zum BAT/BAT-O) Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 (gesonderter Wert) bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX

b) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 6 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII

c) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII

d) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe
- Kr. VI ohne Aufstieg

e) in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 
- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V

(3) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflegedienst 
(Anlage 1b zum BAT/BAT-O) für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelungen:

a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII,
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b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI,

c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X, 

d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX,

e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII,

f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 
5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungs-
gruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg,

g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 und die 
Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-
tungsgruppe Kr. VI ohne Aufstieg 

erreicht.
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C. Anlagen

Anlage A 1 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet West

- Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380

    9 1) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 2)

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)

7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1    Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

1)
E 9b

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.495 2.650 2.840 3.020

2)  3.180 
3)  2.533 
4)  1.850 
5)  2.340 
6)  1.652    
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Anlage A 2 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet West

- Gültig ab 1. Januar 2008 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.485 3.870 4.015 4.530 4.920

14 3.150 3.500 3.705 4.015 4.490

13 2.900 3.225 3.400 3.740 4.210

12 2.595 2.885 3.295 3.655 4.120

11 2.505 2.780 2.985 3.295 3.745

10 2.410 2.680 2.885 3.090 3.480

   9 1) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 2)

8 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5703)

7 1.8554) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445

6 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3555)

5 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250

4 1.6506) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145

3 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055

2 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995

1 Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:
 

1)
E 9b

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.570 2.730 2.925 3.110

2)  3.275     
3)  2.610     
4)  1.905     
5)  2.405     
6)  1.700     
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Anlage B 1 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

- Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422  

14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033  

13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783  

12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700  

11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362  

10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127  

91) 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757  2)

8 1.782 1.980 2.072 2.155 2.248 2.3063)

7 1.6654) 1.850 1.970 2.063 2.132 2.197

6 1.632 1.813 1.906 1.993 2.054 2.1145)

5 1.561 1.734 1.822 1.910 1.975 2.021

4 1.4826) 1.647 1.758 1.822 1.887 1.925

3 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.845

2 1.340 1.489 1.536 1.582 1.684 1.790

1 Je 4 Jahre 1.190 1.212 1.240 1.265 1.332

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:
 

1)
E 9b

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.308 2.451 2.627 2.794

2)  2.942     
3)  2.343     
4)  1.711     
5)  2.165     
6)  1.528     
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Anlage B 2 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

 - Gültig in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis 30. April 2008 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422  

14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033  

13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783  

12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700  

11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362  

10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127  

9 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757

     9 1) 2) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3)

8 1) 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4934)

7 1) 1.8005) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1) 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2856)

5 1) 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1) 1.6027) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1) 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 1) 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1 1) Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung 
finden und die nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII 
eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären.

 
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen: 

2)
E 9b

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.495 2.650 2.840 3.020

3)  3.180     
4)  2.533     
5)  1.850     
6)  2.340     
7)  1.652     
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Anlage B 3 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

- Gültig ab 1. Mai 2008 -

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.224 3.580 3.714 4.190 4.551

14 2.914 3.238 3.427 3.714 4.153

13 2.683 2.983 3.145 3.460 3.894

12 2.400 2.669 3.048 3.381 3.811

11 2.317 2.572 2.761 3.048 3.464

10 2.229 2.479 2.669 2.858 3.219

9 1.966 2.183 2.294 2.599 2.840

     9 1) 2) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 3)

  8 1) 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5704)

  7 1) 1.8555) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445

  6 1) 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3556)

  5 1) 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250

  4 1) 1.6507) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145

  3 1) 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055

  2 1) 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995

  1 1) Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485

1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung 
finden und die nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII 
eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären.

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

2)
E 9b

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.570 2.730 2.925 3.110

3) 3.275     
4) 2.610     
5) 1.905     
6) 2.405     
7) 1.700     
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Anlage C 1 zum TV-Länder

Entgelttabelle 

für Ärztinnen und Ärzte 

 im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Tarifgebiet West

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.600 3.800 3.950 4.200 4.500

Ä 2 4.750 5.150 5.500

Ä 3 5.950 6.300 6.800

Ä 4 7.000 7.500 7.900
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Anlage C 2 zum TV-Länder

Entgelttabelle

für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des § 41 TV-L 

Tarifgebiet West

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- Gültig ab 1. Januar 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.705 3.915 4.065 4.325 4.635

Ä 2 4.890 5.300 5.660

Ä 3 6.125 6.485 7.000

Ä 4 7.205 7.720 8.130
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Anlage D 1 zum TV-Länder

Entgelttabelle

für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des § 41 TV-L 

Tarifgebiet Ost

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- Gültig vom 1. November 2006 bis 30. April 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.200 3.400 3.500 3.700 4.000

Ä 2 4.200 4.500 4.800

Ä 3 5.300 5.600 6.000

Ä 4 6.200 6.600 7.000
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Anlage D 2 zum TV-Länder

Entgelttabelle

für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des § 41 TV-L 

Tarifgebiet Ost

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

- Gültig ab 1. Mai 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.295 3.500 3.605 3.810 4.120

Ä 2 4.325 4.635 4.940

Ä 3 5.455 5.765 6.175

Ä 4 6.380 6.795 7.205
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Anlage E

Anlage zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 
in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5  

(Bereitschaftsdienstentgelt)

Gültig ab 1. November 2006

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O richtet

Vergütungs
gruppe

Tarifgebiet 
West

€

Tarifgebiet 
Ost

€

VergGr. I 30,20 26,88

VergGr. Ia 27,68 24,63

VergGr. Ib 25,46 22,67

VergGr. IIa 23,32 20,75

VergGr. III 21,06 18,73

VergGr. IVa 19,38 17,24

VergGr. IVb 17,84 15,87

VergGr. Va/b 17,20 15,30

VergGr. Vc 16,36 14,56

VergGr. VIb 15,19 13,51

VergGr. VII 14,25 12,69

VergGr. VIII 13,39 11,91

VergGr. IXa 12,89 11,48

VergGr. IXb 12,65 11,26

VergGr. X 12,01 10,69
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B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O richtet

Vergütungs
gruppe

Tarifgebiet 
West

€

Tarifgebiet 
Ost

€

Kr. XIII 25,07 22,31

Kr. XII 23,10 20,56

Kr. XI 21,79 19,40

Kr. X 20,49 18,23

Kr. IX 19,29 17,16

Kr. VIII 18,95 16,86

Kr. VII 17,88 15,91

Kr. VI 17,34 15,44

Kr. Va 16,70 14,86

Kr. V 16,25 14,46

Kr. IV 15,44 13,74

Kr. III 14,64 13,03

Kr. II 13,93 12,40

Kr. I 13,30 11,84
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C. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach dem MTArb / MTArb-O  
     richtet

Lohn-
gruppe

Tarifgebiet
 West

€

Tarifgebiet
 Ost

€

Lgr. 9 16,95 15,08

Lgr. 8a 16,58 14,75

Lgr. 8 16,21 14,43

Lgr. 7a 15,86 14,13

Lgr. 7 15,51 13,81

Lgr. 6a 15,19 13,51

Lgr. 6 14,85 13,21

Lgr. 5a 14,53 12,93

Lgr. 5 14,21 12,65

Lgr. 4a 13,90 12,38

Lgr. 4 13,60 12,10

Lgr. 3a 13,30 11,84

Lgr. 3 13,01 11,58

Lgr. 2a 12,74 11,33

Lgr. 2 12,45 11,08

Lgr. 1a 12,19 10,84

Lgr. 1 11,91 10,60
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Anhang zu den Anlagen A und B 

Beschäftigte im Pflegedienst

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst  
(Anlage 1b zum BAT/BAT-O)

a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. Va 
mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach 
Kr. VI

- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,

b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. V 
mit Aufstieg nach Kr. VI

- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,

c) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. V mit 
Aufstieg nach Kr. Va 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,

d) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,

e) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
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f) in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. II 
mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit Aufstieg 
nach Kr. IV 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6,

g) in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I mit 
Aufstieg nach Kr. II

- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6.
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Tarifvertrag 
zur sozialen Absicherung 

(TV-SozAb-L)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -,

einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird für die unter den TV-L fallenden Beschäftigten, für welche die Regelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, Folgendes vereinbart:
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Vorbemerkungen

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass bei erforderlichen Umstruktu-
rierungen die Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die Qualifizierung der 
Beschäftigten unter Nutzung aller bestehenden Möglichkeiten Vorrang hat gegenüber 
Entlassungen und den damit verbundenen Maßnahmen zur sozialverträglichen Abfede-
rung.

§ 1 Anderweitige Beschäftigung

(1) 1Vor Abschluss eines Tarifvertrages nach § 3 Absatz 1 hat der Arbeitgeber zu prüfen, 
ob die in Betracht kommenden Beschäftigten auf einem anderen gleichwertigen 
Arbeitsplatz vorrangig an demselben Ort im Umfang ihrer bisherigen Arbeitszeit 
weiter beschäftigt werden können. 2Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig, wenn sich 
durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung nicht ändert.

(2) Steht ein Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 1 nicht zur Verfügung, soll sich der 
Arbeitgeber um einen gleichwertigen Arbeitsplatz im Umfang der bisherigen 
Arbeitszeit bei einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes an demselben 
Ort bemühen.

 Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2:

 Öffentlicher Dienst im Sinne des Absatzes 2 ist eine Beschäftigung
a) bei einem Land, beim Bund, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemeindever-

band oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die den 
TV-L, den TVöD, den BAT-O, den BAT oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen 
Inhalts anwendet.

(3) 1Steht ein Arbeitsplatz nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht zur Verfügung, soll der 
Arbeitgeber auch einen niedriger bewerteten Arbeitsplatz anbieten. 2Nimmt die/der 
Beschäftigte einen solchen Arbeitsplatz an, kann für die Dauer eines Jahres keine 
Herabsetzung der Arbeitszeit gegen den Willen der/des Beschäftigten erfolgen; für 
den gleichen Zeitraum besteht Kündigungsschutz für eine betriebsbedingte Beendi-
gungskündigung.

§ 2  Fortbildung, Umschulung

(1) 1Wird eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, für die/den ein landesbezirklicher Tarif-
vertrag im Sinne des § 3 Absatz 1 gilt oder ohne einen Wechsel des Arbeitsplatzes 
nach § 1 gegolten hätte, für eine Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber in einem 
anderen, nicht von § 3 Absatz 1 betroffenen Bereich fortgebildet oder umgeschult, 
ist sie/er für die zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche Zeit, längstens für 
zwölf Monate, von der Arbeit freizustellen. Während der Freistellung ist das Tabel-
lenentgelt fortzuzahlen. 3Die Kosten der Fortbildung oder Umschulung trägt der 
Arbeitgeber, soweit kein anderer Kostenträger zuständig ist.
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(2) Setzt die/der Beschäftigte nach der Fortbildung oder Umschulung aus einem von 
ihr/ihm zu vertretenden Grunde das Arbeitsverhältnis nicht für mindestens einen 
der Dauer der Fortbildung oder Umschulung entsprechenden Zeitraum fort, ist der 
Arbeitgeber berechtigt, das nach Absatz 1 Satz 2 gezahlte Entgelt und die Kosten der 
Fortbildung oder Umschulung zurückzufordern.

§ 3  Besondere regelmäßige Arbeitszeit

(1) 1Zur Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen und damit zur Sicherung 
der Arbeitsplätze kann bis zum 31. Dezember 2011 durch landesbezirklichen Tarif-
vertrag die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-L) für höchstens 
drei Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2014 nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 
herabgesetzt werden. 2Die Nachwirkung nach § 4 Absatz 5 des Tarifvertragsgesetzes 
ist für die landesbezirklichen Tarifverträge ausgeschlossen. 3Die landesbezirklichen 
Tarifverträge können vorsehen, dass bei Beschäftigten, denen eine Herabsetzung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit aus sozialen Gründen billigerweise 
nicht zuzumuten ist, auf eine Herabsetzung der Arbeitszeit ganz oder teilweise 
verzichtet werden kann.

(2) 1Bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit auf bis zu 80 v.H. der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit kann ein Teillohnausgleich vereinbart werden. 2Wird die 
Arbeitszeit in begründeten Fällen auf unter 80 v.H. bis zu 75 v.H. der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit herabgesetzt, ist für diese zusätzliche Herabsetzung ein 
Teillohnausgleich zu vereinbaren.

(3) Beschäftigte, die im Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit bereits mit einer 
geringeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden 
von Absatz 1 nur dann erfasst, wenn ihre bisherige Arbeitszeit oberhalb der herab-
gesetzten Arbeitszeit liegt.

(4) 1Der Arbeitgeber überprüft in angemessenen Zeitabständen, ob die nach Absatz 1 
herabgesetzte Arbeitszeit ganz oder teilweise wieder heraufgesetzt werden kann. 
2Satz 1 gilt entsprechend, sobald sich die Möglichkeit von Neueinstellungen ergibt; 
das Interesse des Arbeitgebers an der Sicherung einer ausgewogenen Personalstruk-
tur bleibt unberührt.

(5) Solange für Beschäftigte eine herabgesetzte Arbeitszeit gilt, kann ihnen nicht be-
triebsbedingt gekündigt werden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung auf Beschäftigte, deren wöchentliche 
Arbeitszeit aufgrund von vor dem 1. Mai 1998 getroffenen Regelungen bereits 
herabgesetzt worden ist oder noch herabgesetzt wird.

(7) Für Lehrkräfte sowie für wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen können 
abweichende Regelungen vereinbart werden.
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§ 4 Abfindung

(1) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aus Gründen des Personalabbaus entweder 
gekündigt oder durch Auflösungsvertrag beendet wird, erhalten eine Abfindung.

(2) 1Die Abfindung beträgt für jedes volle Jahr der Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 
3 TV-L) ein Viertel des letzten Tabellenentgelts, mindestens aber die Hälfte und 
höchstens das Fünffache dieses Entgelts. 2Abweichend von Satz 1 kann, wenn das 
Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag beendet wird, die Abfindung bis zum 
Siebenfachen des in Satz 1 genannten Tabellenentgelts festgelegt werden.

(3) 1Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. 2Hat der Arbeitgeber gekündigt, wird die Abfindung fällig, sobald endgül-
tig feststeht, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist (zum Beispiel bei Verzicht auf 
Klage gegen die Kündigung oder bei Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung).

(4) 1Neben der Abfindung steht Übergangsgeld nach tariflichen Vorschriften nicht 
zu. 2Abfindungen nach tariflichen Vorschriften und nach Sozialplänen sowie 
Abfindungen, die im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens vergleichsweise 
vereinbart oder nach Auflösungsantrag durch Urteil zugesprochen werden, sind auf 
die Abfindung nach diesem Tarifvertrag anzurechnen.

(5) Eine Abfindung steht nicht zu, wenn
a) die Kündigung aus einem von der/dem Beschäftigten zu vertretenden Grund 

(zum Beispiel Ablehnung eines anderen angebotenen Arbeitsplatzes, es sei denn, 
dass ihr/ihm die Annahme nach ihren/seinen Kenntnissen und Fähigkeiten billi-
gerweise nicht zugemutet werden kann) erfolgt ist oder

b) die/der Beschäftigte im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ausgeschieden ist, 
weil er von einem anderen Arbeitgeber im Geltungsbereich des TV-L, des TVöD 
oder des BAT-O/BAT übernommen wird.

(6) 1Tritt die/der Beschäftigte in ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber im Gel-
tungsbereich des TV-L, des TVöD oder des BAT-O/BAT ein und ist die Zahl der zwi-
schen der Beendigung des alten und der Begründung des neuen Arbeitsverhältnisses 
liegenden Kalendermonate geringer als die der Abfindung zugrunde liegende Anzahl 
von Bruchteilen des Tabellenentgelts (Absatz 2), verringert sich die Abfindung ent-
sprechend. 2Überzahlte Beträge sind zurückzuzahlen.

(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn innerhalb des gleichen Zeitraums ein Anspruch auf 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung entsteht.

§ 5 In-Kraft-Treten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft und am 31. Dezember 2011 außer 
Kraft. Er ersetzt im Geltungsbereich des TV-L den Tarifvertrag zur sozialen Absicherung 
vom 6. Juli 1992.

Berlin, den 12. Oktober 2006
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dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Tarifvertrag
zur Überleitung der Beschäftigten  

der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts

(TVÜ-Länder)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -, 

einerseits

und

dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -, 

andererseits

wird Folgendes vereinbart: 
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1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte), 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über den 
31. Oktober 2006 hinaus fortbesteht, und

- die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen,

 für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.

 2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten 
der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O.

 Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1:

1. In der Zeit bis zum 31. Oktober 2008 sind Unterbrechungen von bis zu einem 
Monat, bei Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungs-
gruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O darüber hinaus während der Gesamt-
dauer der Sommerferien, unschädlich.

2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich 
begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis 
standen oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 
19 Absatz 1 auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 
beziehungsweise 1. November 2006 nicht bestanden hat. 2Für die Überleitung, 
insbesondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden die Regelungen 
für Beschäftigte, die im Oktober 2006 beurlaubt waren, sinngemäß Anwendung. 
3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der Saisonbeschäftigte in 
einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser Tarifvertrag gilt un-
eingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 
2006 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. 5Bestand mit den 
Saisonbeschäftigten am 31. Oktober beziehungsweise 1. November 2006 ein 
Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten Vorschriften dieses Tarifver-
trages auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen unter den Voraussetzungen der 
Sätze 1 und 3 Anwendung.

3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Oktober oder 1. No-
vember 2006 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung dieses Tarifvertrages 
unschädlich.
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(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 
Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber 
im Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. Oktober 2006 beginnt und die unter den 
Geltungsbereich des TV-L fallen.

(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 31. Ok-
tober 2006 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-O fallen, 
finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer 
ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung.

(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 
Regelungen trifft.

§ 2 Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L

(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil B 
aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifver-
tragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 
1. November 2006, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist.

Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1:

1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge beziehungs-
weise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 
hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, die am 
1. November 2006 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarif-
vorschriften in der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten 
beziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich 
die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Ar-
beiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.).

2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der TdL 
abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Rege-
lungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind.

(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 
durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 
zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung der in 
Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt.

 Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2:
 Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit 

diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart 
sind.

(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifver-
trages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzupassen.
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(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. November 
2006 ersetzt, die 

- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses Tarif-
vertrages stehen,

- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch den TV-L beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder

- zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppellei-
stungen führen würden.

(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten fort, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch Be-
schäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.

 Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5:
 Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbe-

reich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West).

(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-
schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren 
Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L beziehungs-
weise dieses Tarifvertrages entsprechend.
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2. Abschnitt

Überleitungsregelungen

§ 3 Überleitung in den TV-L

Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. November 2006 nach den 
folgenden Regelungen in den TV-L übergeleitet.

§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise 
Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O beziehungsweise entsprechende Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vor-
schriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und B 
beziehungsweise den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 
2Für Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in ärztlichen Servicebe-
reichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik überwiegend 
Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgeltordnung gemäß 
Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sonstige Ärztinnen und 
Ärzte, soweit für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung vereinbart ist.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1:
1. 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die 

Tarifvertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der 
Beschäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwendungstabelle 
gemäß Anlage 5 A und - für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden - gemäß Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftigte im 
Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich 
der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro; ist bei übergeleiteten 
Beschäftigten das Vergleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, erhalten 
sie den erhöhten Tabellenwert ab dem 1. November 2008. 3Die Tarifvertrags-
parteien sind sich einig, dass diese Anwendungstabelle - insbesondere die Be-
zeichnung der Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer 
neuen Entgeltordnung darstellt. 4Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im 
Tarifgebiet Ost gelten entsprechend.

2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben 
und deren Ämter in den Landesbesoldungsgesetzen der neuen Bundesländer 
beziehungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den Richtlinien des Freistaates 
Sachsen zur Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 
ausgebracht wurden, sind "Erfüller" im Sinne der Überleitung der Lehrkräfte.

3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum 
Beispiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene.

(2) Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 
Voraussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder 
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Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären 
sie bereits im Oktober 2006 höhergruppiert beziehungsweise höher eingereiht wor-
den. 

(3) Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 
eine niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert beziehungs-
weise eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären 
sie bereits im Oktober 2006 herabgruppiert beziehungsweise niedriger eingereiht 
worden.

§ 5 Vergleichsentgelt

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Beschäf-
tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im Oktober 
2006 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet.

(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das Ver-
gleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 
1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschnitt B 
Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil 
des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 beziehungsweise des 
Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund von Teilzeitbeschäf-
tigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der TV-L am 1. November 2006 
auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende 
Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in 
das Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Oktober 2006 tarifvertraglich zuste-
hende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem 
TV-L nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung 
(§ 30 BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne der 
Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
wird die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte in 
das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von Satz 5 wird bei Lehrkräften, 
die am 31. Oktober 2006 einen Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt A Nr. 2 der 
Lehrer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Lehrer-Richtlinien-O der TdL haben, 
die Zulage nach § 2 Absatz 2 Buchstabe c des Tarifvertrages über Zulagen an Ange-
stellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung 
einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden 
Angestellten haben, diese Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet.

 Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3:
 1Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-

ordnung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen unter den bisherigen 
Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage. 2Die Protokollerklärung zu § 6 
Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O wird der Mo-
natstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 23 Absatz 1 MTArb / MTArb-O, 
bildet dieser das Vergleichsentgelt.
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(4) 1Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 
Grundvergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Le-
bensalters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung 
des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Oktober 
2006 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 
entsprechend.

(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines ent-
sprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
herabgesetzt ist, entsprechend.

 Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5:
 1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 

Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zuste-
hende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehegat-
tenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz) 
unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT / BAT-O. 3Neue 
Ansprüche entstehen hierdurch nicht.

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Oktober 2006 oder für keinen Tag dieses 
Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für 
alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A Absatz 7 
BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 BAT / Unterabsatz 3 BAT-O 
beziehungsweise der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter 
werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 
1. Oktober 2006 die Arbeit wieder aufgenommen.

§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der 
Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppe 
(§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird 
zum 1. Januar 2008 im Tarifgebiet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro 
aufgerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Tarifgebiet Ost ab 1. 
Mai 2008. 4Zum 1. November 2008 steigen diese Beschäftigten in die betragsmäßig 
nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 6Für die Stufenzuordnung der Lehrkräfte 
im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 
BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1:
 Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird für Beschäftigte, auf 

die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die nach dem  
BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 
8. Mai 1991) in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder 
nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären, am 1. Januar 2008 
um den Faktor 1,081081 erhöht.
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(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2008 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 
und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 
Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 
Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; 
der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2In den Fällen 
des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor 
dem 1. November 2008 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 
derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung 
im Oktober 2006 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Ab-
satz 1 Satz 4 und 5.

(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 
Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Vergleichsent-
gelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem Mittel-
wert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte am Stichtag 
mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitgeber be-
schäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. November 2006 in die 
Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen 
des TV-L.

(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem Ver-
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehrkräften 
im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 
BAT / BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des  
§ 20.  2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäftigte aus einer 
individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 4Im 
Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle Endstufe verändert sich um 
denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben Umfang wie die höchste 
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.

 Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:
 Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 
Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend von Satz 
1 werden Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 eine in der Allgemeinen Ver-
gütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in Vergü-
tungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O abgebildete 
Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.

(6) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden derjenigen 
Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelt-
tabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der für sie 
maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei der Überlei-
tung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber. 3Für 
die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der Stufenfindung gilt  
§ 16 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Vergleichsentgelt höher als 
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das nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenentgelt, wird das Vergleichsent-
gelt so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 
1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6:
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B TVÜ-Länder gilt 
für übergeleitete Beschäftigte
- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI
- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI
mit Ortszuschlag der Stufe 2:
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen.
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt.
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht.

§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O werden entsprechend 
ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 MTArb / MTArb-O - mit Ausnahme der Übergangs-
vorschrift Nr. 3 zu § 6 MTArb-O - der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe 
zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TV-L bereits seit 
Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit 
einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Regelungen des TV-L.

(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entspre-
chend.

(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, 
werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individu-
ellen Zwischenstufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 2Der 
Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere 
reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß 
Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der Be-
schäftigungszeit erfüllt haben.

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-
stufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt 
nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe 
entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L gilt 
entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individu-
ellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren 
Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Oktober 2006 erfolgt;  
der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwi-
schenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.
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3. Abschnitt

Besitzstandsregelungen

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege

(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgrup-
pen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden und
- die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine 

Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte 
erfüllt haben,

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-
standen hätten,

 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 
erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus 
der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergü-
tungsgruppe VII BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden sind; sie 
erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe 
VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT / BAT-O 
in die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in 
den Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. November 
2008, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 
und 2 entsprechend.

(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgrup-
pen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und
- die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine 

Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte 
erfüllt haben,

- in der Zeit zwischen dem 1. Dezember 2006 und dem 31. Oktober 2008 höher-
gruppiert wären,

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-
standen hätten,

 erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert 
wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen 
Zwischen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Ver-
gleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt 
nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer 
individuellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 5Zur 
Ermittlung einer neuen individuellen Zwischenstufe gemäß Satz 1 ist für Beschäf-
tigte im Tarifgebiet Ost, die unter die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 fallen, das 
auf den Rechtsstand vom 31. Oktober 2006 festgestellte neue Vergleichsentgelt um 
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den Faktor 1,081081 zu erhöhen, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts 
in der Zeit nach dem 31. Dezember 2007 zu erfolgen hat. 6Darüber hinaus ist das 
Vergleichsentgelt um 2,9 v.H. zu erhöhen und auf volle fünf Euro aufzurunden, wenn 
die Neuberechnung des Vergleichsentgelts für Beschäftigte im Tarifgebiet West 
nach dem 31. Dezember 2007 und für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost nach dem 30. 
April 2008 zu erfolgen hat.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bezie-
hungsweise 2 entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des 
BAT / BAT-O bis spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2008 wegen Erfüllung der 
erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, 
obwohl die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 1. Novem-
ber 2006 noch nicht erfüllt ist.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum 
BAT / BAT-O) richtet, und auf übergeleitete Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 
Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlagen 5 A 
und 5 B in die Entgeltgruppen 9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten.

(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungs-
gruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fällt, eine Höhergruppierung 
nur vom Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und ist 
am 1. November 2006 die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg 
erfüllt, erfolgt in den Fällen des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten 
Voraussetzungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nächst-
höhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch 
entsprechende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3In 
den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass anstelle der Höhergrup-
pierung eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt.

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen

(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. 
Oktober 2006 nach der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O eine Vergütungsgrup-
penzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, 
eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Oktober 2006 eine Vergütungs-
gruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten 
ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden 
hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach 
dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
bereits am 31. Oktober 2006 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 
- am 1. November 2006 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit 

der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A BAT / BAT-O 
zur Hälfte erfüllt ist,
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- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten 
und 

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Oktober 2006 im Anschluss an 
einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Fol-
gendes:

a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 
Fallgruppenaufstieg am 31. Oktober 2006 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä-
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 
2 bis 4 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppen-
zulage steht nicht zu.

b) Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg 
am 31. Oktober 2006 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 
1. November 2006 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergü-
tungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 
zurückgelegt sein muss.

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b wird so lange ge-
zahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten 
Vomhundertsatz.

Protokollerklärungen zu § 9 Absatz 4:
1. Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind 

unschädlich.
2. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 10  Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit

1Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O zusteht, 
erhalten nach Überleitung in den TV-L eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen 
Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die 
Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätig-
keit über den 31. Oktober 2008 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem  
1. November 2008 die Regelungen des TV-L über die vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. November 2006 vorü-
bergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. Oktober 2006 wegen 
der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 BAT / BAT-O noch 
keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem 
nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den 
Fällen des § 9 MTArb / MTArb-O entsprechend; bei Vertretung einer Arbeiterin/eines 
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Arbeiters bemisst sich die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn 
nach § 9 Absatz 2 Buchstabe a MTArb / MTArb-O und dem im Oktober 2006 ohne Zulage 
zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften 
über die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Die 
Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 
Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz.

Protokollerklärung zu § 10:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1) 1Für im Oktober 2006 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O oder MTArb / MTArb-O in der für Oktober 2006 
zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeld-
gesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 
oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage 
entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst 
steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für 
ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt 
wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem Ar-
beitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzah-
lung wegen Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie 
die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; 
soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat Oktober 2006 vorliegt, 
wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeld-
zahlung gewährt.

 Protokollerklärung zu § 11 Absatz 1 Satz 1:
 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Oktober 2006 bei Ruhen des Arbeitsver-

hältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Krankenbezugsfristen 
ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschädlich. 2Bei 
späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von Satz 1 wird die 
Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäftigung weiter gezahlt. 3Die 
Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen 
Beschäftigten, die im Oktober 2006 nicht kindergeldberechtigt waren und deshalb 
keinen kinderbezogenen Ortszuschlagsanteil erhalten haben und bis zum 31. 
Dezember 2006 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben 
Anspruch auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstandszulage 
ist so zu bemessen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Oktober 2006 Anspruch 
auf Kindergeld gehabt.

(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinba-
rung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden.



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L u. zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) ���

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
a) zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 2006 geborene Kinder 

der übergeleiteten Beschäftigten,
b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2006 in ein Arbeitsverhältnis übernom-

menen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäf-
tigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2007 geboren sind.

§ 12  Strukturausgleich

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 
einen nicht dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 aufge-
führten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag für 
die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensalterstu-
fe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. November 2006, sofern in Anlage 3 nicht 
ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im November 2008, sofern in Anlage 3 
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwen-
dung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz.

(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2  
TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur 
sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabgesetzt ist, 
entsprechend.

 Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4:
 Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet.

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 keine Anwendung.

§ 13  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT gegolten hat und die 
nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abweichend von  
§ 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus ununter-
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brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der 
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 
Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile 
zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftigten, die in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, werden bei der Berechnung 
des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde gelegt, die ihnen als 
Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Wo-
che seit dem Beginn ihrer über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbe-
stehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhinderung 
infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr Entgelt 
nach § 21 TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. November 2006 Arbeitsunfähigkeit 
infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach 
Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet.

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT gegolten hat und die 
in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Krankengeld-
zuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über den 31. Oktober 
2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses das Entgelt 
nach § 21 TV-L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 TV-L findet auf 
die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT fallende Beschäftigte, die 
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 19. Mai 
2006 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeits-
unfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 31. Dezember 2006 zu stellen.

Protokollerklärung zu § 13:
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Beschäftigte, 
die am 31. Oktober 2006 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen 
von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- bezie-
hungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird.

§ 14 Beschäftigungszeit

(1) Für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses werden die vor dem 1. November 2006 nach Maßgabe der jeweiligen 
tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Ausnahme 
der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 MTArb-O - als 
Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt.

(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. Oktober 2006 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe 
- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit,
- des § 39 BAT-O beziehungsweise § 45 MTArb-O anerkannte Beschäftigungszeit,
- des § 45 MTArb anerkannte Jubiläumszeit

 sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt.
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§ 15 Urlaub

(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs beziehungsweise von 
Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 2006 sowie für dessen Übertragung auf das Ur-
laubsjahr 2007 gelten die im Oktober 2006 jeweils maßgebenden Vorschriften bis 
zum 31. Dezember 2006 fort. 2Die Regelungen des TV-L gelten für die Bemessung 
des Urlaubsentgelts.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Vergü-
tungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2006 einen Anspruch auf 30 Arbeits-
tage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen 
Anspruch für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TV-L bei abwei-
chender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend.

(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub für 
gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-Kraft-
Treten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt Absatz 1 
entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich des MTArb übergeleiteten Beschäftigten, 
die am 31. Oktober 2006 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach § 49 Absatz 4 
MTArb haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die Anspruchsvoraussetzungen 
in dem über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnis weiterhin erfüllen.

(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 48a MTArb / MTArb-O wird der nach der 
Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2006 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 
2007 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden auf den nach den 
Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 2007 zustehenden Zusatzurlaub für Wech-
selschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16  Abgeltung

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitz-
ständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert beziehungsweise 
abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben unberührt.

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt:
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung 
bei Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei 
Beschäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25, 37 MTArb / MTArb-O beziehungsweise 
§ 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. November 2006 eine 
Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das 
diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis 
zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 sowie die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten 
entsprechend. 3Die in Satz 2 genannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonder-
regelungen - finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer 
Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 
Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungs-
bereich unberührt. 5Sollte das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin 
gewährte Leistungen ausfallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen.
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4. Abschnitt 

Sonstige vom TV-L abweichende  
oder ihn ergänzende Bestimmungen

§ 17  Eingruppierung

(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, die §§ 1, 2 Absatz 
1 und § 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum 
MTArb (TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses mit 
Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarifgebiet Ost ein-
schließlich § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 
gelten über den 31. Oktober 2006 hinaus fort. 2Diese Regelungen finden auf über-
geleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Beschäftigte im jeweiligen 
bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 3An 
die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt.

(2) Abweichend von Absatz 1
- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 1. No-

vember 2006 in Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte,
- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 1. 

November 2006 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhält-
nisse erfolgt außertariflich,

- gilt für übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Ärztinnen 
und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß 
Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C.

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 und der Eingruppierung 
der übergeleiteten und ab dem 1. November 2006 neu eingestellten Ärztinnen und 
Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind alle zwischen dem 1. November 
2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung stattfindenden Eingrup-
pierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begrün-
den keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt nicht für Aufstiege 
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3.

(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen 
Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die 
in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer nicht 
dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt 
wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr nach dem In-Kraft-Treten 
einer neuen Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unter-
schiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen 
(§ 1 Absatz 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unter-
schiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rückgruppierung bleiben unberührt.

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. November 
2006 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungs-
gruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe der 
Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgruppen-
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zulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Über-
tragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-Treten einer 
neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als 
Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Mei-
ster- und Programmiererzulage bemisst, erhalten diejenigen Beschäftigten, denen 
ab dem 1. November 2006 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung eine 
anspruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, soweit die Anspruchsvorausset-
zungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt sind.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 6:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 bis zum In-Kraft-Treten einer neu-
en Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungs-
ordnung (Anlage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses 
gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-L, zugeordnet. 2Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt.

 Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7:
 Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleitete und 

ab dem 1. November 2006 neueingestellte Pflegekräfte.

(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. November 2006 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert 
sind und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-
O) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungsweise sechsjährigem 
Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, erhalten bis 
zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 
und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fall-
gruppen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale 
eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sie gelten nicht für Ärztinnen und Ärzte im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3.

(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten im bishe-
rigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
2Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit im 
Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach bisherigem 
Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter 
besteht, erhält die/der Beschäftigte bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-
ordnung abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-L anstelle der Zulage 
nach § 14 TV-L für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der 
zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von insgesamt 10 
v. H. ihres/seines Tabellenentgelts.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 
Eingruppierungen entsprechend.
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Protokollerklärung zu § 17:
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgeltord-
nung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhochschul-
abschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf das 
Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter 
Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangsphase 
nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert ist) 
zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen oberhalb der 
Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 2Sollte hierüber bis zum 31. Dezember 2008 
keine einvernehmliche Lösung vereinbart werden, so erfolgt ab dem 1. Januar 2009 bis 
zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung die einheitliche Eingruppierung aller ab 
dem 1. Januar 2009 neu einzugruppierenden Beschäftigten mit Fachhochschulabschluss 
nach den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu "Vb BAT / BAT-O ohne Aufstieg nach 
IVb (mit und ohne FH-Abschluss)".

§ 18  Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  
 nach dem 31. Oktober 2006

(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in der 
Zeit zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Oktober 2008 erstmalig außer-
halb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet der 
TV-L Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe über-
geleitet worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 Satz 
1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 Absatz 
4 Satz 3 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die Höhe der 
Zulage nach den Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit.

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O übergeleiteten Beschäftigten 
nach dem 31. Oktober 2006 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätig-
keit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifvertrages 
über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des MTArb / MTArb-O mit 
der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TV-L richtet, 
soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 nichts anderes ergibt.

(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TV-L gilt - auch für 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 - die Regelung des § 14 TV-L zur vorüberge-
henden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sich die 
Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Absatz 2 
BAT / BAT-O beziehungsweise den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestim-
men.

§ 19  Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü

(1) Zwischen dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltord-
nung gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet oder in die 
Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg 
nach 2a eingestellt werden, folgende Tabellenwerte (West).
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Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet werden, gelten fol-
gende Tabellenwerte (West):

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5

Nach 
2 Jahren 

in Stufe 2

Nach 
4 Jahren 

in Stufe 3

Nach 
3 Jahren 

in Stufe 4a

Nach 
3 Jahren 

in Stufe 4b

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5)

E 13 Ü 3.130 3.300 3.600 3.900 4.360

 2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Ent-
geltgruppe 13 Ü übergeleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt im 
Zeitpunkt der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der 
Tabellenwert in der Stufe 5 nach fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Stufe 5 um 200 
Euro. 3Dasselbe gilt bei Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hoch-
schulrahmengesetz in die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhöhung des 
Tabellenwertes der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13.

(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen dem 
TV-L. Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü mit folgenden Tabellenwerten (West) 
übergeleitet: 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

4.275 4.750 5.200 5.500 5.570

 2Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 3§ 6 Absatz 5 
findet keine Anwendung.

(4) § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im 
Tarifgebiet Ost gelten entsprechend.

§ 20 Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte

(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. November 2006 neu eingestellte Lehrkräfte, die 
gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anla-
ge 1a zum BAT / BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit der Maßgabe, dass 
die Tabellenwerte
- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und 
- der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro 

 vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für 
die Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise 
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individuelle Endstufe am 1. November 2006. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat 
nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, 
die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie 
die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben.

(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder nach 
dem 1. November 2006 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in 
- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und 
- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro.

(3) 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Bemessungssatz für die Entgelte auch auf 
die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die Ver-
minderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. November 2006 wirksam 
werdenden allgemeinen Tabellenanpassung im Tarifgebiet Ost.

§ 21 Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007

(1) Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits am 30. Juni 2003 bestanden hat 
und die bis zum 31. Oktober 2006 für die Zuwendung der tariflichen Nachwirkung 
unterliegen, richtet sich die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L.

(2) 1Für die Beschäftigten, mit denen arbeitsvertraglich vor dem 31. Oktober 2006 ab-
weichende Vereinbarungen zur Zuwendung und zum Urlaubsgeld getroffen worden 
sind, gilt:

a) Im Jahr 2006 richtet sich der Anspruch auf Zuwendung und Urlaubsgeld nach 
den am 19. Mai 2006 geltenden Landesregelungen.

b) Im Jahr 2007 wird die nach den jeweiligen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
zustehende Summe aus Zuwendung und Urlaubsgeld um 50 v.H. des Differenz-
betrages zu der Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L erhöht, sofern die Jahress-
onderzahlung nach § 20 TV-L höher wäre.

c) Ab dem Jahr 2008 gilt § 20 TV-L.

 2Der Arbeitgeber kann die Angleichungsschritte hinsichtlich des Umfangs und/oder 
der Zeitfolge schneller vollziehen.

(3) Nach dem 31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschäftigte erhalten die Jahresson-
derzahlung in den Jahren 2006 und 2007 in Höhe des Betrages, der ihnen nach Ab-
satz 2 zustehen würde, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 2006 bestanden 
hätte.

(4) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 Urlaubsgeld gezahlt wird, ist dieser Teil der Jah-
ressonderzahlung nicht zusatzversorgungspflichtig.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 keine Anwendung.
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§ 22 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile

Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 31 Absatz 2 Unterab-
satz 2 MTArb / MTArb-O für Arbeitsleistungen bis zum 31. Oktober 2006 werden nach 
den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis 
mit Ablauf des 31. Oktober 2006 beendet worden wäre. 

§ 23 Bereitschaftszeiten

1Nr. 3 SR 2 r BAT / BAT-O für Hausmeister und entsprechende Tarifregelungen für Be-
schäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit 
gelten fort. 2Dem § 9 TV-L widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum  
31. Dezember 2006 entsprechend anzupassen.

§ 24 Nebentätigkeiten

Für bis zum 31. Oktober 2006 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten 
Beschäftigten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsver-
tragliche Neuregelung bleibt unberührt.

§ 25 Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 
 der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / BAT-O und der SR 2a, 
  SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O

(1) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die vor 
dem 1. November 2006 bewilligt worden sind, fort.

(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 
Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt.

(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des 
TV-L unberührt.

(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Oktober 2006 Zulagen nach Nr. 5a und 
Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-O beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anlage 2 
Abschnitt B MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O erhalten haben, 
wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen als weiterhin widerrufliche 
Zulage fortgezahlt.

(5) 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Gel-
tungsbereich fort:
- Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 und Nr. 11 SR 2 a 

der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O,
- Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 Ab-

satz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und
- Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb.

 2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden.
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§ 26 Beschäftigte im Vollstreckungsdienst

§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und neueingestellte Be-
schäftigte im Vollstreckungsdienst fort.

§ 27 Übergangsregelungen für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT / BAT-O, § 69 MTArb / 
MTArb-O und § 5 Abschnitt A der Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter.

§ 28 Änderung des Beschäftigungsumfangs   
 im Zuge der Arbeitszeitverlängerung

(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Oktober 2006 im Arbeitsvertrag eine 
feste Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. November 2006 das Ent-
gelt wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, 
ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die Höhe 
ihres bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist bis zum 
31. Januar 2007 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Altersteilzeit.

(2) Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das Recht auf Beibehaltung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet West) be-
ziehungsweise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall wird das entsprechende 
zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt.

§ 29 Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg

(1) Der Tarifvertrag über die Einreihung der Arbeiter der Freien und Hansestadt Ham-
burg in die Lohngruppen (4. Lohngruppenverzeichnis Hamburg) vom 2. Mai 1991 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 15. Oktober 1998 gilt als in 
Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag, als entsprechende Regelung im Sinne des 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 und als besondere tarifvertragliche Vorschrift im Sinne des § 17 
Absatz 10. 

Anlagen 2 und 4 gelten mit folgenden Ergänzungen:

Anlage 2
E 3  - Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a
  - Lohngruppe 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a

E 6  - Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a
         (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1)

Anlage 4
E 3  - Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 3 und 3a
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E 6  - Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a
      (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1)

(2) Der Hamburger Monatslohntarifvertrag Nr. 28 zum MTArb, MTV Arbeiter II, BMT-G 
(HMTV) vom 31. Januar 2003 gilt als in Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag.

(3) Der Tarifvertrag über die Gewährung von Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszu-
schlägen an die Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg vom 4. Dezember 1975 
in der Fassung des 4. Änderungstarifvertrages vom 17. Juli 1996 gilt als in Anlage 
1 Teil B Nr. 12 aufgeführter Tarifvertrag. Ausgenommen von der dort genannten 
Fortgeltung sind seine Kennziffern 17, 33, 51, 57, 61 bis 66 und 70 bis 117.
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5. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschrift

§ 30 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 
werden, frühestens zum 31. Dezember 2009.

(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei 
Kalendermonaten zum 31. Dezember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, frü-
hestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Angleichung 
nach § 21 Absatz 2 erreicht ist.

(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch 
nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2009; 
die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen.

(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von jeder 
Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nachwirkung (§ 
4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen.

Berlin, den 12. Oktober 2006

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Anlage 1 

TVÜ-Länder Teil B

- Ersetzte Tarifverträge bzw, Tarifvertragsregelungen -

Vorbemerkungen: 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 
Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die 
Neufassung diese Anlage. 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich 
die Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder.

1. Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961

2. Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 
2003

3. Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. 
Januar 2003,
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L 
vereinbarten Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 
Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt

4. Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003

5. Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003,
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L 
vereinbarten Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 
Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt

6. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV 
Lohngruppen-TdL) vom 11. Juli 1966

7. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV 
Lohngruppen-O-TdL) vom 8. Mai 1991

8. Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter 
der Länder vom 17. Dezember 1959

9. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 
mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10, die bis zum In-Kraft-Treten einer neuen 
Entgeltordnung fortgelten

10. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 
1991, mit Ausnahme

• des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1,
• des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11,
• des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 9 und
• des § 1 Abs. 1 Nr. 6

11. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT 
vom 11. Januar 1962 
-   Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der 

Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L
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12. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. 
Oktober 1963
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der 

Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L

13. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder 
(TVZ zum MTArb-O-TdL) vom 8. Mai 1991
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der 

Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L

14. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. 
Dezember 1970

15. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) 
vom 8. Mai 1991

16. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. 
Dezember 1970

17. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  
8. Mai 1991

18. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973

19. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  
10. Dezember 1990

20. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  
12. Oktober 1973 

21. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  
10. Dezember 1990

22. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977

23. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. 
Dezember 1990

24. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977

25. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. 
Dezember 1990

26. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum vom 10. April 1987

27. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum (Mantel-TV AiP-O) vom 5. März 1991

28 Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003

29. Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 
2003

30. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum  vom 10. April 1987

31. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. 
April 1987
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32. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV 
Zuwendung AiP-O) vom 5. März 1991

33. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 
1987

34. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV 
Urlaubsgeld AiP-O) vom 5. März 1991

35. Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst vom 4. September 1990

36. Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen 
Dienst vom 17. Juli 1996

37. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder 
sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-
TV) vom 4. November 1966

38. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der 
Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 
15. November 1966

39. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. 
November 1991

40. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 
des Landes Baden-Württemberg

41. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des 
Landes Baden-Württemberg

42. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 
des Landes Bremen

43. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des 
Landes Bremen

44. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 
des Landes Hamburg

45. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des 
Landes Hamburg

46. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 
des Landes Niedersachsen

47. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des 
Landes Niedersachsen

48. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und 
Lehrlinge des Landes Rheinland-Pfalz

49. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und 
Lehrlinge des Saarlandes

50. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 
des Landes Schleswig-Holstein

51. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des 
Landes Schleswig-Holstein
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Anlage 2 TVÜ-Länder

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen  
zu den Entgeltgruppen

für am 31. Oktober 2006 / 1. November 2006 vorhandene 
Beschäftigte für die Überleitung (Länder)

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ü I Keine

15 Keine Stufe 6 

Ia 
Ia nach Aufstieg aus Ib 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ia 

Keine

14 Keine Stufe 6 

Ib ohne Aufstieg nach Ia
Ib nach Aufstieg aus IIa 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ib nach 5 oder 6 Jahren

Keine

13 Ü Keine Stufe 6

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach 
Ib nach 11 oder 15 Jahren

Keine

13 Keine Stufe 6 

IIa ohne Aufstieg nach Ib
Keine

12 Keine Stufe 6 

IIa nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach 
IIa

Keine
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

11 Keine Stufe 6 

III ohne Aufstieg nach IIa
III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg 
nach II

Keine

10 Keine Stufe 6 

IVa ohne Aufstieg nach III
IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg 
nach IVa

Va in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IVb 
mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung 
zu Stufe 1)

Keine

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine 
Stufe 6)

IVb nach Aufstieg aus Va ohne 
weiteren Aufstieg nach IVa (keine 
Stufe 6)

IVb nach Aufstieg aus Vb (keine 
Stufe 6)

Va mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb ohne weiteren Aufstieg nach 
IVa (keine Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 
3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 
4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6)

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach 
IVb (keine Stufe 6)

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in der Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6)

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6)

9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb
Vc nach Aufstieg aus VIb 

8a

8 mit ausstehendem Aufstieg nach 
8a

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 
8 und 8a

7 Keine 7a

7 mit ausstehendem Aufstieg nach 
7a

7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
7 und 7a

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg 
nach Vc 

VIb ohne Aufstieg nach Vc
VIb nach Aufstieg aus VII 

6a

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6a

6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
6 und 6a

5 VII mit ausstehendem Aufstieg nach 
VIb

VII ohne Aufstieg nach VIb
VII nach Aufstieg aus VIII 

5a

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5a

5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
5 und 5a

4 Keine 4a

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4a

4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
4 und 4a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

3 Keine Stufe 6

VIII mit ausstehendem Aufstieg 
nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII
VIII nach Aufstieg aus IXb

3a 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 
3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit 
ausstehendem Aufstieg nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2a mit 
ausstehendem Aufstieg nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine 
Stufe 6)

2a nach Aufstieg aus 2 mit 
ausstehendem Aufstieg nach 3 
und 3a

2a mit ausstehendem Aufstieg nach 
3 und 3a 

2a nach Aufstieg aus 2 mit 
ausstehendem Aufstieg nach 3 
(keine

Stufe 6)

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a, 3 und 3a

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a und 3 (keine Stufe 6)

2 Ü Keine 2a

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2a

2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 
2 und 2a

2 IXa

IXb mit ausstehendem Aufstieg 
nach VIII 

IXb mit ausstehendem Aufstieg 
nach IXa 

IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 
6)

X (keine Stufe 6)

1a (keine Stufe 6)

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 
1a (keine Stufe 6)

1 Keine Keine
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Teil B 
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 
Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt

Entgelt-
gruppe

Überleitung Lehrkräfte
"Erfüller"

Vergütungsgruppe

Überleitung Lehrkräfte
"Nichterfüller"

Vergütungsgruppe

15 Ü I -

15 Ia -

14 Ib Ib nach Aufstieg aus IIa

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib

12 -

IIa nach Aufstieg aus III
IIa nach Aufstieg aus IIb
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa
IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa

11 III 

IIb ohne Aufstieg nach IIa
III ohne Aufstieg nach IIa
III nach Aufstieg aus IVa
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III

10 IVa
IV a ohne Aufstieg nach III
IV a nach Aufstieg aus IVb
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa

9

IVb 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5)

IVb ohne Aufstieg nach IVa
IVb nach Aufstieg aus Vb
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5)

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5)

V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5)

8 Vc
Vc ohne Aufstieg
Vc nach Aufstieg aus VIb
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb

7 - -

6 -
VIb ohne Aufstieg
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb
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Teil C

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3

Entgelt-
gruppe

Bezeichnung

Ä 1 Arzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 2 Facharzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 3 Oberarzt: - Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die medizinische 
Verantwortung für Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik bzw. Abteilung 
vom Arbeitgeber übertragen worden ist.

- Facharzt in einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, 
für die dieser eine erfolgreich abgeschlossene Schwerpunkt- oder 
Zusatzweiterbildung nach der Weiterbildungsordnung fordert.

Ä 4 Facharzt, dem die ständige Vertretung des leitenden Arztes (Chefarzt) vom 
Arbeitgeber übertragen worden ist.

 (Protokollerklärung: Ständiger Vertreter ist nur der Arzt, der den 
leitenden Arzt in der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben vertritt. Das 
Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik nur von einem Arzt 
erfüllt werden.)
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Anlage 3 TVÜ-Länder

Strukturausgleiche für Angestellte

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, 
erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs 
für Verheiratete.

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 
1. November 2008. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den 
genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem Merk-
mal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. November 2010 festgelegt, wobei 
die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. 
Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung 
während der Zeit des Arbeitsverhältnisses.

Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf 
diesen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im November 
2008 und Ende der Zahlung mit Ablauf Oktober 2013). Eine Ausnahme besteht dann, 
wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jewei-
ligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich 
bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn 
der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten 
Dauer.

A. 
Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 
im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 23 40 € für 4 Jahre

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 29 30 € dauerhaft

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 31 30 € dauerhaft

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 33 30 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 35 20 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 25 35 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 29 35 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

8 Vc ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft

9 Vb ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre

9 Vb ohne OZ 1 31 60 €
nach 4 

Jahren für 7 
Jahre

9 Vb ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 27 90 €
nach 4 

Jahren für 7 
Jahre

9 Vb ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 35 20 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 37 40 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft

9 Vb IVb nach 
6 Jahren OZ 1 29 50 € für 3 Jahre

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6 
Jahren

OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 31 50 € für 4 Jahre
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 39 60 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 41 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

10 IVb IVa nach 2,
4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVb IVa nach 2,
4, 6 Jahren OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVb IVa nach 2,
4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVb IVa nach 
6 Jahren OZ 2 29 70 € für 7 Jahre

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 
Jahren

OZ 2 37 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 
Jahren

OZ 2 39 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4, 6 
Jahren 

OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4, 6 
Jahren

OZ 2 43 60 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 37 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 1 41 40 € dauerhaft

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 2 37 70 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

11 IVa III nach 4,
6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 1 41 40 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 37 70 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft

12 III IIa nach
10 Jahren OZ 1 33 95 € für 5 Jahre

12 III IIa nach
10 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III IIa nach
10 Jahren OZ 1 39 50 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 37 100 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 39 50 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 31 100 € für 5 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 37 100 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
8 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III IIa nach 
5 Jahren OZ 1 29 100 € für 3 Jahre
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 39 50 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III IIa nach
5 u. 6 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III IIa nach
5 u. 6 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III IIa nach
5 u. 6 Jahren OZ 2 37 100 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III IIa nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 39 60 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach
15 Jahren OZ 1 27 20 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach
15 Jahren OZ 1 29 20 €

nach 2 
Jahren

für 2 Jahre
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

13 Ü IIa Ib nach
15 Jahren OZ 1 29 130 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 39 80 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 41 80 €  

dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach
15 Jahren OZ 2 27 100 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 39 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach
11 Jahren OZ 1 27 20 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach
11 Jahren OZ 1 29 20 €

nach 2 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach
11 Jahren OZ 1 29 130 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre



Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L u. zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) ���

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 33 60 €

nach 4 
Jahren für 4 

Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 35 50 € für 5 Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 37 110 €

nach 2 
Jahren

für 3 Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 41 80 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach
11 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach
11 Jahren OZ 2 27 100 €

nach 4 
Jahren

für 2 Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 35 165 €

nach 3 
Jahren für 2 

Jahre

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 39 110 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 31 100 € für 3 Jahre
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 IIa Ib nach
5 u. 6 Jahren OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 41 80 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 IIa Ib nach
5 u. 6 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 31 110 € für 7 Jahre

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 39 110 €

nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach
5 u. 6 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 IIa Ib nach 
5 u. 6 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 1 41 80 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 2 39 110 €
nach 4 
Jahren 

dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft
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Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg

Orts-
Zuschlag

Stufe 
1, 2

Lebens-
altersstufe Höhe 

Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
8 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib Ia nach 
4 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft
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B. 
Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O

(Liste ist noch nicht erstellt)
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Anlage 4 TVÜ-Länder

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu 
den Entgeltgruppen

für ab dem 1. November  2006 stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge (Länder)

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15

keine Stufe 6

Ia

Ib mit Aufstieg nach Ia

-

14
keine Stufe 6

Ib ohne Aufstieg nach Ia
-

13

keine Stufe 6

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine 
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulausbildung voraussetzen 
(IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib)
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ]
und weitere Beschäftigte, die 
nach der Vergütungsordnung zum 
BAT / BAT-O unmittelbar in II a 
eingruppiert sind.

-

12
keine Stufe 6

III mit Aufstieg nach IIa
-

11

keine Stufe 6

III ohne Aufstieg nach IIa

IVa mit Aufstieg nach III

-
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

10

keine Stufe 6

IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

Va in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IVb 
mit Aufstieg nach IVa

-

9

IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine 
Stufe 6)

Va mit Aufstieg nach IVb ohne 
weiteren Aufstieg nach IVa, (keine 
Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6)

Vb mit Aufstieg nach IVb (keine 
Stufe 6)

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 
nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6)

9  
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6)

8
Vc mit Aufstieg nach Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb

8 mit Aufstieg nach 8a

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a

7 Keine
7 mit Aufstieg nach 7a

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a

6
VIb mit Aufstieg nach Vc

VIb ohne Aufstieg nach Vc

6 mit Aufstieg nach 6a

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

5
VII mit Aufstieg nach VIb

VII ohne Aufstieg nach VIb

5 mit Aufstieg nach 5a

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4 Keine
4 mit Aufstieg nach 4a

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

3

Keine Stufe 6

VIII mit Aufstieg nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII

3 mit Aufstieg nach 3a

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine 
Stufe 6)

2 Ü Keine
2 mit Aufstieg nach 2a

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

2

IXb mit Aufstieg nach VIII

IXb mit Aufstieg nach IXa 

X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 
6)

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 
6)

1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel
- Essens- und Getränkeausgeber/innen
- Garderobenpersonal
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und  
 Küchenbereich
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten
- Servierer/innen
- Hausarbeiter/innen
- Hausgehilfe/Hausgehilfin
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt 
werden.

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen 
Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohngruppen.
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Teil B 
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 
Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt

Entgelt-
gruppe

Eingruppierung Lehrkräfte
"Erfüller"

Vergütungsgruppe

Eingruppierung Lehrkräfte
"Nichterfüller"

Vergütungsgruppe

15 Ia -

14 Ib -

13 IIa IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib

12 -
III mit Aufstieg nach IIa

IIb mit Aufstieg nach IIa

11 III 

IIb ohne Aufstieg nach IIa

III ohne Aufstieg nach IIa

IVa mit Aufstieg nach III

10 IVa
IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

9

IVb 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5)

IVb ohne Aufstieg nach IVa

Vb mit Aufstieg nach IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufe 5)

8 Vc
Vc ohne Aufstieg

Vc mit Aufstieg nach Vb

7 - -

6 -

VIb ohne Aufstieg

VIb mit Aufstieg nach Vc

VIb mit Aufstieg nach Vb
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A
nlage 5 A

 TV
Ü

-Länder

K
R-A

nw
endungstabelle (W

est)

W
erte aus 

En
tgeltgruppe 

allg. Tabelle 

En
tgelt-

gruppe 
K

R

Zu
ordnungen 

V
ergü

tungsgruppen 
K

R / K
R-V

erläu
fe

G
runden

tgelt
En

tw
icklungsstu

fen

Stu
fe 1

Stu
fe 2

Stu
fe 3

Stu
fe 4

Stu
fe 5

Stu
fe 6

EG
 12 

12a
X

II m
it A

u
fstieg nach X

III
 -

 -
3.200

3.550         
  nach 2 J. St. 3

4.000 
 nach 3 J. St. 4

- 

EG
 11 

11 b
X

I m
it A

u
fstieg  X

II
 -

 -
3.200

3.635
- 

EG
 11 

11 a
X

 m
it A

u
fstieg nach X

I 
 -

 -
2.900

3.200          
nach 2 J. St. 3

3.635 
nach 5 J. St. 4

 -

EG
 10

10a
IX

 m
it A

u
fstieg nach  X

 
 -

 -
2.800

3.000          
 nach 2 J. St. 3

3.380 
 nach 3 J. St. 4

 -

EG
 9, EG

 9b

9d
V

III m
it A

u
fstieg nach IX

 
 -

 -
2.730

2.980           
 nach 4 J. St. 3

3.180 
 nach 2 J. St. 4

 -

9c
V

II m
it A

u
fstieg nach V

III
 -

 -
2.650

2.840          
nach 5 J. St. 3 

3.020 
nach 5 J. St. 4

 - 

9b

V
I m

it A
u

fstieg nach V
II 

 -
 -

2.410
2.730         

 nach 5 J. St. 3
2.840 

nach 5 J. St. 4
 -

V
II ohne A

u
fstieg

9a
V

I ohne A
u

fstieg
 -

 -
2.410

2.495              
 nach 5 J. St. 3

2.650
nach 5 J. St. 4

 -
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K
R-A

nw
endungstabelle (W

est)

W
erte aus 

En
tgeltgruppe 

allg. Tabelle 

En
tgelt-

gruppe 
K

R

Zu
ordnungen 

V
ergü

tungsgruppen 
K

R / K
R-V

erläu
fe

G
runden

tgelt
En

tw
icklungsstu

fen

Stu
fe 1

Stu
fe 2

Stu
fe 3

Stu
fe 4

Stu
fe 5

Stu
fe 6

EG
 7, EG

 8, EG
 

9b
8a

V
a m

it A
u

fstieg nach V
I 

 -

2.130
2.240

2.330
2.495

2.650
V

 m
it A

u
fstieg nach V

a und V
I

V
 m

it A
u

fstieg nach V
I 

2.000

EG
 7, EG

 8 
7a

V
 m

it A
u

fstieg nach V
a

 - 

2.000
2.130

2.330
2.430

2.533
IV

 m
it A

u
fstieg nach V

 und V
a

1.850
IV

 m
it A

u
fstieg nach V

 -

EG
 4, EG

 6
4a

II m
it A

u
fstieg nach III und IV

 
1.652

1.780
1.900

2.155
2.220

2.340
III m

it A
u

fstieg nach IV

EG
 3, EG

 4
3a

 I m
it A

u
fstieg nach II 

1.575
1.750

1.800
1.880

1.940
2.081

In den En
tgeltgruppen K

R 11b und K
R 12a erh

öh
t sich der Tabellenw

ert nach 5 Jahren in Stu
fe 5 um

 200 Euro. 
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A
nlage 5 B TV

Ü
-Länder

K
R-A

nw
endungstabelle O

st (92,5%
 Stand 1. N

ovem
ber 2006)

W
erte aus 

En
tgeltgruppe 

allg. Tabelle 

En
tgelt-

gruppe 
K

R

Zu
ordnungen 

V
ergü

tungsgruppen 
K

R / K
R-V

erläu
fe

G
runden

tgelt
En

tw
icklungsstu

fen

Stu
fe 1

Stu
fe 2

Stu
fe 3

Stu
fe 4

Stu
fe 5

Stu
fe 6

EG
 12 

12a
X

II m
it A

u
fstieg nach X

III
 -

 -
2.960

3.284            
nach 2 J. St. 3

3.700          
 nach 3 J. St. 4

- 

EG
 11 

11 b
X

I m
it A

u
fstieg  X

II
 -

 -
2.960

3.362
- 

EG
 11 

11 a
X

 m
it A

u
fstieg nach X

I 
 -

 -
2.683

2.960          
 nach 2 J. St. 3

3.362          
 nach 5 J. St. 4

 -

EG
 10

10a
IX

 m
it A

u
fstieg nach  X

 
 -

 -
2.590

2.775           
nach 2 J. St. 3

3.127            
 nach 3 J. St. 4

 -

EG
 9, EG

 9b

9d
V

III m
it A

u
fstieg nach IX

 
 -

 -
2.525

2.757            
 nach 4 J. St. 3

2.942              
nach 2 J. St. 4

 -

9c
V

II m
it A

u
fstieg nach V

III
 -

 -
2.451

2.627           
nach 5 J. St. 3 

2.794           
nach 5 J. St. 4

 - 

9b
V

I m
it A

u
fstieg nach V

II 
 -

 -
2.229

2.525          
 nach 5 J. St. 3

2.627          
  nach 5 J. St. 4

 -
V

II ohne A
u

fstieg

9a
V

I ohne A
u

fstieg
 -

 -
2.229

2.308               
nach 5 J. St. 3

2.451                     
nach 5 J. St. 4

 -
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K
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K

R

Zu
ordnungen 

V
ergü

tungsgruppen 
K

R / K
R-V

erläu
fe

G
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tgelt
En

tw
icklungsstu

fen

Stu
fe 1

Stu
fe 2

Stu
fe 3

Stu
fe 4

Stu
fe 5

Stu
fe 6

EG
 7, EG

 8, EG
 

9b
8a

V
a m

it A
u

fstieg nach V
I 

 -

1.970
2.072

2.155
2.308

2.451
V

 m
it A

u
fstieg nach V

a und V
I

V
 m

it A
u

fstieg nach V
I 

1.850

EG
 7, EG

 8 
7a

V
 m

it A
u

fstieg nach V
a

 - 

1.850
1.970

2.155
2.248

2.343
IV

 m
it A

u
fstieg nach V

 und V
a

1.711
IV

 m
it A

u
fstieg nach V

 -

EG
 4, EG

 6
4a

II m
it A

u
fstieg nach III und IV

 
1.528

1.647
1.758

1.993
2.054

2.165
III m

it A
u

fstieg nach IV

EG
 3, EG

 4
3a

 I m
it A

u
fstieg nach II 

1.457
1.619

1.665
1.739

1.795
1.925

In den En
tgeltgruppen K

R 11b und K
R 12a erh

öh
t sich der Tabellenw

ert nach 5 Jahren in Stu
fe 5 um

 185,- Euro.
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Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder

in Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz

(TVA-L BBiG)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -,

einerseits

und

der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Verwaltungen und Betrieben in einem 
staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausgebildet werden (Auszubildende). Voraus-
setzung ist, dass sie in Verwaltungen und Betrieben ausgebildet werden, die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege sowie Schülerinnen/
Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe,

b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre,

c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaues 
oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten 
des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) fallen,

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Behin-
derung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten 
oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden, sowie für Personen, die 
in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten von Justizvollzugseinrich-
tungen ausgebildet werden.

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften.

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 
zu schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs minde-
stens Angaben über 

a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,

d) Dauer der Probezeit,

e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,

f) Dauer des Urlaubs,

g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
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h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder (TVA-L BBiG) sowie 
einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinba-
rungen, die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden sind.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön-
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(3)  1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewäh-
rung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren 
Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet 
West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personalunterkünften für 
Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbil-
dungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages 
über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 16. März 1974 
maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kürzen.

§ 3 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 
gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergän-
zend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten.

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei 
dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  die 
mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen 
beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen. 
2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses durchzuführen.
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§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 
Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem 
Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder 
berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.

§ 6 Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden und Behauptungen 
tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, 
vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Perso-
nalakten zu nehmen.

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-
kanntgabe ist aktenkundig zu machen.

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 
Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht 
von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht 
zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.

(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt 
auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, 
sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbil-
dung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforder-
lich ist.

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit 
hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 
2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz blei-
ben unberührt.
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§ 8 Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet West

im ersten Ausbildungsjahr  617,34 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr  773,06 Euro.

 2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet Ost

im ersten Ausbildungsjahr  571,04 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 616,19 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 657,61 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr  715,08 Euro.

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftigten 
des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten.

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 
oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungs-
zeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die 
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(4) Wird die Ausbildungszeit
a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz von der 

zuständigen Stelle oder nach § 27b Absatz 3 der Handwerksordnung von der 
Handwerkskammer verlängert,

 wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten 
regelmäßigen Ausbildungsabschnitts gezahlt.

(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der 
Abschlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsab-
schnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt 
an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbildungs-
jahr maßgebenden Ausbildungsentgelt.

(6) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den 
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeit-
zuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen 
sinngemäß.

(7) Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT/BAT-O können bei 
Vorliegen der geforderten Voraussetzungen zur Hälfte gezahlt werden.

(8) An Auszubildende, die im Rahmen ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang mit 
Arbeiten gemäß § 29 MTArb/MTArb-O beschäftigt werden, kann im zweiten bis 
vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag von 10,23 Euro gezahlt 
werden.
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§ 9 Urlaub

(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der Rege-
lungen, die für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des Erholungs-
urlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unter-
richtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vor-
geschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Beschäftigten des 
Ausbildenden jeweils gelten.

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne 
des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 Berufsbildungsgesetz außerhalb der politischen 
Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen 
Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse 
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne 
Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 
2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 300 km, 
können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum 
Beispiel für ICE) erstattet werden. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer 
Unterkunft am auswärtigen Ort sind, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft 
zur Verfügung steht, bis zu 20 Euro pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu den 
Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpfle-
gungsmehraufwands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen 
Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sachbezugsverord-
nung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen 
gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert 
einbehalten.6Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andau-
ernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten für 
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstat-
tet.

(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtko-
sten sowie die Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maß-
gabe des Absatzes 2 erstattet. Erstattungen durch Dritte sind anzurechnen. 2Sofern 
der Auszubildende auf seinen Antrag eine andere als die regulär zu besuchende 
Berufsschule besucht, wird der Ausbildende von der Kostenübernahme befreit.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 
2 erstattet.
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§ 11 Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen 
Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der 
Eltern und zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet.  
2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht 
der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreis-
ermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind aus-
zunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge 
beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet werden. 6Die 
Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 
möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte 
oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt.

§ 12 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet 
ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbilden-
den.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen erforderlich sind.

§ 13 Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschul-
den verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, 
erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen 
das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankungen 
sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der Ent-
geltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten 
oder sich eine Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf 
beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums 
von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistun-
gsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 
3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige 
Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.
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§ 14 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf Ausbil-
dungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschrie-
benen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die 
Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für 
sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszu-
bildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die 
für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind.

§ 15 Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leistung 
in Höhe von 13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro 
monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame 
Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden 
die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leistungen werden 
nur für Kalendermonate gewährt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, 
Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Kranken-
geldzuschuss zusteht, sind die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Kranken-
geldzuschusses.

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 95 v.H. sowie bei Aus-
zubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 71,5 
v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den Auszubildenden für November 
zusteht.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung 
des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz 
kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 
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4Voraussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder 
auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden.

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung 
aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats 
erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis berücksichtigt.

(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-
Länder entsprechend.

§ 17 Betriebliche Altersversorgung

1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung 

Protokollerklärung zu § 17:
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 18 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Auszu-
bildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies 
den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungs-
zeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetz-
lichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.
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(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 19 Übernahme von Auszubildenden

1Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Auszubildende nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entge-
genstehen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Verwaltung beziehungsweise der Betrieb über 
Bedarf ausgebildet hat. 3Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer 
Kraft.

§ 20 Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener 
Abschlussprüfung beziehungsweise staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung beziehungsweise der staatlichen Prüfung fällig.

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser 
Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall 
kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2007 
beginnen.

§ 21 Zeugnis

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und 
Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 22 Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.
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§ 23 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 16 Absatz 1 bis 4 am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
halbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbe-
zirklicher Ebene mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle 
Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schriftlich 
gekündigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden:

a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2008,

b) § 20 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens 
jedoch zum 31. Dezember 2008.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2006 die in der Anlage 
aufgeführten Tarifverträge.

Berlin, den 12. Oktober 2006

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Anlage

(zu § 23 Absatz 5)

1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974,

2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991,

3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003,

4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 31. Januar 
2003,

5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. De-
zember 1970,

6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL Azubi-O) 
vom 8. Mai 1991,

7. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977,

8. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 
5. März 1991,

9. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende vom 12. Oktober 1973,

10. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-O) vom 
5. März 1991.
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Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder in 

Pflegeberufen
(TVA-L Pflege)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -,

einerseits

und

 der dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1 Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege 
(Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Einrichtungen ausgebildet werden, 
die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und 
Altenpflegehilfe. 

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften.

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 
zu schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs minde-
stens Angaben über 
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 

Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,
d) Dauer der Probezeit,
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,
f) Dauer des Urlaubs,
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 

(TVA-L Pflege) sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die 
Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden 
sind.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön-
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(3)  1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewäh-
rung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren 
Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet 
West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personalunterkünften für 
Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbil-
dungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages 
über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 16. März 1974 
maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kürzen.

§ 3 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 
ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
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§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 
gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergän-
zend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten.

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei 
dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die 
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  die 
mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen 
beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen. 
2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses durchzuführen.

§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 
Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem 
Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder 
berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.

§ 6 Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalak-
ten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten 
erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden und Behauptungen 
tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, 
vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Perso-
nalakten zu nehmen.

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-
kanntgabe ist aktenkundig zu machen.
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§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und 
Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(3) Eine Beschäftigung, die über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbil-
dungszeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 8 Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet West 

im ersten Ausbildungsjahr  729,06 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 884,44 Euro.

2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet Ost 

im ersten Ausbildungsjahr  674,38 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 818,11 Euro.

 3Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege gelten die Übergangsregelungen in 
Anlage 1.

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftigten 
des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten.

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 
oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungs-
zeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die 
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(4) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den 
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeit-
zuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen 
sinngemäß.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Auszubildenden
a) die Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT/BAT-O 

sowie die Zulagen nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1 
b zum BAT/BAT-O zur Hälfte,

b) die Schicht- und Wechselschichtzulage nach den für die Beschäftigten geltenden 
Bedingungen jeweils zu drei Vierteln.
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§ 9 Urlaub

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der Rege-
lungen, die für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des Erholungs-
urlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unter-
richtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschädigung in entsprechender 
Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Beschäftigten des Ausbil-
denden jeweils gelten.

(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb 
der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an 
Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die entstandenen 
notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im 
Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreis-
ermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen.

§ 11 Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte zum Wohnort der Eltern und 
zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Erstat-
tungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der 
jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
(im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht der Wohnort der 
Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des 
Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum 
Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich 
und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte weniger 
als vier Wochen beträgt.

§ 12 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Auszubildende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die ent-
sprechenden Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prüfung 
erforderlich sind.
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§ 13 Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschul-
den verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, 
erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen 
das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankungen 
sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der Ent-
geltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten 
oder sich eine Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf 
beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums 
von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistun-
gsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 
3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige 
Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

§ 14 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf Ausbil-
dungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschrie-
benen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die 
Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für 
sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszu-
bildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die 
für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind.

§ 15 Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leistung 
in Höhe von 13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro 
monatlich. Der Betrag ist nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung anzulegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die er-
forderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leistungen werden 
nur für Kalendermonate gewährt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, 
Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Kranken-
geldzuschuss zusteht, sind die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Kranken-
geldzuschusses.
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(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt.

§ 16 Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 95 v.H. sowie bei Aus-
zubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 71,5 
v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den Auszubildenden für November 
zusteht.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung 
des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz 
kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 
4Voraussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder 
auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden.

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung 
aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats 
erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis berücksichtigt.

(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-
Länder entsprechend.

§ 17 Betriebliche Altersversorgung

1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung 

Protokollerklärung zu § 17:
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg.
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§ 18 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Auszu-
bildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies 
den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungs-
zeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetz-
lichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 19 Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlos-
sener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser 
Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall 
kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2007 
beginnen.

§ 20 Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.
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§ 21 In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 16 Absatz 1 bis 4 am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
halbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbe-
zirklicher Ebene mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle 
Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schriftlich 
gekündigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden:
a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

frühestens jedoch zum 31. Dezember 2008,
b) § 19 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens 

jedoch zum 31. Dezember 2008.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2006 die in der Anlage 2 
aufgeführten Tarifverträge.

Berlin, den 12. Oktober 2006

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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Anlage 1

Übergangsregelungen für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege

1. Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege, deren Ausbildungsverhältnis vor dem 
1. November 2006 begonnen hat, gelten die jeweils einzelvertraglich vereinbarten 
Ausbildungsentgelte bis zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses weiter, so-
weit einzelvertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

2. Soweit Ausbildende von Schülerinnen/Schülern in der Altenpflege bis zum 31. Ok-
tober 2006 ein Ausbildungsentgelt gezahlt haben, das niedriger ist als die in § 8 
Absatz 1 geregelten Ausbildungsentgelte, gelten für die Ausbildungsentgelte bei 
Ausbildungsverhältnissen, die nach dem 31. Oktober 2006 beginnen, spätestens ab 
1. Januar 2009 die in § 8 Absatz 1 geregelten Beträge.

Anlage 2

(zu § 21 Absatz 5)

1. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden, vom 28. Februar 1986,

2. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach 
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991,

3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 31. Januar 2003,

4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(Ost), vom 31. Januar 2003,

5. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986,

6. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder 
nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden (TV Urlaubsgeld Schü-
O), vom 5. März 1991,

7. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 
Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. 
April 1986,

8. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 
des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991.
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Tarifvertrag
über die vorläufige Weitergeltung der 

Regelungen 
für die Praktikantinnen/Praktikanten

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
- vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes -,

einerseits

und

dbb tarifunion
- vertreten durch den Vorstand -, 

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
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§ 1

(1) Folgende Tarifverträge werden im jeweiligen Geltungsbereich über den 1. November 
2006 hinaus nach den Regelungen des § 2 angewandt:

 
a) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/

Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991,

b) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/
Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991.

(2) Soweit in diesen Tarifverträgen auf den BAT/BAT-O verwiesen wird, treten an deren 
Stelle die entsprechenden Vorschriften des TV-L.

§ 2

(1) Praktikantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 31. 
Oktober 2006 beginnt, haben keinen Anspruch auf den Verheiratetenzuschlag (§ 2 
Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O).

(2) Praktikantinnen oder Praktikanten haben Anspruch auf vermögenswirksame 
Leistungen nach den Vorschriften, die für die Beschäftigten maßgebend sind, die  
beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantin oder des Praktikanten 
tätig sind; die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 6,65 Euro. Für Prak-
tikantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 31. Oktober 
2006 beginnt, beträgt die vermögenswirksame Leistung monatlich 13,29 Euro.

§ 3

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.

Berlin, den 12. Oktober 2006

Für die
dbb tarifunion
1. Vorsitzender
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